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Studien- und Prüfungsordnung für den Master-
studiengang Biodiversity, Evolution and Ecology 

des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der 
Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung 
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 24/1998) hat der 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie, Chemie, 
Pharmazie der Freien Universität Berlin am 31. Janu-
ar 2024 die folgende Studien- und Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Biodiversity, Evolution and Eco-
logy des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der 
Freien Universität Berlin erlassen:1
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§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung
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§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren

§ 10 Masterarbeit

§ 11 Wiederholung von Prüfungsleistungen
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Anlagen
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Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

1 Diese Ordnung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
12. Februar 2024 bestätigt worden.

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des Mas-
terstudiengangs Biodiversity, Evolution and Ecology des 
Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien 
Universität Berlin (Masterstudiengang) und in Ergän-
zung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der 
Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen und 
Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prüfungs-
leistungen (Leistungen) im Masterstudiengang.

§ 2 
Qualifikationsziele 

(1)	 Die Absolvent*innen des Masterstudiengangs 
verfügen über vertiefte Fach- und Methodenkennt-
nisse und berufsqualifizierendes Fachwissen auf dem 
Gebiet der Biodiversität, Evolution und Ökologie sowie 
ein fundiertes Verständnis komplexer ökologischer und 
evolutionärer Prozesse. Durch Teilnahme an Modulen 
verschiedener Fachrichtungen haben sie Querschnitts-
qualifikationen erworben. Sie kennen neben den theore-
tischen Grundlagen und Terminologien die Methoden der 
Forschung auf den Gebieten der Biodiversität, Ökologie 
und Evolutionsbiologie. Sie können ihre Fachkenntnisse 
und praktischen Fertigkeiten auf neue Problemstellun-
gen und Situationen anwenden. Sie können selbststän-
dig Forschungsaufgaben erkennen und strukturieren, 
Lösungsstrategien entwickeln, fachgerecht Daten zur 
Evolution, Ökologie und Biodiversität erheben, evalu-
ieren und interpretieren. Durch die Einbeziehung kura-
torialer Elemente (Sammlungsstrategie, -management, 
-präsentation) an Sammlungsinstitutionen bzw. Groß-
forschungseinrichtungen bietet der Studiengang eine 
besondere Qualifikationsmöglichkeit. Die Absolvent*in-
nen kennen die Grundsätze und allgemeine Prinzipien 
wissenschaftlichen Arbeitens sowie guter wissenschaft-
licher Praxis und können diese bei ersten wissenschaft-
lichen Tätigkeiten berücksichtigen.

(2)	 Die flexible Modulauswahl stärkt die Absol-
vent*innen in ihrer Selbstständigkeit und fördert den 
Erwerb überfachlicher Kompetenzen und Schlüsselqua-
lifikationen. Die Absolvent*innen können eigenverant-
wortlich handeln und sich fehlendes Wissen selbstän-
dig aneignen. Sie können Wissen vernetzen und dabei 
auch interdisziplinäre Ansätze verfolgen. Sie können 
Hypothesen formulieren, kritisch überprüfen und argu-
mentativ vertreten. Sie können biologische Sachverhal-
te, Forschungsprojekte und -ergebnisse mündlich und 
schriftlich – auch in englischer Sprache – sowohl einem 
Fachpublikum als auch einem fachfremden Auditorium 
präsentieren. Sie haben ein modernes Gender- und 
Diversitätsverständnis sowie Team-, Kommunikations- 
und Transferfähigkeiten erlangt.

(3)	 Die Absolvent*innen sind qualifiziert für eine 
Promotionsarbeit in den Lebenswissenschaften so-
wie eine berufliche Tätigkeit in der Biodiversitäts- und 
ökologischen Forschung, Entwicklung, Produktion und 
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Analytik. Der Masterstudiengang bereitet auch auf den 
Erwerb weitergehender Qualifikationen zum Beispiel 
für die Existenzgründung oder die Arbeitsfelder Patent-
wesen, Wissensmanagement, Marketing und Vertrieb, 
Bildungswesen, Management, IT-Bereich, Consulting, 
oder Medienbereich vor.

§ 3 
Studieninhalte 

(1)	 Das Studium im Masterstudiengang vermittelt 
die naturwissenschaftlichen Grundlagen und theoreti-
schen Konzepte der biologischen Gebiete Biodiversität, 
Evolution und Ökologie sowie die aktuellen experimen-
tellen Methoden und analytischen Techniken der Biodi-
versitäts- und ökologischen Forschung. Die Bandbreite 
des Studiengangs umfasst dabei die Bereiche der che-
mischen und molekularen Ökologie der Tiere, Pflanzen 
und Mikroorganismen, aquatische Ökologie, ökologische 
Modellierung, Artbildung, Evolution und Biodiversität 
der Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, Sammlungs-
management und Kuration. Neben einer umfassenden 
Vermittlung von Fachwissen wird auch eine tiefgehende 
Fokussierung in aktuellen Forschungsfeldern ermöglicht. 
In Forschungsprojekten werden die Methoden und Kon-
zepte exemplarisch nach dem Stand der Forschung auf 
aktuelle, in den Arbeitsgruppen bearbeitete Forschungs-
themen angewendet. Interdisziplinäre Verknüpfungen 
der Studiengangsthemen mit anderen Fächern (z. B. 
Chemie, Biochemie, Medizin, Mathematik, Physik) er-
möglichen die Erweiterungs- und Projektbereiche des 
Masterstudiengangs. Es werden die Grundsätze wissen-
schaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Pra-
xis vermittelt und angewendet. Im Studium wird in das 
wissenschaftliche Arbeiten angeleitet eingeführt.

(2)	 Das Studium vermittelt die Fähigkeit zur selb-
ständigen Einarbeitung in wissenschaftliche Problem-
stellungen. Das Recherchieren des aktuellen Erkennt-
nisstandes ist Teil des wissenschaftlichen Arbeitens in 
den Modulen. Mittels mündlicher und schriftlicher Prä-
sentationen und Ausarbeitungen werden Problemstel-
lungen, Lösungsansätze und Ergebnisse dargestellt und 
kritisch diskutiert. Gegenstand des Studiums sind auch 
kontroverse Diskussionen. Gender- und Diversitätsas-
pekte finden insbesondere bei der Mitarbeit in den über-
wiegend international zusammengesetzten Forschungs-
gruppen des Instituts für Biologie Berücksichtigung. 
Diese sind ggf. auch in verschiedenen Thematiken der 
Biologie integriert. 

§ 4 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1)	 Die allgemeine Studienberatung wird von der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische 
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2)	 Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrer*innen, die Lehrveranstaltungen im Master-

studiengang anbieten, sowie durch mindestens eine*n 
studentische*n Beschäftigte*n durchgeführt.

(3)	 Es wird insbesondere Studierenden, die die 
Studienziele des bisherigen Studiums zu weniger als 
einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte er-
reicht haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte der Re-
gelstudienzeit die Teilnahme an Studienfachberatungen 
zur Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienver-
laufs angeboten.

§ 5 
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die 
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie, Chemie, 
Pharmazie der Freien Universität Berlin für den Master-
studiengang eingesetzte Prüfungsausschuss.

§ 6 
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

§ 7 
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1)	 Im Masterstudiengang sind insgesamt Leistun-
gen im Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) nachzu-
weisen. Der Masterstudiengang gliedert sich in:

1.	 den Einführungsbereich im Umfang von 15 LP. Es 
sind folgende Module zu absolvieren:

	– Modul: Introduction to Advanced Biology (10 
LP) und

	– Modul: Introduction to Advanced Biostatistics 
(5 LP).

Für diese Module wird auf die Studien- und Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang Biology 
des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der 
Freien Universität Berlin verwiesen.
2.	 den Erweiterungsbereich im Umfang von 60 LP. 

Es werden folgende Module angeboten, aus de-
nen Module im Umfang von 60 LP zu wählen sind:

	– Modul: Collection Management and Curation 
(5 LP)

	– Modul: Foundations of Biodiversity, Evolution 
and Ecology (5 LP)

	– Modul: Topics in Biodiversity, Evolution and 
Ecology (5 LP)

	– Modul: Advanced Biodiversity, Evolution and 
Ecology (10 LP)

	– Modul: Computational Biology (10 LP)

	– Modul: State of the Art in Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology (10 LP)
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	– Modul: Applied Bioinformatics (15 LP)  

	– Modul: Flora and Vegetation of Selected Loca-
tions (15 LP)

	– Modul: Trends in Biodiversity, Evolution and 
Ecology (15 LP)

	– Modul: Research Topics in Selected Areas of 
Biodiversity, Evolution and Ecology (20 LP) 

	– Modul: Project Biodiversity, Evolution and Eco-
logy (10 LP)

Im Erweiterungsbereich können auf Antrag und nach Ge-
nehmigung durch den Prüfungsausschuss fachnahe Mo-
dule aus anderen Masterstudiengängen im Umfang von 
insgesamt bis zu 15 LP eingebracht werden, die nicht 
schon im Rahmen eines vorangegangenen Studien-
gangs absolviert und eingebracht wurden. Für die Modu-
le “Collection Management and Curation”, “Foundations 
of Biodiversity, Evolution and Ecology”, “Topics in Biodi-
versity, Evolution and Ecology”, “Advanced Biodiversity, 
Evolution and Ecology”, “Computational Biology”, “Ap-
plied Bioinformatics”, “Flora and Vegetation of Selected 
Locations”, “Trends in Biodiversity, Evolution and Ecolo-
gy” und “Project Biodiversity, Evolution and Ecology” wird 
auf die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstu-
diengang Biology des Fachbereichs Biologie, Chemie, 
Pharmazie der Freien Universität Berlin verwiesen.

3.	 den Projektbereich im Umfang von 15 LP. Es ist 
das folgende Modul zu absolvieren:

	– Modul: Research Project Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology (15 LP)

Für dieses Modul wird auf die Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Biology des Fach-
bereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Uni-
versität Berlin verwiesen.

(4)	 Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte 
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die 
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für 
die Module des Masterstudiengangs die Modulbeschrei-
bungen in der Anlage 1. 

(5)	 Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im 
Masterstudiengang unterrichtet der exemplarische Stu-
dienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8 
Lehr- und Lernformen

(1)	 Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende 
Lehr- und Lernformen angeboten:

1.	 Seminare (S) dienen der Vermittlung von Kennt-
nissen eines abgegrenzten Stoffgebietes und 
dem Erwerb von Fähigkeiten, eine Fragestellung 

selbstständig zu bearbeiten, die Ergebnisse dar-
zustellen und kritisch zu diskutieren. Die vorran-
gigen Arbeitsformen sind Seminargespräche auf 
der Grundlage von Unterrichtsmitteln, Fachlitera-
tur und Quellen sowie die Gruppenarbeit.

2.	 Vorlesungen (V) vermitteln entweder einen Über-
blick über einen größeren Gegenstandsbereich 
des Faches und seine methodischen bzw. theo-
retischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein 
spezielles Stoffgebiet und seine Forschungspro-
bleme, setzen sich kritisch mit dem Stand der bio-
logischen Forschung auseinander und dienen da-
mit der Darstellung allgemeiner Zusammenhänge 
und theoretischer Grundlagen. Die vorrangige 
Lehrform ist der Vortrag der jeweiligen Lehrkraft. 
Kurze Interaktionen und gemeinsame Übungsele-
mente sind möglich.

3.	 Übungen (Ü) dienen dazu, dass erworbene, aber 
noch unsichere erste Lernstrukturen, Inhalte oder 
Kompetenzen durch mehrfache Wiederholungen 
stabilisiert werden. Durch Üben wird das Erlern-
te weiter perfektioniert oder vor dem Verlernen 
bewahrt. Durch Üben werden Gedächtnisinhalte 
gefestigt und Wissen generalisiert, damit es in 
neuen Situationen angewendet werden kann. Die 
vorrangige Arbeitsform ist die Durchführung von 
biologischen Versuchen im Labor oder Freiland, 
das Lösen von Übungsaufgaben, die Auswertung 
der Ergebnisse und die Diskussion der Lösungen 
in Gruppen.

4.	 Praktika (P) dienen dazu, den in der Vorlesung 
und in den Übungen behandelten Stoff durch 
Anwendung von Verfahren an einem konkreten 
realen Versuchsaufbau oder in der Simulation 
experimentell zu erproben. Fragestellungen und 
Lösungsmöglichkeiten werden an ausgewähl-
ten Objekten selbständig erarbeitet. Es werden 
praktische und analytische Fähigkeiten erlernt 
und aktuelle Methoden zur forschungs- und pra-
xisbezogenen Umsetzung problemorientierter 
Fragestellungen exemplarisch in den jeweiligen 
Spezialisierungen vermittelt. Unter Anleitung 
gewinnen die Studierenden Erfahrungen in der 
Anwendung der erworbenen fachwissenschaft-
lichen Kenntnisse und Methoden. Ein Anteil der 
eigenständigen Studienleistung (Vorbereitung der 
Versuche und ihres theoretischen Hintergrunds, 
Literaturrecherche) kann im Labor stattfinden. Die-
se eigenständigen, während der Öffnungszeiten 
der Labore durchzuführenden Studienleistun-
gen werden in den Modulbeschreibungen (Anla-
ge 1) als Selbststudium im Labor ausgewiesen. 
Praktika im Rahmen der Forschungsprojek-
te in den Arbeitsgruppen des Instituts für Bio-
logie der Freien Universität Berlin führen die 
Studierenden verstärkt an eine selbstständige 
Forschungstätigkeit heran, indem sie ihnen je-
weils ein eigenes, thematisch eingegrenztes Pro-
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jekt aus der in der Arbeitsgruppe gerade aktuellen 
Forschung übertragen. Sie enthalten einen um-
fangreichen Zeitanteil eigenständiger Studienleis-
tungen wie beispielsweise Recherchearbeiten, 
die Analyse des wissenschaftlichen Problems, die 
Entwicklung eines Konzepts zu seiner Lösung, 
die selbstständige praktische Durchführung der 
Versuche und das Verfassen des Berichts und 
eines Vortrags. Hilfestellung leisten die Mitarbei-
ter*innen der Arbeitsgruppen. Die vorrangige Ar-
beitsform ist die Durchführung von biologischen 
Experimenten im Labor oder Freiland und die 
Auswertung der Ergebnisse am Computer.

5.	 Sicherheitsrelevante Praktika (sP) sind Praktika, 
in denen mit sicherheitsrelevanten Stoffen, Ar-
beitstechniken oder Abläufen gearbeitet wird. Die 
vorrangige Lehrform ist die intensive Einweisung 
und Betreuung der Praktikanten*innen. Die vor-
rangige Arbeitsform ist die Durchführung von bio-
logischen Experimenten im Labor oder Freiland 
und die Auswertung der Ergebnisse.

7.	 Seminare am PC (SPC) dienen in der Präsenz-
zeit der Vermittlung von Kenntnissen eines ab-
gegrenzten Stoffgebietes und dem Erwerb von 
Fähigkeiten, eine Fragestellung selbstständig zu 
bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kri-
tisch zu diskutieren. Die vorrangige Arbeitsform 
ist das gemeinsame Arbeiten am PC unter Ein-
führung und Anwendung von Spezialsoftware.

(2)	 Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 kön-
nen in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt 
werden. Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektroni-
schen internetbasierten Medien (E-Learning) verknüpft. 
Dabei werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten 
über die zentralen E-Learning-Anwendungen der Freien 
Universität Berlin angeboten und von den Studieren-
den einzeln oder in einer Gruppe selbstständig und/
oder betreut bearbeitet. Blended Learning kann in der 
Durchführungsphase (Austausch und Diskussion von 
Lernobjekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung der 
Kommunikation zwischen den Lernenden und Lehren-
den) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgskon-
trolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9 
Antwort-Wahl-Verfahren 

(1)	 Prüfungsaufgaben in der Form des Antwort-
Wahl-Verfahrens sind von zwei Prüfungsberechtigten zu 
stellen. 

(2)	 Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungs-
leistungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, dass einzelne Prüfungsaufgaben im 
Hinblick auf die Qualifikationsziele des jeweiligen Mo-
duls keine zuverlässigen Prüfungsergebnisse ermög-
lichen und damit fehlerhaft sind, so dürfen sich diese 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zum 
Nachteil von Studierenden auswirken.

(3)	 Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die*der Studierende 
mindestens 50 Prozent der erzielbaren Bewertungs-
punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze) oder 
wenn die Zahl der von der*dem Studierenden erzielten 
Bewertungspunkte um nicht mehr als 10 Prozent die von 
den Teilnehmer*innen des Prüfungsversuchs der jewei-
ligen Prüfungsleistung durchschnittlich erzielten Punkt-
zahl unterschreitet (relative Bestehensgrenze). Kommt 
die relative Bestehensgrenze zum Tragen, so muss 
die*der Studierende für das Bestehen der Prüfungsleis-
tung gleichwohl mindestens 40 Prozent der erzielbaren 
Bewertungspunkte erreicht haben.

(4)	 Im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungs-
leistungen sind wie folgt zu bewerten: Hat die*der Stu-
dierende die für das Bestehen der Prüfungsleistung 
nach Abs. 3 erforderliche Mindestbewertungspunktzahl 
erreicht, so lautet die Note 

	– sehr gut, wenn sie oder er mindestens 75 Prozent, 

	– gut, wenn sie oder er mindestens 50, aber weni-
ger als 75 Prozent, 

	– befriedigend, wenn sie oder er mindestens 25, 
aber weniger als 50 Prozent, 

	– ausreichend, wenn sie oder er keine oder weniger 
als 25 Prozent 

der über die nach Abs. 3 erforderliche Mindestbewer-
tungspunktzahl hinaus erzielbaren Bewertungspunkte 
zutreffend beantwortet hat; für die verwendeten Noten 
gilt im Übrigen die RSPO. 

(5)	 Die Bewertungsvorgaben gemäß der Absätze 3 
und 4 finden keine Anwendung, wenn 

1.	 die Prüfungsberechtigten, die die Prüfungsaufga-
ben gemäß Absatz 1 gestellt haben und die im 
Antwort-Wahl-Verfahren erbrachten Prüfungsleis-
tungen bewerten, übereinstimmen 

oder

2.	 der Anteil der erzielbaren Punktzahl in den Prü-
fungsaufgaben in der Form des Antwort-Wahl-
Verfahrens an einer Klausur, die nur teilweise in 
der Form des Antwort-Wahl-Verfahrens gestellt 
wird, 25 Prozent nicht übersteigt.

§ 10 
Masterarbeit

(1)	 Die Masterarbeit soll zeigen, dass die*der Studie-
rende in der Lage ist, Forschungsfragen aus dem Bereich 
der Thematik des Studiengangs selbstständig zu entwi-
ckeln, mit wissenschaftlichen Methoden und unter Berück-
sichtigung des Stands der Forschung zu bearbeiten sowie 
die Ergebnisse angemessen darzustellen, in aktuelle For-
schungsdebatten einzuordnen und zu dokumentieren.

(2)	 Studierende werden auf Antrag zur Masterarbeit 
zugelassen, wenn sie bei Antragstellung nachweisen, 
dass sie



FU-Mitteilungen

141 FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

1.	 im Masterstudiengang zuletzt an der Freien Uni-
versität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

2.	 den Einführungsbereich im Umfang von 15 LP 
sowie 

3.	 Module im Umfang von insgesamt mindestens 45 
LP erfolgreich absolviert haben. 

(3)	 Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung 
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereit-
schaft zur Übernahme der Betreuung der Masterarbeit. 
Gegenstand der Betreuung ist auch die Anleitung zur 
Einhaltung der Regeln für gute wissenschaftliche Praxis 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des eigenen 
Fachgebiets. Der zuständige Prüfungsausschuss ent-
scheidet über den Antrag. Wird eine Bescheinigung über 
die Übernahme der Betreuung der Masterarbeit gemäß 
Satz 1 nicht vorgelegt, so setzt der Prüfungsausschuss 
eine*n Betreuer*in ein. Auf Antrag kann die Masterarbeit 
auch außerhalb der Freien Universität Berlin angefertigt 
werden, wenn die Mitbetreuung durch eine prüfungsbe-
rechtigte Lehrkraft gegeben ist, die am Fachbereich Bio-
logie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin 
im Bereich Biologie oder Biochemie hauptberuflich tätig 
ist.  Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Zu-
lassung zur Anfertigung der Masterarbeit außerhalb der 
Freien Universität Berlin.

(4)	 Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit 
der*dem Betreuer*in das Thema der Masterarbeit aus. 
Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeschlossen werden kann. Ausgabe und Fristein-
haltung sind aktenkundig zu machen. 

(5)	 Die Masterarbeit soll etwa 15.000 Wörter ohne 
Datenanhang umfassen. Die Bearbeitungszeit für die 
Masterarbeit beträgt 6 Monate. Sie muss in englischer 
Sprache abgefasst werden. War ein*e Studierende*r 
über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten aus trif-
tigem Grund an der Bearbeitung gehindert, entscheidet 
der Prüfungsausschuss, ob die Masterarbeit neu er-
bracht werden muss. Die Prüfungsleistung hinsichtlich 
der Masterarbeit gilt für den Fall, dass der Prüfungs-
ausschuss eine erneute Erbringung verlangt, als nicht 
unternommen. 

(6)	 Begleitend zur Masterarbeit ist eine etwa 20 
Minuten umfassende Präsentation des Konzepts und 
erster Ergebnisse der Arbeit mit wissenschaftlicher Aus-
sprache im begleitenden Kolloquium verpflichtend. Die-
se Präsentation geht nicht in die Note für die Master-
arbeit ein.

(7)	 Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum 
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ers-
ten vier Wochen zurückgegeben werden und gilt dann 
als nicht ausgegeben. Bei Abgabe der Masterarbeit 
hat die*der Studierende schriftlich zu versichern, dass 
sie*er die Masterarbeit selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. Die Masterarbeit ist in elektronischer Form 
im Portable-Document-Format (PDF) abzugeben. Die 
PDF-Datei muss den Text maschinenlesbar, nicht nur 
grafisch enthalten und darf keine Rechtebeschränkung 
aufweisen.

(8)	 Die Masterarbeit ist innerhalb von vier Wochen 
von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfungs-
berechtigten mit einer schriftlichen Begründung zu be-
werten. Dabei soll die*der Betreuer*in der Masterarbeit 
eine*r der Prüfungsberechtigten sein. Mindestens eine 
der beiden Bewertungen soll von einer prüfungsberech-
tigten Lehrkraft sein, die am Fachbereich Biologie, Che-
mie, Pharmazie der Freien Universität Berlin im Bereich 
Biologie oder Biochemie hauptberuflich tätig ist. In der 
beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, 
die einschlägig qualifiziert sind, können vom Prüfungs-
ausschuss zu Prüfer*innen der Masterarbeit bestellt 
werden.

(9)	 Die Masterarbeit ist bestanden, wenn die Note 
für die Masterarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0) ist.

(10)	Die Anrechnung einer Leistung auf die Master-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss 
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und 
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des 
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im 
Masterstudiengang zu erbringenden Masterarbeit, die 
das Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs in be-
sonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 11 
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1)	 Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Master-
arbeit sowie sonstige studienbegleitende Prüfungsleis-
tungen zweimal wiederholt werden.

(2)	 Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete 
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 12 
Auslandsstudium

(1)	 Den Studierenden wird ein Auslandsstudienauf-
enthalt empfohlen. Im Rahmen des Auslandsstudiums 
sollen Leistungen erbracht werden, die für den Master-
studiengang anrechenbar sind. 

(2)	 Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer 
Vereinbarung zwischen der*dem Studierenden, der*dem 
Vorsitzenden des für den Masterstudiengang zuständi-
gen Prüfungsausschusses sowie der zuständigen Stelle 
an der Zielhochschule über die Dauer des Auslands-
studiums, über die im Rahmen des Auslandsstudiums 
zu erbringenden Leistungen, die gleichwertig zu den 
Leistungen im Masterstudiengang sein müssen, sowie 
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die den Leistungen zugeordneten Leistungspunkte vo-
rausgehen. Vereinbarungsgemäß erbrachte Leistungen 
werden angerechnet. 

(3)	 Es wird empfohlen, das Auslandsstudium wäh-
rend des dritten Fachsemesters des Studiengangs zu 
absolvieren.

(4)	 Das Institut für Biologie des Fachbereichs Bio-
logie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin 
unterstützt die Studierenden bei der Planung und Vor-
bereitung des Auslandsstudiums.

§ 13 
Studienabschluss

(1)	 Voraussetzung für den Studienabschluss ist, 
dass die gemäß §§ 7 und 10 geforderten Leistungen er-
bracht worden sind.

(2)	 Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, so-
weit die*der der Studierende an einer Hochschule im 
gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches mit 
einem der im Masterstudiengang zu absolvierenden und 
bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichtigen-
den Module identisch oder vergleichbar ist, Leistungen 
endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem schweben-
den Prüfungsverfahren befindet.

(3)	 Dem Antrag auf Feststellung des Studienab-
schlusses sind Nachweise über das Vorliegen der Vor-
aussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung bei-
zufügen, dass für die Person der*des Antragstellenden 
keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den Antrag 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 

(4)	 Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der 
Hochschulgrad Master of Science (M. Sc.) verliehen. 
Die Studierenden erhalten ein Zeugnis und eine Urkun-
de (Anlagen 2 und 3), sowie ein Diploma Supplement 
(englische und deutsche Version). Darüber hinaus wird 
eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzelnen 

Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt. 
Auf Antrag werden ergänzend englische Versionen von 
Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

§ 14 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1)	 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Studien- und Prüfungsord-
nung für den Masterstudiengang vom 22. Februar 2023 
(FU-Mitteilungen Nr. 7/2023, S. 206) außer Kraft.

(3)	 Diese Ordnung gilt für Studierende, die nach 
deren Inkrafttreten im Masterstudiengang an der Frei-
en Universität Berlin immatrikuliert werden. Studieren-
de, die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung für den 
Masterstudiengang an der Freien Universität Berlin im-
matrikuliert worden sind, studieren und erbringen die 
Leistungen auf der Grundlage der Studien- und Prü-
fungsordnung gemäß Abs. 2, sofern sie nicht die Fort-
setzung des Studiums und die Erbringung der Leistun-
gen gemäß dieser Ordnung beim Prüfungsausschuss 
beantragen. Anlässlich der auf den Antrag hin erfolgen-
den Umschreibung entscheidet der Prüfungsausschuss 
über den Umfang der Berücksichtigung von zum Zeit-
punkt der Antragstellung bereits begonnenen oder ab-
geschlossenen Modulen oder über deren Anrechnung 
auf nach Maßgabe dieser Ordnung zu erbringende Leis-
tungen, wobei den Erfordernissen von Vertrauensschutz 
und Gleichbehandlungsgebot Rechnung getragen wird. 
Die Entscheidung über den Umschreibungsantrag wird 
zum Beginn der Vorlesungszeit des auf seine Stellung 
folgenden Semesters wirksam. Die Umschreibung ist 
nicht revidierbar.

(4)	 Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der 
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß 
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2026 
gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:

Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit 
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes 
Modul des Masterstudiengangs
•	 die Bezeichnung des Moduls

•	 die*den Verantwortliche*n des Modul,

•	 die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen 
Modul, 

•	 Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

•	 Lehr- und Lernformen des Moduls

•	 den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-
reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird

•	 Formen der aktiven Teilnahme

•	 die Prüfungsformen

•	 die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme

•	 die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte

•	 die Regeldauer des Moduls

•	 die Häufigkeit des Angebots

•	 die Verwendbarkeit des Moduls

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
•	 die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstu-

dienzeit

•	 den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer 
Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit

•	 die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-
tung

•	 die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-
Studienphasen

•	 die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-
tungen

•	 die Prüfungszeit selbst.

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem 
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stel-
len Richtwerte dar und sollen den Studierenden Hilfe-
stellung für die zeitliche Organisation ihres modulbe-
zogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben zum 
Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als 
Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu 
erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die Pflicht 
zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie neben 
der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und 
der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungsleistungen 
eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine 
regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 85 % 
der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgese-
henen Präsenzstudienzeit besucht wurden. Besteht kei-
ne Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an einer Lehr- und 
Lernform eines Moduls, so wird sie dennoch dringend 
empfohlen. Die Festlegung einer Präsenzpflicht durch 
die jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und Lernformen, für 
die im Folgenden die Teilnahme lediglich empfohlen 
wird, ausgeschlossen.
Zu jedem Modul muss die zugehörige Modulprüfung ab-
gelegt werden. Benotete Module werden mit nur einer 
Prüfungsleistung (Modulprüfung) abgeschlossen. Die 
Modulprüfung ist auf die Qualifikationsziele des Moduls 
zu beziehen und überprüft die Erreichung der Ziele des 
Moduls exemplarisch. Der Prüfungsumfang wird auf 
das dafür notwendige Maß beschränkt. In Modulen, in 
denen alternative Prüfungsformen vorgesehen sind, ist 
die Prüfungsform des jeweiligen Semesters von der ver-
antwortlichen Lehrkraft spätestens im ersten Lehrveran-
staltungstermin festzulegen.
Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolgrei-
che Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls 
sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen 
Modul zugeordneten Leistungspunkte. 
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1. Einführungsbereich

Für diese Module wird auf die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biology des Fachbereichs 
Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin verwiesen.

2. Erweiterungsbereich

Für die Module “Collection Management and Curation”, “Foundations of Biodiversity, Evolution and Ecology”, “Topics 
in Biodiversity, Evolution and Ecology”, “Advanced Biodiversity, Evolution and Ecology”, “Computational Biology”, 
“Project in Biodiversity, Evolution and Ecology” “Applied Bioinformatics”, “Flora and Vegetation of Selected Loca-
tions”, “Trends in Biodiversity, Evolution and Ecology” wird auf die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstu-
diengang Biology des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin verwiesen.

Modul: State of the Art in Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit:
Freie Universität Berlin/Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls

Zugangsvoraussetzungen: keine

Qualifikationsziele:
Nach dem Besuch des Moduls besitzen die Studierenden vertiefte Kenntnisse in aktuellen Feldern der Biodiversität, 
Evolution und Ökologie. Sie können kritische Analysen von Publikationen durchführen. Die Studierenden sind in der 
Lage, selbstständig kleinere Studien planen und durchführen.
Inhalte:
Vertiefter Einblick in ausgewählte Forschungsthemen der Biodiversität, Evolution und Ökologie durch mindestens 
vier der folgenden Inhalte. a) Kritische Analyse von Originalarbeiten b) Synthesen ausgewählter Fachliteratur. c) 
Planung, Durchführung und Analyse von Experimenten und Studien. d) Präsentation von Ideen, Hypothesen und 
Ergebnissen. e) Erstellen eines Berichts über die eigenen Forschungsprojekte. f) Erlernen relevanter experimentel-
ler Freiland- oder Labormethoden.

Lehr- und  
Lernform

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

15
40

75
40

40

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5
Durchführung und  
Protokollierung von  
Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Forschungsergebnisse 
(ca. 10 Seiten) oder Prüfungskolloquium (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja,  
Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biodiversity, Evolution and Ecology
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Modul: Research Topics in Selected Areas of Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen einen fundierten Überblick über die grundlegenden Methoden der ausgewählter Spezia-
lisierungsrichtungen der Biologie. Sie sind in der Lage, ein breites Methodenspektrum selbstständig anzuwenden, 
Experimente zu planen, geeignete Methoden zu wählen und die Ergebnisse korrekt darzustellen und zu interpretie-
ren. Sie besitzen ein sicheres und strukturiertes Wissen über die Anwendbarkeit verschiedener Analysemethoden 
in Organismen auf hohem Niveau, können einschlägige Fachbegriffe anwenden und neue Erkenntnisse erarbeiten 
und vermitteln.
Inhalte:
Methoden zu Spezialisierungsrichtungen der Biologie, z.B. der Molekularbiologie, Neurobiologie, Biodiversität, 
Ökologie, Evolution, Biochemie, Bioinformatik, Verhaltensbiologie, Physiologie oder Pflanzenwissenschaften.

Lehr- und  
Lernform

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 4 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit iP
Vor- und Nachbereitung iP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

60
90

30
90

90
180

60

Seminar 2 Präsentation oder Referat

Internes Praktikum 6 
Durchführung und  
Protokollierung von  
Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Forschungsergebnisse 
(ca. 10 Seiten) oder Prüfungskolloquium (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar, sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme wird 
empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 600 Stunden 20 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biodiversity, Evolution and Ecology

3. Projektbereich

Für diese Module wird auf die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biology des Fachbereichs 
Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin verwiesen.
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  B io log ie ,  Chemie ,  Pharmaz ie

Zeugnis

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Biodiversity, Evolution and Ecology

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 31. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024) mit der Gesamtnote

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 120 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note
Studienphase 90 (...)
Masterarbeit 30 (30)
 
Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX] – Betreuer*in: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]			   (Siegel)

Die Dekanin*Der Dekan                                     	 Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5  sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang  

der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  B io log ie ,  Chemie ,  Pharmaz ie

 
U r k u n d e

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Biodiversity, Evolution and Ecology

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 31. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024)

wird der Hochschulgrad

Master of Science (M. Sc.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]					     (Siegel)

Die Dekanin*Der Dekan                                     			   Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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Studien- und Prüfungsordnung für den Master-
studiengang Biology des Fachbereichs Biologie, 
Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung 
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 24/1998) hat der 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie, Chemie, 
Pharmazie der Freien Universität Berlin am 31. Janu-
ar 2024 die folgende Studien- und Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Biology des Fachbereichs Bio-
logie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin 
erlassen:2

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Qualifikationsziele

§ 3 Studieninhalte

§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung

§ 5 Prüfungsausschuss

§ 6 Regelstudienzeit

§ 7 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

§ 8 Lehr- und Lernformen

§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren

§ 10 Masterarbeit

§ 11 Wiederholung von Prüfungsleistungen

§ 12 Auslandsstudium

§ 13 Studienabschluss

§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Anlagen

Anlage 1: Modulbeschreibungen

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

2 Diese Ordnung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
12. Februar 2024 bestätigt worden.

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des 
Masterstudiengangs Biology des Fachbereichs Biolo-
gie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin 
(Masterstudiengang) und in Ergänzung zur Rahmenstu-
dien- und -prüfungsordnung der Freien Universität Ber-
lin (RSPO) Anforderungen und Verfahren für die Erbrin-
gung von Studien- und Prüfungsleistungen (Leistungen) 
im Masterstudiengang.

§ 2 
Qualifikationsziele 

(1)	 Die Absolvent*innen des Masterstudiengangs 
verfügen über vertiefte Fach- und Methodenkennt-
nisse und berufsqualifizierendes Fachwissen auf dem 
Gebiet der Biologie. Sie haben sich in einem der bio-
logischen Themengebiete Molekular- und Zellbiologie, 
Neuro- und Verhaltensbiologie, Mikrobiologie, Pflanzen-
wissenschaften, oder Biodiversität, Evolution und Öko-
logie nach eigener Wahl stärker spezialisiert oder durch 
Teilnahme an Modulen verschiedener Spezialisierungen 
Querschnittsqualifikationen erworben. Sie kennen ne-
ben den theoretischen Grundlagen und Terminologien 
die Methoden biologischer Forschung, die Besonderhei-
ten, Bandbreite und Grenzen der Biologie. Sie können 
ihre Fachkenntnisse und praktischen Fertigkeiten auf 
neue Problemstellungen und Situationen anwenden. Sie 
können selbstständig Forschungsaufgaben erkennen 
und strukturieren, Lösungsstrategien entwickeln, fach-
gerecht Daten erheben, evaluieren und interpretieren. 
Die Absolvent*innen kennen die Grundsätze und allge-
meinen Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens sowie 
guter wissenschaftlicher Praxis und können diese bei 
ersten wissenschaftlichen Tätigkeiten anwenden.

(2)	 Die flexible Modulauswahl und frühzeitige Spe-
zialisierungsoption stärkt die Absolvent*innen in ihrer 
Selbstständigkeit und fördert den Erwerb überfachlicher 
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Sie können 
eigenverantwortlich handeln und sich fehlendes Wissen 
selbständig aneignen. Sie können Wissen vernetzen 
und dabei auch interdisziplinäre Ansätze verfolgen. Sie 
können Hypothesen formulieren, kritisch überprüfen und 
argumentativ vertreten. Sie können biologische Sach-
verhalte, Forschungsprojekte und -ergebnisse münd-
lich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum als auch 
einem fachfremden Auditorium präsentieren. Sie haben 
ein modernes Gender- und Diversitätsverständnis sowie 
Team-, Kommunikations- und Transferfähigkeiten er-
langt.

(3)	 Die Absolvent*innen sind qualifiziert für eine 
Promotionsarbeit in den Lebenswissenschaften sowie 
eine berufliche Tätigkeit in der biologischen Forschung, 
Entwicklung, Produktion und Analytik. Der Masterstu-
diengang bereitet auch auf den Erwerb weitergehender 
Qualifikationen zum Beispiel für die Existenzgründung 
oder die Arbeitsfelder Patentwesen, Wissensmanage-
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ment, Marketing und Vertrieb, Bildungswesen, Manage-
ment, IT-Bereich, Consulting, oder Medienbereich vor.

§ 3 
Studieninhalte 

(1)	 Das Studium im Masterstudiengang vermittelt 
die naturwissenschaftlichen Grundlagen und theoreti-
schen Konzepte der Biologie sowie die aktuellen expe-
rimentellen Methoden und analytischen Techniken der 
biologischen Forschung. In den wählbaren Spezialisie-
rungen des Studiengangs werden vertiefte fachliche 
Kompetenzen auf den Themengebieten Biochemie, Bio-
diversität, Entwicklungsbiologie, Evolution, Genetik, Mi-
krobiologie, Molekularbiologie, Neurobiologie, Ökologie, 
Pflanzenwissenschaften, Physiologie, Verhaltensbiolo-
gie und Zellbiologie vermittelt. Dabei kommen Modell-
systeme der Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen zum 
Einsatz, die neben einer umfassenden Vermittlung von 
biologischem Fachwissen auch eine tiefgehende Fokus-
sierung in aktuellen Forschungsfeldern möglich machen. 
In Forschungsprojekten werden die Methoden und Kon-
zepte exemplarisch nach dem Stand der Forschung auf 
aktuelle, in den Arbeitsgruppen bearbeitete Forschungs-
themen angewendet. Interdisziplinäre Verknüpfungen 
der Biologie mit anderen Fächern (z. B. Chemie, Bio-
chemie, Medizin, Mathematik, Physik) ermöglichen die 
Erweiterungs- und Projektbereiche des Masterstudien-
gangs. Es werden die Grundsätze wissenschaftlichen 
Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis vermittelt 
und angewendet.

(2)	 Das Studium vermittelt die Fähigkeit zur selb-
ständigen Einarbeitung in wissenschaftliche Problem-
stellungen. Das Recherchieren des aktuellen Erkennt-
nisstandes ist Teil des wissenschaftlichen Arbeitens in 
den Modulen. Mittels mündlicher und schriftlicher Prä-
sentationen und Ausarbeitungen werden Problemstel-
lungen, Lösungsansätze und Ergebnisse dargestellt und 
kritisch diskutiert. Gegenstand des Studiums sind auch 
kontroverse Diskussionen. 

Gender- und Diversitätsaspekte finden insbesondere 
bei der Mitarbeit in den überwiegend international zu-
sammengesetzten Forschungsgruppen des Instituts für 
Biologie Berücksichtigung. Diese sind ggf. auch in ver-
schiedenen Thematiken der Biologie integriert. 

§ 4  
Studienberatung und Studienfachberatung

(1)	 Die allgemeine Studienberatung wird von der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische 
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2)	 Die Studienfachberatung wird von Hochschul-
lehrer*innen, die Lehrveranstaltungen im Masterstu-
diengang anbieten, sowie mindestens einer*einem stu-
dentischen Beschäftigten durchgeführt. 

(3)	 Es wird insbesondere Studierenden, die nach 
Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit die Studienziele 

des bisherigen Studiums zu weniger als einem Drittel 
der zu erbringenden Leistungspunkte erreicht haben, 
die Teilnahme an Studienfachberatungen zur Förderung 
eines erfolgreichen weiteren Studienverlaufs angeboten.

§ 5  
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die 
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie, Chemie, 
Pharmazie der Freien Universität Berlin für den Master-
studiengang eingesetzte Prüfungsausschuss.

§ 6 
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

§ 7 
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1)	 Im Masterstudiengang sind insgesamt Leistun-
gen im Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) - davon 
30 LP in der Masterarbeit mit begleitendem Kolloquium 
- nachzuweisen. Der Masterstudiengang gliedert sich in:

1.	 den Einführungsbereich im Umfang von 15 LP. Es 
sind folgende Module zu absolvieren:

	– Modul: Introduction to Advanced Biology (10 
LP) und 

	– Modul: Introduction to Advanced Biostatistics 
(5 LP).

2.	 den Erweiterungsbereich im Umfang von 60 LP. 
Es ist eine Spezialisierung im Umfang von 15 LP 
möglich. Für eine Spezialisierung müssen in dem 
gewählten Spezialisierungsbereich mindestens 
15 LP im Erweiterungsbereich und das passen-
de Modul im Projektbereich erfolgreich absolviert 
werden sowie die Masterarbeit im selben Spezia-
lisierungsbereich erbracht werden. Es werden fol-
gende Module thematisch sortiert angeboten. Es 
sind Module im Umfang von insgesamt 60 LP zu 
wählen und zu absolvieren. 

a)	 Spezialisierungsbereich Biodiversity, Evolu-
tion, and Ecology:

	– Modul: Foundations of Biodiversity, Evolution 
and Ecology (5 LP)

	– Modul: Topics in Biodiversity, Evolution and 
Ecology (5 LP)

	– Modul: Advanced Biodiversity, Evolution and 
Ecology (10 LP)

	– Modul: Trends in Biodiversity, Evolution and 
Ecology (15 LP)

	– Modul: Project Biodiversity, Evolution and Eco-
logy (10 LP)



FU-Mitteilungen

151 FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

b)	 Spezialisierungsbereich Genetics and Geno-
mics: 

	– Modul: Foundations of Genetics and Geno-
mics (5 LP)

	– Modul: Topics in Genetics and Genomics (5 LP)

	– Modul: Advanced Genetics and Genomics (10 
LP)

	– Modul: Trends in Genetics and Genomics (15 
LP)

	– Modul: Project Genetics und Genomics (10 
LP)

c)	 Spezialisierungsbereich Microbiology: 

	– Modul: Foundations of Microbiology (5 LP)

	– Modul: Topics in Microbiology (5 LP)

	– Modul: Advanced Microbiology (10 LP)

	– Modul: Trends in Microbiology (15 LP)

	– Modul: Project Microbiology (10 LP)

d)	 Spezialisierungsbereich Molecular- and Cellu-
lar Biology: 

	– Modul: Foundations of Molecular- and Cellular 
Biology (5 LP)

	– Modul: Topics in Molecular- and Cellular Bio-
logy (5 LP)

	– Modul: Advanced Molecular- and Cellular Bio-
logy (10 LP)

	– Modul: Trends in Molecular- and Cellular Bio-
logy (15 LP)

	– Modul: Project Molecular- and Cellular Biology 
(10 LP)

Zusätzlich können hier auch alle Module des Spe-
zialisierungsbereichs Microbiology absolviert wer-
den. 
e)	 Spezialisierungsbereich Molecular Plant 

Sciences: 

	– Modul: Foundations of Molecular Plant Scien-
ces (5 LP)

	– Modul: Topics in Molecular Plant Sciences (5 
LP)

	– Modul: Advanced Molecular Plant Sciences 
(10 LP)

	– Modul: Trends in Molecular Plant Sciences (15 
LP)

	– Modul: Project Molecular Plant Sciences (10 
LP)

f)	 Spezialisierungsbereich Neurobiology and Be-
havior: 

	– Modul: Foundations of Neurobiology and Be-
havior (5 LP)

	– Modul: Topics in Neurobiology and Behavior (5 
LP)

	– Modul: Advanced Neurobiology and Behavior 
(10 LP)

	– Modul: Trends in Neurobiology and Behavior 
(15 LP)

	– Modul: Project Neurobiology and Behavior (10 
LP)

g)	 Spezialisierungsbereich Biology: 

	– Modul: Foundations of Biology (5 LP)

	– Modul: Topics in Biology (5 LP)

	– Modul: Practical to Aspects of Biology (5 LP)

	– Modul: Collection Management and Curation 
(5 LP)

	– Modul: Advanced Biology (10 LP)

	– Modul: Computational Biology (10 LP)

	– Modul: Trends in Biology (15 LP)

	– Modul: Flora and Vegetation of Selected Loca-
tions (15 LP)

	– Modul: Applied Bioinformatics (15 LP)

	– Modul: Research Topics in Selected Areas of 
Biology (20 LP)

	– Modul: Project Biology (10 LP)

Zusätzlich stehen alle anderen Module der Spe-
zialisierungsbereiche gemäß a) bis f) zur Verfü-
gung. 

3.	 den Projektbereich im Umfang von 15 LP. Es wer-
den folgende Module angeboten: Es ist das pas-
sende thematische Module zur gewählten Spe-
zialisierung zu absolvieren: 

	– Modul: Research Project Biodiversity, Evolution 
and Ecology (15 LP)

	– Modul: Research Project Genetics und Genomics 
(15 LP)

	– Modul: Research Project Microbiology (15 LP)

	– Modul: Research Project Molecular- and Cellular 
Biology (15 LP)

	– Modul: Research Project Molecular Plant Scien-
ces (15 LP)

	– Modul: Research Project Neurobiology and Beha-
vior (15 LP)

	– Modul: Research Project Biology (15 LP)

Die Studierenden haben keinen Anspruch auf eine 
bestimmte Spezialisierung. Im Erweiterungsbereich 
können auf Antrag und nach Genehmigung durch 
den Prüfungsausschuss fachnahe Module aus ande-
ren Masterstudiengängen im Umfang von insgesamt 
bis zu 15 LP eingebracht werden, die nicht schon im 
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Rahmen eines vorangegangenen Studiengangs ab-
solviert und eingebracht wurden.
(4)	 Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte 

und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die 
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für 
die Module des Masterstudiengangs die Modulbeschrei-
bungen in der Anlage 1.

(5)	 Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im 
Masterstudiengang unterrichtet der exemplarische Stu-
dienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8 
Lehr- und Lernformen

(1)	 Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende 
Lehr- und Lernformen angeboten:

1.	 Seminare (S) dienen der Vermittlung von Kennt-
nissen eines abgegrenzten Stoffgebietes und 
dem Erwerb von Fähigkeiten, eine Fragestellung 
selbstständig zu bearbeiten, die Ergebnisse dar-
zustellen und kritisch zu diskutieren. Die vorran-
gigen Arbeitsformen sind Seminargespräche auf 
der Grundlage von Unterrichtsmitteln, Fachlitera-
tur und Quellen sowie die Gruppenarbeit.

2.	 Vorlesungen (V) vermitteln entweder einen Über-
blick über einen größeren Gegenstandsbereich 
des Faches und seine methodischen bzw. theo-
retischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein 
spezielles Stoffgebiet und seine Forschungspro-
bleme, setzen sich kritisch mit dem Stand der bio-
logischen Forschung auseinander und dienen da-
mit der Darstellung allgemeiner Zusammenhänge 
und theoretischer Grundlagen. Die vorrangige 
Lehrform ist der Vortrag der jeweiligen Lehrkraft. 
Kurze Interaktionen und gemeinsame Übungsele-
mente sind möglich. 

3.	 Übungen (Ü) dienen dazu, dass erworbene, aber 
noch unsichere erste Lernstrukturen, Inhalte oder 
Kompetenzen durch mehrfache Wiederholungen 
stabilisiert werden. Durch Üben wird das Erlern-
te weiter perfektioniert oder vor dem Verlernen 
bewahrt. Durch Üben werden Gedächtnisinhalte 
gefestigt und Wissen generalisiert, damit es in 
neuen Situationen angewendet werden kann. Die 
vorrangige Arbeitsform ist die Durchführung von 
biologischen Versuchen im Labor oder Freiland, 
das Lösen von Übungsaufgaben, die Auswertung 
der Ergebnisse und die Diskussion der Lösungen 
in Gruppen.

4.	 Sicherheitsrelevante Praktika (sP) sind Praktika, 
in denen mit sicherheitsrelevanten Stoffen, Ar-
beitstechniken oder Abläufen gearbeitet wird. Die 

vorrangige Lehrform ist die intensive Einweisung 
und Betreuung der Praktikanten*innen. Die vor-
rangige Arbeitsform ist die Durchführung von bio-
logischen Experimenten im Labor oder Freiland 
und die Auswertung der Ergebnisse.

5.	 interne Praktika (P) dienen dazu, grundsätzliche 
Methoden zur forschungs- und praxisbezogenen 
Umsetzung zu vermitteln und stellen einen wich-
tigen Aspekt der Berufsqualifizierung dar. Sie 
dienen in besonderer Weise der selbstständigen 
Erarbeitung von Fragestellungen und Lösungs-
möglichkeiten an ausgewählten Objekten mit ge-
eigneten Methoden und ermöglichen das Erler-
nen praktisch-handwerklicher Fähigkeiten. 

6.	 Seminare am PC (SPC) dienen in der Präsenz-
zeit der Vermittlung von Kenntnissen eines ab-
gegrenzten Stoffgebietes und dem Erwerb von 
Fähigkeiten, eine Fragestellung selbstständig zu 
bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kri-
tisch zu diskutieren. Die vorrangige Arbeitsform 
ist das gemeinsame Arbeiten am PC unter Ein-
führung und Anwendung von Spezialsoftware.

(2)	 Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 kön-
nen in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt 
werden. Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektroni-
schen internetbasierten Medien (E-Learning) verknüpft. 
Dabei werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten 
über die zentralen E-Learning-Anwendungen der Freien 
Universität Berlin angeboten und von den Studieren-
den einzeln oder in einer Gruppe selbstständig und/
oder betreut bearbeitet. Blended Learning kann in der 
Durchführungsphase (Austausch und Diskussion von 
Lernobjekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung der 
Kommunikation zwischen den Lernenden und Lehren-
den) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgskon-
trolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9 
Antwort-Wahl-Verfahren 

(1)	 Prüfungsaufgaben in der Form des Antwort-
Wahl- Verfahrens sind von zwei Prüfungsberechtigten 
zu stellen. 

(2)	 Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungs-
leistungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, dass einzelne Prüfungsaufgaben im 
Hinblick auf die Qualifikationsziele des jeweiligen Mo-
duls keine zuverlässigen Prüfungsergebnisse ermög-
lichen und damit fehlerhaft sind, so dürfen sich diese 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zum 
Nachteil einer geprüften Person auswirken.

(3)	 Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die*der Studierende 
mindestens 50 Prozent der erzielbaren Bewertungs-
punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze) oder 
wenn die Zahl der von der*dem Studierenden erzielten 
Bewertungspunkte um nicht mehr als 10 Prozent die von 
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den Teilnehmer*innen des Prüfungsversuchs der jewei-
ligen Prüfungsleistung durchschnittlich erzielten Punkt-
zahl unterschreitet (relative Bestehensgrenze). Kommt 
die relative Bestehensgrenze zum Tragen, so muss 
die*der Studierende für das Bestehen der Prüfungsleis-
tung gleichwohl mindestens 40 Prozent der erzielbaren 
Bewertungspunkte erreicht haben.

(4)	 Im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungs-
leistungen sind wie folgt zu bewerten: 

Hat die*der Studierende die für das Bestehen der Prü-
fungsleistung nach Abs. 3 erforderliche Mindestbewer-
tungspunktzahl erreicht, so lautet die Note 

	– sehr gut, wenn sie oder er mindestens 75 Pro-
zent, 

	– gut, wenn sie oder er mindestens 50, aber weni-
ger als 75 Prozent, 

	– befriedigend, wenn sie oder er mindestens 25, 
aber weniger als 50 Prozent, 

	– ausreichend, wenn sie oder er keine oder weniger 
als 25 Prozent 

der über die nach Abs. 3 erforderliche Mindestbewer-
tungspunktzahl hinaus erzielbaren Bewertungspunkte 
zutreffend beantwortet hat; für die verwendeten Noten 
gilt im Übrigen die RSPO.

(5)	 Die Bewertungsvorgaben gemäß der Absätze 3 
und 4 finden keine Anwendung, wenn 

1.	 die Prüfungsberechtigten, die die Prüfungsaufga-
ben gemäß Absatz 1 gestellt haben und die im 
Antwort-Wahl-Verfahren erbrachten Prüfungsleis-
tungen bewerten, identisch sind

oder

2.	 der Anteil der erzielbaren Punktzahl in den Prü-
fungsaufgaben in der Form des Antwort-Wahl-
Verfahrens an einer Klausur, die nur teilweise in 
der Form des Antwort-Wahl-Verfahrens gestellt 
wird, 25 Prozent nicht übersteigt.

§ 10 
Masterarbeit

(1)	 Die Masterarbeit soll zeigen, dass die*der Stu-
dierende in der Lage ist, Forschungsfragen aus dem 
Bereich der Biologie selbstständig zu entwickeln, mit 
wissenschaftlichen Methoden und unter Berücksichti-
gung des Stands der Forschung zu bearbeiten sowie die 
Ergebnisse angemessen darzustellen, in aktuelle For-
schungsdebatten einzuordnen und schriftlich wie auch 
mündlich zu dokumentieren.

(2)	 Studierende werden auf Antrag zur Masterarbeit 
zugelassen, wenn sie bei Antragstellung nachweisen, 
dass sie

1.	 im Masterstudiengang zuletzt an der Freien Uni-
versität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

2.	 den Einführungsbereich im Umfang von 15 LP 
sowie 

3.	 Module im Umfang von insgesamt mindestens 45 
LP aus dem Erweiterungs- und dem Projektbe-
reich erfolgreich absolviert haben. 

(3)	 Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind 
Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen ge-
mäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung einer 
prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereitschaft zur 
Übernahme der Betreuung der Masterarbeit. Der zustän-
dige Prüfungsausschuss entscheidet über den Antrag. 
Wird eine Bescheinigung über die Übernahme der Be-
treuung der Masterarbeit gemäß Satz 1 nicht vorgelegt, 
so setzt der Prüfungsausschuss eine*n Betreuer*in ein. 
Auf Antrag kann die Masterarbeit auch außerhalb der 
Freien Universität Berlin angefertigt werden, wenn die Mit-
betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n, die*der 
am Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien 
Universität Berlin im Bereich der Biologie oder Biochemie 
hauptberuflich tätig ist, gegeben ist. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet über die Zulassung zur Anfertigung 
der Masterarbeit außerhalb der Freien Universität Berlin.

(4)	 Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit 
der*dem Betreuer*in das Thema der Masterarbeit aus. 
Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeschlossen werden kann. Ausgabe und Fristein-
haltung sind aktenkundig zu machen. 

(5)	 Die Masterarbeit soll etwa 15.000 Wörter ohne 
Datenanhang umfassen. Die Bearbeitungszeit für die 
Masterarbeit beträgt 6 Monate. Sie wird in englischer 
Sprache abgefasst. War ein*e Studierende*r über einen 
Zeitraum von mehr als drei Monaten aus triftigem Grund 
an der Bearbeitung gehindert, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss, ob die Masterarbeit neu erbracht werden 
muss. Die Prüfungsleistung hinsichtlich der Masterarbeit 
gilt für den Fall, dass der Prüfungsausschuss eine er-
neute Erbringung verlangt, als nicht unternommen. 

(6)	 Begleitend zur Masterarbeit ist eine etwa 20 
Minuten umfassende Präsentation des Konzepts und 
erster Ergebnisse der Arbeit mit wissenschaftlicher Aus-
sprache im Rahmen eines Kolloquiums verpflichtend. 
Diese Präsentation geht nicht in die Note für die Master-
arbeit ein.

(7)	 Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum 
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ers-
ten vier Wochen zurückgegeben werden und gilt dann 
als nicht ausgegeben. Bei Abgabe der Masterarbeit 
hat die*der Studierende schriftlich zu versichern, dass 
sie*er die Masterarbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. Die Masterarbeit ist in elektronischer Form 
im Portable-Document-Format (PDF) abzugeben. Die 
PDF-Datei muss den Text maschinenlesbar, nicht nur 
grafisch enthalten und darf keine Rechtebeschränkung 
aufweisen.
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(8)	 Die Masterarbeit ist innerhalb von vier Wochen 
von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfungs-
berechtigten mit einer schriftlichen Begründung zu be-
werten. Dabei soll die*der Betreuer*in der Masterarbeit 
einer der Prüfungsberechtigten sein. Mindestens eine 
der beiden Bewertungen soll von einer prüfungsbe-
rechtigten Lehrkraft sein, die am Fachbereich Biologie, 
Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin im Be-
reich der Biologie oder Biochemie hauptberuflich tätig 
ist. In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen, die einschlägig qualifiziert sind, können vom 
Prüfungsausschuss zu Prüfer*innen der Masterarbeit 
bestellt werden.

(9)	 Die Masterarbeit ist bestanden, wenn die Note 
für die Masterarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0) ist.

(10)	Die Anrechnung einer Leistung auf die Master-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss 
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und 
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des 
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im 
Masterstudiengang zu erbringenden Masterarbeit, die 
das Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs in be-
sonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 11 
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1)	 Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Master-
arbeit sowie sonstige studienbegleitende Prüfungsleis-
tungen zweimal wiederholt werden.

(2)	 Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete 
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 12  
Auslandsstudium

(1)	 Den Studierenden wird ein Auslandsstudienauf-
enthalt empfohlen. Im Rahmen des Auslandsstudiums 
sollen Leistungen erbracht werden, die für den Master-
studiengang anrechenbar sind. 

(2)	 Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer 
Vereinbarung zwischen der*dem Studierenden, der*dem 
Vorsitzenden des für den Masterstudiengang zuständi-
gen Prüfungsausschusses sowie der zuständigen Stelle 
an der Zielhochschule über die Dauer des Auslands-
studiums, über die im Rahmen des Auslandsstudiums 
zu erbringenden Leistungen, die gleichwertig zu den 
Leistungen im Masterstudiengang sein müssen, sowie 
die den Leistungen zugeordneten Leistungspunkte vo-
rausgehen. Vereinbarungsgemäß erbrachte Leistungen 
werden angerechnet. 

(3)	 Es wird empfohlen, das Auslandsstudium wäh-
rend des dritten Fachsemesters des Masterstudien-
gangs zu absolvieren.

(4)	 Das Institut für Biologie des Fachbereichs Bio-
logie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin 
unterstützt die Studierendenbei der Planung und Vorbe-
reitung des Auslandsstudiums.

§ 13 
Studienabschluss

(1)	 Voraussetzung für den Studienabschluss ist, 
dass die gemäß §§ 7 und 10 geforderten Leistungen er-
bracht worden sind.

(2)	 Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, so-
weit die*der Studierende an einer Hochschule im glei-
chen Studiengang oder in einem Modul, welches mit 
einem der im Masterstudiengang zu absolvierenden und 
bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichtigen-
den Module identisch oder vergleichbar ist, Leistungen 
endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem schweben-
den Prüfungsverfahren befindet.

(3)	 Dem Antrag auf Feststellung des Studienab-
schlusses sind Nachweise über das Vorliegen der Vor-
aussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung bei-
zufügen, dass für die Person der*des Antragstellenden 
keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den Antrag 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 

(4)	 Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der 
Hochschulgrad Master of Science (M. Sc.) verliehen. 
Die Studierenden erhalten ein Zeugnis (Anlage 3) und 
eine Urkunde (Anlage 4), sowie ein Diploma Supple-
ment (englische und deutsche Version). Darüber hin-
aus wird eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den 
einzelnen Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) 
erstellt. Auf Antrag werden ergänzend englische Zweit-
ausfertigungen von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

§ 14 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1)	 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Studien- und Prüfungsord-
nung für den Masterstudiengang Biologie des Fach-
bereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Uni-
versität Berlin vom 25. April 2018 (FU-Mitteilungen Nr. 
29/2018, S. 848) außer Kraft.

(3)	 Diese Ordnung gilt für Studierende, die nach 
deren Inkrafttreten im Masterstudiengang an der Frei-
en Universität Berlin immatrikuliert werden. Studieren-
de, die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung für den 
Masterstudiengang an der Freien Universität Berlin im-
matrikuliert worden sind, studieren und erbringen die 
Leistungen auf der Grundlage der Studien- und Prü-
fungsordnung gemäß Abs. 2, sofern sie nicht die Fort-
setzung des Studiums und die Erbringung der Leistun-
gen gemäß dieser Ordnung beim Prüfungsausschuss 
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beantragen. Anlässlich der auf den Antrag hin erfolgen-
den Umschreibung entscheidet der Prüfungsausschuss 
über den Umfang der Berücksichtigung von zum Zeit-
punkt der Antragstellung bereits begonnenen oder ab-
geschlossenen Modulen oder über deren Anrechnung 
auf nach Maßgabe dieser Ordnung zu erbringende Leis-
tungen, wobei den Erfordernissen von Vertrauensschutz 
und Gleichbehandlungsgebot Rechnung getragen wird. 

Die Entscheidung über den Umschreibungsantrag wird 
zum Beginn der Vorlesungszeit des auf seine Stellung 
folgenden Semesters wirksam. Die Umschreibung ist 
nicht revidierbar.

(4)	 Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der 
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß 
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2026 
gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:

Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit 
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes 
Modul des Masterstudiengangs
•	 die Bezeichnung des Moduls

•	 die*den Verantwortliche*n des Moduls,

•	 die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen 
Modul, 

•	 Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

•	 Lehr- und Lernformen des Moduls

•	 den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-
reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird

•	 Formen der aktiven Teilnahme

•	 die Prüfungsformen

•	 die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme

•	 die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte

•	 die Regeldauer des Moduls

•	 die Häufigkeit des Angebots

•	 die Verwendbarkeit des Moduls

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
•	 die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstu-

dienzeit

•	 den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer 
Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit

•	 die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-
tung

•	 die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-
Studienphasen

•	 die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-
tungen

•	 die Prüfungszeit selbst.

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem 
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stel-
len Richtwerte dar und sollen den Studierenden Hilfe-
stellung für die zeitliche Organisation ihres modulbe-
zogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben zum 
Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als 
Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu 
erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die Pflicht 
zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie neben 
der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und 
der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungsleistungen 
eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine 
regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 85 % 
der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgese-
henen Präsenzstudienzeit besucht wurden. Besteht kei-
ne Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an einer Lehr- und 
Lernform eines Moduls, so wird sie dennoch dringend 
empfohlen. Die Festlegung einer Präsenzpflicht durch 
die jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und Lernformen, für 
die im Folgenden die Teilnahme lediglich empfohlen 
wird, ausgeschlossen.
Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete 
Module werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modul-
prüfung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die 
Qualifikationsziele des Moduls zu beziehen und über-
prüft die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. 
Der Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige 
Maß beschränkt. In Modulen, in denen alternative Prü-
fungsformen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des 
jeweiligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft 
spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzu-
legen.
Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolgrei-
che Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls 
sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen 
Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modulen 
ohne Modulprüfung ist die aktive Teilnahme und regel-
mäßige Teilnahme an den Lehr- und Lernformen Vor-
aussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Modul 
zugeordneten Leistungspunkte.
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1. Einführungsbereich

Modul: Introduction to Advanced Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein aktuelles und strukturiertes Fachwissen in den Forschungsfeldern der Molekular- 
und Zellbiologie, der Mikrobiologie, der Pflanzenwissenschaften, der Neuro- und Verhaltensbiologie sowie in der 
Ökologie, Biodiversität und Evolution. Sie können Forschungsrichtungen einschätzen und ihre zukünftige Speziali-
sierungsbereich selbstständig bestimmen.
Inhalte:
Aktuelle Grundlagen der Forschungsfelder Molekular- und Zellbiologie, Mikrobiologie, Neuro- und Verhaltensbio-
logie, der Ökologie, Biodiversität und Evolution sowie der Pflanzenwissenschaften.

Lehr- und  
Lernform

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
120

90

Seminar 2 Diskussion

Modulprüfung

schriftliche Dokumentation (ca. 10 Seiten) mit mündlicher Präsentation 
der Arbeitsergebnisse (ca. 15 Minuten) oder  
Posterpräsentation (ca. 1 Seite DIN-A0 Seiten) 
- Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet -

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Introduction to Advanced Biostatistics
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden können Datensätze mit der Software R bearbeiten und in anschaulichen Grafiken darstellen. Sie 
sind in der Lage, Forschungsfragen mit Hilfe von generalisierten linearen Modellen angemessen und eigenständig 
zu untersuchen. Darüberhinaus kennen die Studierenden die Grundideen und Anwendungsfelder von generalisier-
ten linearen gemischten Modellen und können sich eigenständig Wissen zu diesen fortgeschrittenen Methoden 
aneignen.
Inhalte:
Einführung in die Statistik-Software R, Design von Datenerhebung und Experimenten, Grafische Darstellung von 
Daten, Arbeiten mit Datentabelle, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Lineare Modelle (LM), Generali-
sierte lineare Modelle (GLM), Generalisierte lineare gemischte Modelle (GLMM)

Lehr- und  
Lernform

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 1 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

45
15

60

Übung 3 Bearbeitung von Übungsauf-
gaben

Modulprüfung

Klausur (45 Minuten) oder Test im Antwort-Wahl-Verfahren (45 Minuten). 
Die Klausur oder der Test im Antwort-Wahl-Verfahren kann auch in Form 
einer elektronischen Prüfungsleistung durchgeführt werden
- Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet - 

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Übung: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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2. Erweiterungsbereich 

A) Module des Spezialisierungsbereichs Biodiversity Evolution, and Ecology 

Modul: Foundations of Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen einen fundierten Überblick über wichtige Bereiche und Forschungsinhalte der Biodiver-
sität, Evolution und Ökologie. Sie besitzen die Kompetenz, die Inhalte von fachspezifischen Veröffentlichungen zu 
verstehen, im Kontext des aktuellen Stands der Forschung zu diskutieren und fachgerecht zu präsentieren.
Inhalte: 
Es werden generelle und spezielle Fragestellungen der Biodiversität, Evolution und Ökologie behandelt. Dabei 
werden aktuelle Themen der Biodiversität, Evolution und Ökologie aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert 
und in der der praktische Umsetzung erprobt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung und Protokollie-
rung von Versuchen 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Topics in Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Biodiversität, Evolution und Ökologie. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche 
Originalliteratur zu verstehen, selbst zu präsentieren, zu diskutieren, zu beurteilen und selbstständig weiterführende, 
sich an der jeweiligen Fragestellung orientierende Forschungsansätze zu entwerfen.
Inhalte:
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Biodiversität, Evolu-
tion und Ökologie. Es werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert 
und kritisch diskutiert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1

Vorbereitung wissenschaft-
licher Arbeiten zum Vortrag, 
Beteiligung an Diskussion und 
Fragestunde

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology 
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Modul: Advanced Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse über spezielle Themen der Biodiversi-
tät, Evolution und Ökologie. Sie können sich kritisch mit Aspekten der Biodiversität, Evolution und Ökologie aus-
einandersetzen und danach gewonnene wissenschaftliche Ergebnisse fachkundig präsentieren und kritisch disku-
tieren. Sie sind in der Lage, Problemstellungen selbstständig, mit Hilfe moderner wissenschaftlicher Methoden und 
wissenschaftlicher Experimente zu bearbeiten. Sie sind in der Lage, den Stand der wissenschaftlichen Diskussion 
schriftlich wiederzugeben, mündlich zu präsentieren und kritisch zu beurteilen.
Inhalte:
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen und Methoden der Biodiversität, Evolution und Öko-
logie. Im Übungsteil werden moderne und klassische Versuchsmethoden erlernt und unter Anleitung eigenständig 
angewandt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5
Durchführung und  
Protokollierung von  
Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Trends in Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse der wichtigsten Konzepte auf dem 
Gebiet der Biodiversität, Evolution und Ökologie. Sie besitzen Kenntnisse in der Konzeption, Durchführung und 
Auswertung der Biodiversität, Evolution und Ökologie unter Labor- und Freilandbedingungen. Sie können die Er-
gebnisse wissenschaftlich korrekt dokumentieren, interpretieren, diskutieren und fachgerecht präsentieren. Sie sind 
in der Lage, aktuelle Fachliteratur zu lesen, zu interpretieren und in die Aufgabenstellung einzubeziehen.
Inhalte:
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen der Biodiversität, Evolution und Ökologie. Es wird 
ein vertiefter Einblick in ausgewählte aktuelle Forschungsthemen gegeben, der durch die Analyse von Fachliteratur 
durch die Studierenden vertieft wird. Es werden relevante, moderne Versuchsmethoden erlernt und kontextspezi-
fisch angewandt. Es erfolgt die Präsentation und Diskussion der eigenen Ergebnisse.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Präsentation oder Referat

sicherheits
relevantes  
Praktikum

8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Project Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls im Erweiterungsbereich
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Biodiversität, 
Ökologie und Evolution der Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen zu planen und exemplarisch biologische 
Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen 
die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusam-
menzuführen und in die Planung eigener Projekte einzubringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse 
wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team 
zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichti-
gen.
Inhalte:
Konzeption und Erstellung eines Forschungsplans, Bearbeitung eines größeren weiterführenden Projektes - mög-
lichst in Zweiergruppen, Literaturrecherche und -auswertung, Darstellung der Projekte für alle Studierenden des 
ersten bis vierten Fachsemesters des Masterstudiengangs Biodiversität, Evolution und Ökologie.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes 
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots Unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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B) Module des Spezialisierungsbereichs Genetics and Genomics

Modul: Foundations of Genetics and Genomics
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
 Die Studierenden besitzen ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen Kennt-
nissen auf dem Gebiet der Genetik und Genomik. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte zu planen und 
umzusetzen.
Inhalte: 
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Genetik und Geno-
mik. Im Seminar werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert und 
kritisch diskutiert und in der Übung praktisch umgesetzt.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar –
Präsenzzeit S 
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung und Protokollie-
rung von Versuchen 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 

1
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Modul: Topics in Genetics and Genomics
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Genetik und Genomik. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Originalliteratur 
zu verstehen, selbst zu präsentieren, zu diskutieren, zu beurteilen und selbstständig weiterführende, sich an der 
jeweiligen Fragestellung orientierende Forschungsansätze zu entwerfen.
Inhalte:
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Genetik und Geno-
mik. Im Seminar werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert und 
kritisch diskutiert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1

Vorbereitung wissenschaft-
licher Arbeiten zum Vortrag, 
Beteiligung an Diskussion und 
Fragestunde

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Advanced Genetics and Genomics
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse über spezielle Themen der Genetik und 
Genomik. Sie können sich kritisch mit Aspekten der Genetik und Genomik auseinandersetzen und danach gewon-
nene wissenschaftliche Ergebnisse fachkundig präsentieren und kritisch diskutieren. Sie sind in der Lage, Problem-
stellungen selbstständig, mit Hilfe moderner wissenschaftlicher Methoden und wissenschaftlicher Experimente zu 
bearbeiten. Sie sind in der Lage, den Stand der wissenschaftlichen Diskussion schriftlich wiederzugeben, mündlich 
zu präsentieren und kritisch zu beurteilen.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen und Methoden der Genetik und Genomik. Im Übungs-
teil werden moderne und klassische Versuchsmethoden erlernt und unter Anleitung eigenständig angewandt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Trends in Genetics and Genomics
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse der wichtigsten Konzepte auf dem Ge-
biet der Genetik und Genomik. Sie kennen Konzeption, Durchführung und Auswertung der Genetik- und Genomik-
forschung unter Labor- und Freilandbedingungen. Sie können die Ergebnisse wissenschaftlich korrekt dokumentie-
ren, interpretieren, diskutieren und fachgerecht präsentieren. Sie sind in der Lage, aktuelle Fachliteratur zu lesen, 
zu interpretieren und in die Aufgabenstellung einzubeziehen.
Inhalte:
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen der Genetik und Genomik. Es wird ein vertiefter Ein-
blick in ausgewählte aktuelle Forschungsthemen gegeben, der durch die Analyse von Fachliteratur durch die Stu-
dierende vertieft wird. Es werden relevante, moderne Versuchsmethoden erlernt und kontextspezifisch angewandt. 
Es erfolgt die Präsentation und Diskussion der eigenen Ergebnisse.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Präsentation oder Referat

sicherheits
relevantes  
Praktikum

8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Project Genetic and Genomic 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls des Erweiterungsbe-
reichs
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Genetik und 
Genomik zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch als 
auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse und 
Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte einzubringen. 
Die Studierendenkönnen Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie 
lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie Gender- 
und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte:
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 



FU-Mitteilungen

169 FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

C) Module des Spezialisierungsbereichs Microbiology 

Modul: Foundations of Microbiology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen einen fundierten Überblick über wichtige Bereiche und Forschungsinhalte der Mikrobio-
logie. Sie besitzen die Kompetenz, die Inhalte von fachspezifischen Veröffentlichungen zu verstehen, im Kontext 
des aktuellen Stands der Forschung zu diskutieren und fachgerecht zu präsentieren.
Inhalte:
Das Seminar und die Übung behandeln generelle und spezielle Fragestellungen der Mikrobiologie. Im Seminar 
werden aktuelle mikrobiologische Themen aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert und in der Übung die 
praktische Umsetzung erprobt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung und Protokollie-
rung von Versuchen 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Topics in Microbiology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden kennen ein breites Spektrum an Kenntnissen über Physiologie, Genetik, Molekularbiologie und 
Evolution von prokaryontischen und eukaryontischen Mikroorganismen. Nach Abschluss des Moduls sind die Stu-
dierenden in der Lage, fachspezifische Fragestellungen zu erkennen, zu formulieren, zu diskutieren und experi-
mentelle Strategien zu ihrer Lösung zu entwerfen.
Inhalte:
Struktur und Funktion prokaryotischer und eukaryotischer Zellen; Viren und Bakteriophagen; mikrobielle Modell-
organismen; Phylogenie und Diversität des mikrobiellen Lebens; genetische und physiologische Adaptation; Signal-
transduktion; Genregulation. Diskussion aktueller Original- und Übersichtsliteratur anhand von Präsentationen oder 
Referaten, die von den Studierenden erstellt werden.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1

Vorbereitung wissenschaft-
licher Arbeiten zum Vortrag, 
Beteiligung an Diskussion und 
Fragestunde

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Advanced Microbiology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen vertieften Kenntnissen über Physiologie, Genetik, Molekularbiologie und Evolution von 
prokaryontischen und eukaryontischen Mikroorganismen. Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der 
Lage, fachspezifische Fragestellungen zu erkennen, zu formulieren, zu diskutieren, experimentelle Strategien zu 
ihrer Lösung zu entwerfen und entsprechende Versuche eigenständig zu planen und durchzuführen.
Inhalte:
Struktur und Funktion prokaryotischer und eukaryotischer Zellen; Viren und Bakteriophagen; mikrobielle Modell-
organismen; Phylogenie und Diversität des mikrobiellen Lebens; genetische und physiologische Adaptation; Signal-
transduktion; Genregulation. Diskussion aktueller Original- und Übersichtsliteratur anhand von Präsentationen oder 
Referaten, die von den Studierenden erstellt werden. Klassische und moderne mikrobiologische Arbeitsmethoden; 
Herstellung genetischer Varianten; Analyse solcher Varianten mit mikrobiologischen, molekularbiologischen und 
biochemischen Methoden.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5

Durchführung von Versuchen, 
Lösung von Übungsaufgaben, 
Protokollierung von Laborver-
suchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Trends in Microbiology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verfügen über Physiologie, Genetik, Molekularbiologie und Evolution von prokaryontischen und 
eukaryontischen Mikroorganismen. Sie sind in der Lage, fachspezifische Fragestellungen zu erkennen, zu formu-
lieren, zu diskutieren, experimentelle Strategien zu ihrer Lösung zu entwerfen und entsprechende Versuche eigen-
ständig zu planen und durchzuführen.
Inhalte:
Struktur und Funktion prokaryotischer und eukaryotischer Zellen; Viren und Bakteriophagen; mikrobielle Modell-
organismen; Phylogenie und Diversität des mikrobiellen Lebens; genetische und physiologische Adaptation; Signal-
transduktion; Genregulation. Diskussion aktueller Original- und Übersichtsliteratur anhand von Präsentationen oder 
Referaten, die von den Studierenden erstellt werden. Klassische und moderne mikrobiologische Arbeitsmethoden; 
Herstellung genetischer Varianten; Analyse solcher Varianten mit mikrobiologischen, molekularbiologischen und 
biochemischen Methoden.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Präsentation oder Referat

sicherheits
relevantes  
Praktikum

8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Project Microbiology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls des Erweiterungsbe-
reichs
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Mikrobiologie  
zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch als auch prak-
tisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse und Techni-
ken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte einzubringen. Die 
Studierenden können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie ler-
nen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie Gender- und 
Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte:
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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D) Module des Spezialisierungsbereichs Molecular- and Cellular Biology 

Modul: Foundations of Molecular- and Cellular Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen einen fundierten Überblick über wichtige Bereiche und Forschungsinhalte der Molekular- 
und Zellbiologie der Eukaryoten. Sie besitzen die Kompetenz, die Inhalte von fachspezifischen Veröffentlichungen 
zu verstehen, im Kontext des aktuellen Stands der Forschung zu diskutieren und fachgerecht zu präsentieren.
Inhalte: 
Das Seminar und die Übung behandeln generelle und spezielle Fragestellungen der Molekular- und Zellbiologie 
von Pflanzen, Tieren, Pilzen oder anderen Eukaryoten. Im Seminar werden aktuelle molekularbiologische und zell-
biologische Themen aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert und in der Übung die praktische Umsetzung 
erprobt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen-
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung und Protokollie-
rung von Versuchen 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology
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Modul: Topics in Molecular- and Cellular Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen einen fundierten Überblick über wichtige Bereiche und Forschungsinhalte der Molekular- 
und Zellbiologie der Eukaryoten. Sie besitzen die Kompetenz, die Inhalte von fachspezifischen Veröffentlichungen 
zu verstehen, im Kontext des aktuellen Stands der Forschung zu diskutieren und fachgerecht zu präsentieren.
Inhalte:
Es werden behandeln generelle und spezielle Fragestellungen der Molekular- und Zellbiologie von Pflanzen, Tie-
ren, Pilzen oder anderen Eukaryoten behandelt. Zudem werden aktuelle molekularbiologische und zellbiologische 
Themen aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Advanced Molecular- and Cellular Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse über die Molekular- und Zellbiologie 
der Eukaryoten. Sie sind in der Lage, eigenständig Versuche zur Klärung wissenschaftliche Fragestellungen in der 
Molekular- und Zellbiologie zu konzipieren und durchzuführen. Sie können die Ergebnisse wissenschaftlich korrekt 
dokumentieren, interpretieren, im Kontext des aktuellen Stands der Forschung diskutieren und fachgerecht präsen-
tieren.
Inhalte:
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen und Methoden der Molekular- und Zellbiologie von 
Pflanzen, Tieren, Pilzen oder anderen Eukaryoten. Im Übungsteil werden moderne molekularbiologische und zell-
biologische Versuchsmethoden erlernt und unter Anleitung eigenständig angewandt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder 
schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 10 Seiten) oder 
mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Trends in Molecular- and Cellular Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse über die Molekular- und Zellbiologie 
der Eukaryoten. Sie sind in der Lage, eigenständig Versuche zur Klärung wissenschaftliche Fragestellungen in der 
Molekular- und Zellbiologie zu konzipieren und durchzuführen. Sie können die Ergebnisse wissenschaftlich korrekt 
dokumentieren, interpretieren, im Kontext des aktuellen Stands der Forschung diskutieren und fachgerecht präsen-
tieren.
Inhalte:
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen der Molekular- und Zellbiologie von Pflanzen, Tieren, 
Pilzen oder anderen Eukaryoten. Es werden moderne molekularbiologische und zellbiologische Versuchsmethoden 
vorgestellt, erlernt und unter Anleitung eigenständig angewandt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Präsentation oder Referat

sicherheits
relevantes  
Praktikum

8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 



178FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

FU-Mitteilungen

Modul: Project Molecular- and Cellular Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls des Erweiterungsbe-
reichs
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der  Molekular- 
und Zellbiologie zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch 
als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse 
und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte einzu-
bringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und disku-
tieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie 
Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte:
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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E) Module des Spezialisierungsbereichs Molecular Plant Sciences

Modul: Foundations of Molecular Plant Sciences
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden kennen ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen Kennt-
nissen auf dem Gebiet der molekularen Pflanzenwissenschaften. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte 
praktisch umzusetzen.
Inhalte:
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und aktuelle Fragestellungen der Pflanzenbiologie. Es 
werden moderne pflanzenbiologische Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert 
und kritisch diskutiert und in der Übung praktisch umgesetzt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung wissenschaft-
licher Arbeiten 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Topics in Molecular Plant Sciences
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierendenüber kennen ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen Kennt-
nissen auf dem Gebiet der molekularen Pflanzenwissenschaften. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Original-
literatur zu verstehen, selbst zu präsentieren, zu diskutieren, zu beurteilen und selbstständig weiterführende, sich 
an der jeweiligen Fragestellung orientierende Forschungsansätze zu entwerfen.
Inhalte: 
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und aktuelle Fragestellungen der Pflanzenbiologie. Es 
werden moderne pflanzenbiologische Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert 
und kritisch diskutiert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1

Vorbereitung wissenschaft-
licher Arbeiten zum Vortrag, 
Beteiligung an Diskussion und 
Fragestunde

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Advanced Molecular Plant Sciences
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden haben einen breiten Überblick über vertiefte generelle und spezielle Fragestellungen der mole-
kularen Pflanzenbiologie sowie theoretischen und experimentellen Verfahren zu ihrer Untersuchung. Es wird ver-
mittelt, wie moderne pflanzenbiologische Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur nach wissenschaftlichen 
Standards aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert werden.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen und Methoden der Pflanzenwissenschaften in Theo-
rie und Praxis. Im Übungsteil werden moderne und klassische Versuchsmethoden in der Pflanzenbiologie erlernt, 
unter Anleitung eigenständig angewandt und die Ergebnisse interpreteirt und protokolliert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Trends in Molecular Plant Sciences
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse auf dem Gebiet der molekularen Pflan-
zenwissenschaften. Sie können selbstständig Versuche zur Klärung wissenschaftlicher Fragestellungen in den 
Pflanzenwissenschaften planen und durchführen. Sie können die Ergebnisse wissenschaftlich korrekt dokumentie-
ren, interpretieren, diskutieren und fachgerecht präsentieren. Sie sind in der Lage, aktuelle Fachliteratur zu lesen, 
zu interpretieren und in die Aufgabenstellung einzubeziehen.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen der Pflanzenwissenschaften. Es wird ein vertiefter 
Einblick in ausgewählte aktuelle Forschungsthemen gegeben, der durch die Analyse von Fachliteratur durch die 
Studierenden vertieft wird. Es werden relevante, moderne Versuchsmethoden erlernt und kontextspezifisch ange-
wandt. Es erfolgt die Präsentation und Diskussion der eigenen Ergebnisse.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Project Molecular Plant Sciences
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen:
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls des Erweiterungsbe-
reichs
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Molekularen 
Pflanzenwissenschaften zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl 
theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus können sie Forschungsergebnisse und Techniken aus 
anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte einbringen. Die Studierenden 
können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie sind in der Lage, 
im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und zu kooperieren sowie Gender- und 
Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte:
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierendendes Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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F) Module des Spezialisierungsbereichs Neurobiology and Behavior

Modul: Foundations of Neurobiology and Behavior
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Neuro- und Verhaltensbiologie. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte 
zu planen und umzusetzen.
Inhalte:
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Neuro- und Verhal-
tensbiologie. Im Seminar werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsen-
tiert und kritisch diskutiert und in der Übung praktisch umgesetzt.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung wissenschaft-
licher Arbeiten 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Topics in Neurobiology and Behavior
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen Kennt-
nissen auf dem Gebiet der Neuro- und Verhaltensbiologie. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Originalliteratur 
zu verstehen, selbst zu präsentieren, zu diskutieren, zu beurteilen und selbstständig weiterführende, sich an der 
jeweiligen Fragestellung orientierende Forschungsansätze zu entwerfen.
Inhalte: 
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Neuro- und Verhal-
tensbiologie. Im Seminar werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsen-
tiert und kritisch diskutiert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1

Vorbereitung wissenschaft-
licher Arbeiten zum Vortrag, 
Beteiligung an Diskussion und 
Fragestunde

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Advanced Neurobiology and Behavior
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Nach Besuch des Moduls besitzen die Studierenden vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse über speziel-
le Themen der Neuro- und Verhaltensbiologie. Sie können sich kritisch mit Aspekten der Neuro- und Verhaltens-
biologie auseinandersetzen und danach gewonnene wissenschaftliche Ergebnisse fachkundig präsentieren und 
kritisch diskutieren. Sie sind in der Lage, Problemstellungen selbstständig, mit Hilfe moderner wissenschaftlicher 
Methoden und wissenschaftlicher Experimente zu bearbeiten. Sie sind in der Lage, den Stand der wissenschaft-
lichen Diskussion schriftlich wiederzugeben, mündlich zu präsentieren und kritisch zu beurteilen.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen und Methoden der Neuro- und Verhaltensbiologie. 
Im Übungsteil werden moderne und klassische Versuchsmethoden erlernt und unter Anleitung eigenständig an-
gewandt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

sicherheits
relevantes  
Praktikum

5 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Trends in Neurobiology and Behavior
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden haben vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse der wichtigsten Konzepte auf dem Ge-
biet der Neuro- und Verhaltensbiologie. Sie besitzen Kenntnisse in der Konzeption, Durchführung und Auswertung 
neuro- und verhaltensbiologischer Forschung unter Labor- und Freilandbedingungen. Sie können die Ergebnisse 
wissenschaftlich korrekt dokumentieren, interpretieren, diskutieren und fachgerecht präsentieren. Sie sind in der 
Lage, aktuelle Fachliteratur zu lesen, zu interpretieren und in die Aufgabenstellung einzubeziehen.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen der Neuro- und Verhaltensbiologie. Es wird ein ver-
tiefter Einblick in ausgewählte aktuelle Forschungsthemen gegeben, der durch die Analyse von Fachliteratur durch 
die Studierendenvertieft wird. Es werden relevante, moderne Versuchsmethoden erlernt und kontextspezifisch an-
gewandt. Es erfolgt die Präsentation und Diskussion der eigenen Ergebnisse.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Präsentation oder Referat

sicherheits
relevantes  
Praktikum

8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Project Neurobiology and Behavior
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls des Erweiterungsbe-
reichs
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Neurobiolo-
gie und Verhaltensbiologie zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl 
theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierendendie Kompetenz, Forschungs-
ergebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projek-
te einzubringen. Die Studierendenkönnen Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und 
diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren 
sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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G) Module des Spezialisierungsbereichs Biology

Modul: Foundations of Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen Kennt-
nissen auf dem Gebiet der Biologie. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte zu planen und umzusetzen.
Inhalte: 
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Biologie. Im Seminar 
werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert 
und in der Übung praktisch umgesetzt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
15

75

Übung 2 Durchführung und Protokollie-
rung von Versuchen 

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology



190FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

FU-Mitteilungen

Modul: Topics in Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes und breites Spektrum an theoretischen und methodischen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Biologie. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Originalliteratur zu verstehen, 
selbst zu präsentieren, zu diskutieren, zu beurteilen und selbstständig weiterführende, sich an der jeweiligen 
Fragestellung orientierende Forschungsansätze zu entwerfen.
Inhalte: 
Das Modul vermittelt einen breiten Überblick über generelle und spezielle Fragestellungen der Biologie. Im Seminar 
werden aktuelle Themen unter Zuhilfenahme von Originalliteratur aufgearbeitet, präsentiert und kritisch diskutiert.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
15

15
15

75

Seminar 1

Vorbereitung wissenschaft-
licher Arbeiten zum Vortrag, 
Beteiligung an Diskussion und 
Fragestunde

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology
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Modul: Practical to Aspects of Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über die fachwissenschaftlichen Studien hinaus über weitere für die berufliche Tätigkeit 
förderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und umsetzungsorientierte Kompetenzen. Sie können neue biologische Tätig-
keitsfelder und Techniken kontextspezifisch aufbereiten und professionell präsentieren. Sie sind in der Lage, ihre 
berufsbezogenen Kompetenzen in unterschiedlichen Einsatzgebieten funktional einzusetzen z.B. in biologischer 
Sicherheit (Biosafety und Biosecurity). 
Inhalte: 
Das Modul vermittelt den Studierendeneine Einführung in wechselnde Themen, die für Biolog*innen zur Lösung 
unterschiedlicher Aufgabenstellungen in qualifikationsadäquaten Tätigkeitsfeldern relevant sind. Die Seminare wer-
den von Dozierende aus Wissenschaft und Praxis geleitet.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 1
Diskussion, mündlicher Vor-
trag, schriftliche Ausarbeitung 
des mündlichen Vortrags

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
25

45
40

25

sicherheits
relevantes  
Praktikum

3

Durchführung von Experi-
menten, Lösung von Übungs-
aufgaben, Abfassung eines 
kommentierten Auswertungs-
protokolls

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Collection Management and Curation
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein aktuelles und strukturiertes Fachwissen auf hohem Niveau auf dem Gebiet des 
Sammlungsmanagements und der Kuration. Sie kennen das Sammlungs- und Informationsmanagement einer in-
ternationalen biologischen Sammlung zur Erfassung der Biodiversität und können entsprechende Methoden sicher 
anwenden. Sie kennen Methoden der Bildungsvermittlung und sind in der Lage, populärwissenschaftliche Informa-
tionen zu erstellen sowie Daten fachkundig zu präsentieren und sicher zu diskutieren.
Inhalte: 
Sammlungstechniken in Abhängigkeit von der Organismengruppe (Taxonomie und Biodiversität von Pflanzen, Pil-
zen, Algen und Tieren), Aufgaben botanischer Gärten (Saatgutbanken, Erhaltungskulturen), Museen (Sammlungen), 
Dokumentation, Datenmanagement und Informationsbeschaffung (Bibliotheken, Offline- und Online-Datenbanken), 
Erstellung von Bestimmungsschlüsseln und Monographien, Vermittlung populärwissenschaftlicher Informationen 
(Ausstellungsmanagement, Führungen)

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 –
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

45
15

60

Übung 3

Lösung von Übungsaufgaben, 
Abfassung von Ausstellungs-
texten, Referate, praxisnahe 
Übungen zum Gartenmanage-
ment

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Advanced Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse über spezielle Themen der allgemeinen 
Biologie. Sie können sich kritisch mit Aspekten der Biologie auseinandersetzen und danach gewonnene wissen-
schaftliche Ergebnisse fachkundig präsentieren und kritisch diskutieren. Sie sind in der Lage, Problemstellungen 
selbstständig, mit Hilfe moderner wissenschaftlicher Methoden und wissenschaftlicher Experimente zu bearbeiten. 
Sie sind in der Lage, den Stand der wissenschaftlichen Diskussion schriftlich wiederzugeben, mündlich zu präsen-
tieren und kritisch zu beurteilen.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen und Methoden der Biologie. Im Übungsteil werden 
moderne und klassische Versuchsmethoden erlernt und unter Anleitung eigenständig angewandt.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit iP
Vor- und Nachbereitung iP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
30

75
40

80

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

Internes Praktikum 5 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Computational Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind befähigt, verschiedene quantitative Methoden in der Biologie sicher anzuwenden. Sie be-
herrschen Werkzeuge, um biologische Prozesse oder Systemzustände zu beschreiben, und können sich kritisch 
mit den Methoden und Ergebnisse auseinandersetzen. Sie kennen zahlreiche angewandte Beispiele und können 
ihr Wissen auf andere Anwendungsgebiete übertragen.
Inhalte: 
Sicheres Beherrschen einer Programmiersprache, Methodenkenntnisse, Umsetzen von Anwendungsbeispielen

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 1 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit SPC
Vor- und Nachbereitung SPC

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

30
60

30
70

80

Seminar 2 Vortrag und Diskussion

Seminar am PC 2

Entwicklung eines eigenen 
Modells, Programmierung, 
Auswertung, Lösung von 
Übungsaufgaben, kritische 
Diskussion von Ergebnissen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und Seminar am PC: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Trends in Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse der wichtigsten Konzepte auf dem Ge-
biet der Biologie. Sie besitzen Kenntnisse in der Konzeption, Durchführung und Auswertung biologischer Forschung 
unter Labor- und Freilandbedingungen. Sie können die Ergebnisse wissenschaftlich korrekt dokumentieren, inter-
pretieren, diskutieren und fachgerecht präsentieren. Sie sind in der Lage, aktuelle Fachliteratur zu lesen, zu inter-
pretieren und in die Aufgabenstellung einzubeziehen.
Inhalte: 
Das Modul behandelt generelle und spezielle Fragestellungen der Biologie. Es wird ein vertiefter Einblick in aus-
gewählte aktuelle Forschungsthemen gegeben, der durch die Analyse von Fachliteratur durch die Studierenden 
vertieft wird. Es werden relevante, moderne Versuchsmethoden erlernt und kontextspezifisch angewandt. Es erfolgt 
die Präsentation und Diskussion der eigenen Ergebnisse.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit iP
Vor- und Nachbereitung iP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

15
80

120
75

100

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

Internes Praktikum 8 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung: Teilnahme 
wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology
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Modul: Flora und Vegetation of Selected Locations
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, Daten zu Flora und Vegetation zu erheben oder ökologische Experimente und 
Beobachtungen durchzuführen. Sie beherrschen verschiedene Formen der Datenerhebung und -auswertung. Sie 
sind in der Lage, die Daten einzuordnen und zu präsentieren.
Inhalte: 
Theoretische Einführung in das Arbeitsgebiet: Geographie, Bodenkunde, Flora, Fauna, Ökologie, Einfluss und In-
teraktionen abiotischer und biotischer Faktoren. Praktische Untersuchungen, Ansprechen und Bestimmung und 
von typischen Flora- und Vegetationselementen. Auswertung der eigenen Daten, Vergleich mit Literaturangaben 
und kritische Präsentation.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1
Diskussion, mündlicher Vor-
trag, schriftliche Ausarbeitung 
des mündlichen Vortrags

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit iP
Vor- und Nachbereitung iP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
90

30
30

75
100

110

Vorlesung 2 –

Internes Praktikum 5

Durchführung von Experi-
menten, Lösung von Übungs-
aufgaben, Abfassen eines 
kommentierten Auswertungs-
protokolls

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Applied Bioinformatics
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können empirisch erworbene und bioinformatisch-errechnete Daten vergleichen. Sie gewinnen 
an ausgewählten Beispielen Verständnis für die biologischen Fragestellungen und die Möglichkeiten der Bioinfor-
matik. Durch den Vergleich der Betrachtungshorizonte und Optionen können sie die Aussagekraft prädiktiver bio-
informatischer Daten und Analyseergebnissen und die praktische Überprüfbarkeit einschätzen. Sie können Aussa-
getragweiten abgrenzen und selbst- und technikkritisch aussageorientierte Analysewege aus dem Zusammenspiel 
der „nassen“ Biologie und Bioinformatik erarbeiten.
Inhalte: 
Die Studierenden lernen typische Fragestellungen aus der Biologie kennen, die nur durch das Zusammenspiel von 
empirischer Analytik und bioinformatischer Betrachtung untersucht werden können. Die Studierenden werden an 
Objekten und Datensätzen aus der aktuellen Forschung arbeiten.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit SPC
Vor- und Nachbereitung SPC

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60 

15
60 

75
120 

90

Seminar 1 Vortrag und Diskussion

Seminar am PC 5

Bericht zur selbstständig 
durchgeführten Datenanalyse 
in Form eines Methoden- und 
Ergebnisteils eines wissen-
schaftlichen Artikels

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar und Seminar am PC: ja, Vorlesung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15  LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Research Topics in Selected Areas of Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen einen fundierten Überblick über die grundlegenden Methoden der ausgewählter Spezia-
lisierungsrichtungen der Biologie. Sie sind in der Lage, ein breites Methodenspektrum selbstständig anzuwenden, 
Experimente zu planen, geeignete Methoden zu wählen und die Ergebnisse korrekt darzustellen und zu interpretie-
ren. Sie besitzen ein sicheres und strukturiertes Wissen über die Anwendbarkeit verschiedener Analysemethoden 
in Organismen auf hohem Niveau, können einschlägige Fachbegriffe anwenden und neue Erkenntnisse erarbeiten 
und vermitteln.
Inhalte: 
Ausgewählte Methoden zu Spezialisierungsrichtungen der Biologie, z.B. der Molekularbiologie, Neurobiologie, 
Biodiversität, Ökologie, Evolution, Biochemie, Bioinformatik, Verhaltensbiologie, Physiologie oder Pflanzenwissen-
schaften. 

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 4 –
Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit iP
Vor- und Nachbereitung iP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

60
60

30
90

120
150

100

Seminar 2 Präsentation oder Referat

Internes Praktikum 6 Durchführung und Protokollie-
rung von Laborversuchen

Modulprüfung

Klausur (60 Minuten), ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfah-
ren; kann auch in Form einer elektronischen Prüfungsleistung durchge-
führt werden, oder schriftliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse (ca. 
10 Seiten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Seminar, sicherheitsrelevantes Praktikum und Übung: ja, Vorlesung: Teil-
nahme wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt 600 Stunden 20 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Project Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und eines Moduls des Erweiterungsbe-
reichs
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Biologie von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrate-
gien sowohl theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, 
Forschungsergebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung 
eigener Projekte einzubringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, 
präsentieren und diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren 
und kooperieren sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

90
100
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

6

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten)
Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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3. Projektbereich 

Modul: Research Project Biodiversity, Evolution and Ecology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Biodiversity, Evolution and Ecology
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Biodiversität, 
Ökologie und Evolution der Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen zu planen und exemplarisch biologische 
Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen 
die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusam-
menzuführen und in die Planung eigener Projekte einzubringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse 
wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team 
zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichti-
gen.
Inhalte: 
Konzeption und Erstellung eines Forschungsplans, Bearbeitung eines weiterführenden Projektes – möglichst in 
Zweiergruppen, Literaturrecherche und -auswertung, Darstellung der Projekte für alle Studierenden des ersten bis 
vierten Fachsemesters des Masterstudiengangs Biodiversität, Evolution und Ökologie.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135 
205 
30

50

sicherheits
relevantes 
Praktikum

9 

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig

Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology und Masterstudiengang Biodiversity, Evolu-
tion and Ecology
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Modul: Research Project Genetic and Genomic
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Genetic and Genomic
Qualifikationsziele: 
Die Studierendensind in der Lage, wissenschaftliche Projekte im  angebotenen Fachgebiet Genetik und Genomik 
zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch als auch prak-
tisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse und Techni-
ken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte einzubringen. Die 
Studierendenkönnen Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie ler-
nen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie Gender- und 
Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis.
Planung von wissenschaftlichen Experimenten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen 
oder methodischen Fragestellungen; wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion 
der Ergebnisse der eigenen Versuche; Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen For-
schungsprojekts im Rahmen eines Vortrags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem 
Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135
205
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

9

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology
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Modul: Research Project Microbiology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Microbiology
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Mikrobiologie  
zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theoretisch als auch prak-
tisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergebnisse und Techni-
ken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte einzubringen. Die 
Studierendenkönnen Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und diskutieren. Sie ler-
nen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren sowie Gender- und 
Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis.
Planung von wissenschaftlichen Experimenten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen 
oder methodischen Fragestellungen; wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion 
der Ergebnisse der eigenen Versuche; Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen For-
schungsprojekts im Rahmen eines Vortrags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem 
Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135
205
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

9

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Research Project Molecular- and Cellular Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Molecular- and Cellular Biology
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der der Moleku-
lar- und Zellbiologie zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl theore-
tisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungsergeb-
nisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte 
einzubringen. Die Studierendenkönnen Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und 
diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren 
sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135
205
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

9

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Research Project Molekular Plant Sciences
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Molekular Plant Sciences
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Molekularen 
Pflanzenwissenschaften  zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl 
theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungs-
ergebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projek-
te einzubringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und 
diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren 
sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis.
Planung von wissenschaftlichen Experimenten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen 
oder methodischen Fragestellungen; wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion 
der Ergebnisse der eigenen Versuche; Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen For-
schungsprojekts im Rahmen eines Vortrags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem 
Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135
205
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

9

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology
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Modul: Research Project Neurobiology and Behavior
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Neurobiology and Behavior
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Neurobiologie 
und Verhaltensbiologie zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrategien sowohl the-
oretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, Forschungser-
gebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung eigener Projekte 
einzubringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, präsentieren und 
diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren und kooperieren 
sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135
205
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

9

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Modul: Research Project Biology
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Biologie, Chemie, Pharmazie/Biologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: 
erfolgreicher Abschluss des Moduls „Introduction to Advanced Biology“ und mindestens 15 LP aus dem Speziali-
sierungsbereich Biology
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Projekte in den angebotenen Fachgebieten der Biologie von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen zu planen und exemplarisch biologische Fragestellungen in Versuchsstrate-
gien sowohl theoretisch als auch praktisch umzusetzen. Darüber hinaus besitzen die Studierenden die Kompetenz, 
Forschungsergebnisse und Techniken aus anderen Forschungsfeldern zusammenzuführen und in die Planung 
eigener Projekte einzubringen. Die Studierenden können Forschungsergebnisse wissenschaftlich interpretieren, 
präsentieren und diskutieren. Sie lernen im – auch international besetzten – Team zielorientiert zu kommunizieren 
und kooperieren sowie Gender- und Diversitätsaspekte feinfühlig zu berücksichtigen.
Inhalte: 
Aktuelle Veröffentlichungen und Tagungsberichte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen methodi-
schen Entwicklungen aus den gewählten Themenkomplexen. Je nach Wahl für die angebotenen Fachgebiete von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Die Studierenden des Praktikums bearbeiten unter individueller Betreuung 
weitgehend selbstständig ein eigenes Forschungsprojekt im gewählten Fachgebiet. Die Schwerpunkte liegen auf 
der eigenständigen Erstellung und Ausführung eines Versuchsplans, der Führung eines wissenschaftlichen Proto-
kolls und dem Erlernen aktueller Arbeitsmethoden in Theorie und Praxis. Planung von wissenschaftlichen Experi-
menten und weiterführenden Strategien zur Untersuchung von biologischen oder methodischen Fragestellungen; 
wissenschaftliche Protokollführung; Analyse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Versuche; 
Konzeption einer Masterarbeit; Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts im Rahmen eines Vor-
trags und der Präsentation der Ergebnisse und Interpretationen vor einem Auditorium.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 1 Präsentation oder Referat
Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit sP
Selbststudium im Labor
Vor- und Nachbereitung sP

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

15
15

135
205
30

50

sicherheits
relevantes  
Praktikum

9

Versuchsdesign, Durchfüh-
rung von Versuchen, Analyse 
der Resultate, Protokollierung 
von Laborversuchen

Modulprüfung
Präsentation der Ergebnisse (ca. 20 Minuten); 
diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots unregelmäßig
Verwendbarkeit Masterstudiengang Biology 
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  B io log ie ,  Chemie ,  Pharmaz ie

Zeugnis

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Biology

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 31. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024) mit der Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 120 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note
Gewählte Spezialisierung: [XX] [30-75] (…) n,n
Übrige Module [15-60] (…) n,n
Masterarbeit 30 (30) n,n
 
Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX] – Betreuer/in: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						      Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5  sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang  

der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  B io log ie ,  Chemie ,  Pharmaz ie

 
U r k u n d e

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Biology (M.Sc.)

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 31. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024)

wird der Hochschulgrad

Master of Science (M. Sc.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						      Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien 

Universität Berlin für den Bachelorstudiengang 
Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 

Europa und Amerika sowie Ostasien, das 60-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Kunstgeschichte 

mit den Schwerpunkten Afrika sowie Europa und 
Amerika im Rahmen anderer Studiengänge und 

das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Kunstge-
schichte mit den Schwerpunkten Afrika, Europa 
und Amerika sowie Ostasien im Rahmen anderer 

Studiengänge

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung 
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 24/1998), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und 
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin am  
31. Januar 2024 die folgende Studien- und Prüfungsord-
nung für den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit 
den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika sowie 
Ostasien des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin sowie für das 
60-Leistungspunkte-Modulangebot Kunstgeschichte mit 
den Schwerpunkten Afrika sowie Europa und Amerika 
im Rahmen anderer Studiengänge und das 30-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Kunstgeschichte mit den 
Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika sowie Ost-
asien im Rahmen anderer Studiengänge erlassen:3

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt: Allgemeiner Teil

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Studienberatung und Studienfachberatung

§ 3 Prüfungsausschuss

§ 4 Lehr- und Lernformen

§ 5 Wiederholung von Prüfungsleistungen

2. �Abschnitt: Bachelorstudiengang Kunstgeschich-
te mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und 
Amerika sowie Ostasien

§ 6 Qualifikationsziele 

§ 7 Studieninhalte

§ 8 Regelstudienzeit

§ 9 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

§ 10 �Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung 
(ABV)

3 Diese Ordnung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
12. Februar 2024 bestätigt worden.

§ 11 Bachelorarbeit

§ 12 Auslandsstudium

§ 13 Studienabschluss

3. �Abschnitt: 60-Leistungspunkte-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika 
sowie Europa und Amerika im Rahmen anderer 
Studiengänge

§ 14 Zugangsvoraussetzung

§ 15 Qualifikationsziele 

§ 16 Studieninhalte 

§ 17 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

4. �Abschnitt: 30-Leistungspunkte-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika sowie Ostasien im Rahmen 
anderer Studiengänge

§ 18 Zugangsvoraussetzung

§ 19 Qualifikationsziele 

§ 20 Studieninhalte 

§ 21 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

5. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 22 Inkrafttreten 

Anlagen

Anlage 	1: Modulbeschreibungen

Anlage 	2: Exemplarische Studienverlaufspläne

	� 2.1 Exemplarischer Studienverlaufspläne für 
den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte 

	� 2.1.1 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit 
dem Schwerpunkt Afrika

	� 2.1.2 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit 
dem Schwerpunkt Europa und Amerika

	� 2.1.3 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit 
dem Schwerpunkt Ostasien

	� 2.2 Exemplarischer Studienverlaufsplan für das 
60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 

	� 2.2.1 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 60-Leistungspunkte-Modulangebot Kunst-
geschichte mit dem Schwerpunkt Afrika im 
Rahmen anderer Studiengänge

	� 2.2.2 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 60-Leistungspunkte-Modulangebot Kunst-
geschichte mit dem Schwerpunkt Europa und 
Amerika im Rahmen anderer Studiengänge

	� 2.3 Exemplarischer Studienverlaufsplan für das 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
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	� 2.3.1 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit 
dem Schwerpunkt Afrika im Rahmen anderer 
Studiengänge

	� 2.3.2 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit dem Schwerpunkt Europa und Amerika im 
Rahmen anderer Studiengänge

	� 2.3.3 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit 
dem Schwerpunkt Ostasien im Rahmen ande-
rer Studiengänge

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

1. Abschnitt: Allgemeiner Teil

§ 1  
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des Ba-
chelorstudiengangs Kunstgeschichte mit den Schwer-
punkten Afrika, Europa und Amerika sowie Ostasien des 
Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften 
der Freien Universität Berlin (Bachelorstudiengang), des 
60-Leistungspunkte-Modulangebots Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika sowie Europa und Ame-
rika im Rahmen anderer Studiengänge (60-LP-Modul-
angebot) und des 30-Leistungspunkte-Modulangebots 
Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, Europa 
und Amerika sowie Ostasien im Rahmen anderer Stu-
diengänge (30-LP-Modulangebot) sowie in Ergänzung 
zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der Freien 
Universität Berlin (RSPO) Anforderungen und Verfahren 
für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen 
(Leistungen) im Bachelorstudiengang und im 60- und 
30-LP-Modulangebot.

§ 2 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1)	 Die allgemeine Studienberatung wird von der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische 
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2)	 Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrer*innen, die Lehrveranstaltungen im Bache-
lorstudiengang und im 60- und 30-LP-Modulangebot 
anbieten, zu den regelmäßigen Sprechstunden durch-
geführt. Zusätzlich steht in der Studienfachberatung 
mindestens ein*e studentische*r Beschäftigte*r bera-
tend zur Verfügung. 

(3)	 Es wird insbesondere Studierenden, die die 
Studienziele des bisherigen Studiums zu weniger als 
einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte er-
reicht haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte der Re-
gelstudienzeit die Teilnahme an Studienfachberatungen 
zur Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienver-
laufs angeboten.

§ 3 
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die 
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kul-
turwissenschaften der Freien Universität Berlin für den 
Bachelorstudiengang und das 60- und 30-LP-Modulan-
gebot eingesetzte Prüfungsausschuss.
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§ 4 
Lehr- und Lernformen

(1)	 Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende 
Lehr- und Lernformen angeboten:

1.	 Vorlesungen (V) vermitteln entweder einen Über-
blick über einen größeren Gegenstandsbereich 
des Faches und seine methodischen bzw. theo-
retischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein 
spezielles Stoffgebiet und seine Forschungspro-
bleme und dienen damit der Darstellung allgemei-
ner Zusammenhänge und theoretischer Grundla-
gen. Die vorrangige Lehrform ist der Vortrag der 
jeweiligen Lehrkraft. Kurze Interaktionen und ge-
meinsame Übungselemente sind möglich.

2.	 Vertiefungsvorlesungen (VV) vermitteln entweder 
einen vertiefenden Überblick über einen größeren 
Gegenstandsbereich des Faches und seine me-
thodischen bzw. theoretischen Grundlagen oder 
vertiefende Kenntnisse über ein spezielles Stoff-
gebiet und seine Forschungsprobleme. Die vor-
rangige Lehrform ist der Vortrag der jeweiligen 
Lehrkraft.

3.	 Übungen (Ü) dienen der Vermittlung von anwen-
dungsorientierten Kenntnissen eines abgegrenz-
ten Stoffgebietes und dem Erwerb von prakti-
schen Fähigkeiten und Arbeitstechniken. Die 
Studierenden lernen eine Aufgabe selbstständig 
nach wissenschaftlichen Kriterien zu bearbeiten, 
die Ergebnisse darzustellen und kritisch zu dis-
kutieren. Die Übung dient dem vielseitigen Durch-
denken in Variationen, um das Verständnis zu 
erweitern. Die vorrangige Arbeitsformen sind das 
Üben von Arbeitstechniken, Praxis- oder Sprach-
kenntnissen, vertiefende Gespräche sowie Grup-
penarbeit und die praktische Einübung von fach-
spezifischen Fertigkeiten. Übungen begleiten 
oftmals eine Vorlesung oder ein Praktikum. Die 
Lehrkraft leitet an und kontrolliert die Tätigkeiten.

4.	 Seminare (S) dienen der gründlichen Auseinan-
dersetzung mit exemplarischen Themenberei-
chen bzw. Objekten der Kunstgeschichte und 
der Einübung selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeitens. Die vorrangigen Arbeitsformen sind 
Seminargespräche auf der Grundlage von Unter-
richtsmitteln, von vorzubereitender Lektüre von 
Fachliteratur und Quellen, von schriftlichen bzw. 
mündlich vorzutragenden Arbeitsaufträgen sowie 
Gruppenarbeit. 

5.	 Proseminare (PS) wenden sich an Studierende 
der ersten Studienphase und haben einführenden 
bzw. grundlegenden Charakter. Es wird in das 
wissenschaftliche Arbeiten sowie in kunsthistori-
sche Theorien und Methoden eingeführt. Die vor-
rangige Arbeitsform ist eine aktive Teilnahme in 
gemeinsamen Diskussionen und die vorbereiten-
de Lektüre von Fachliteratur.

6.	 Praxisseminare (PrS) dienen der Anwendung der 
Lehr- und Lerninhalte und der kunstwissenschaft-
lichen Arbeitsmethoden in einem praktischen Pro-
jekt. Die vorrangige Arbeitsform ist die angeleitete 
Durchführung eines in praktischen Feldern be-
gleiteten Projekts.

7.	 Vertiefungsseminare (VS) dienen der intensi-
ven Auseinandersetzung mit exemplarischen 
Themenbereichen bzw. Objekten der Kunst-
geschichte und der Einübung selbstständigen 
wissenschaftlichen Arbeitens. Die vorrangigen 
Arbeitsformen sind durch Seminargespräche be-
gleitete Lektüren von Fachliteratur und Quellen 
und die selbstständig erarbeitete mündliche oder 
schriftliche Präsentation der Lektüreergebnisse.

(2)	 Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 kön-
nen in Blended-Learning-Arrangements erprobt wer-
den. Das Präsenzstudium wird hierbei in angemesse-
ner Art und angemessenem Umfang mit elektronischen 
Internet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei 
können ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die 
zentralen E-Learning-Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studierenden ein-
zeln oder in einer Gruppe selbstständig und/oder betreut 
bearbeitet werden. Blended Learning kann in der Durch-
führungsphase (Austausch und Diskussion von Lernob-
jekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung der Kom-
munikation zwischen den Lernenden und Lehrenden) 
bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgskontrolle, 
Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 5 
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1)	 Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Ba-
chelorarbeit zweimal, sonstige studienbegleitende Prü-
fungsleistungen dreimal wiederholt werden.

(2)	 Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete 
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

2. Abschnitt: Bachelorstudiengang Kunstgeschich-
te mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Ame-

rika sowie Ostasien

§ 6  
Qualifikationsziele

(1)	 Die Absolvent*innen des Bachelorstudiengangs 
verfügen über fachliche und methodische Kenntnisse in 
einem Schwerpunkt der Kunstgeschichte. Sie können 
objektbezogene Analysen erstellen, künstlerische und 
soziale Zusammenhänge erfassen sowie historisch-kri-
tisch einordnen, bildliche Repräsentationen in Hinblick 
auf politische und gesellschaftliche Konstruktionen un-
tersuchen und historische Paradigmen und Kategorien 
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der Kunst auf ihre Geschichte, ihren Wandel und ihre 
Aktualität befragen. In Hinblick auf den Gegenstand des 
Faches besitzen die Absolvent*innen grundlegende me-
thodische und analytische Kompetenzen. Sie sind in der 
Lage, verschiedene methodische Ansätze anzuwenden 
und kennen die Grundsätze und allgemeine Prinzipien 
wissenschaftlichen Arbeitens sowie guter wissenschaft-
licher Praxis und können diese bei ersten wissenschaft-
lichen Tätigkeiten berücksichtigen.

(2)	 Die Absolvent*innen können Objekte erfassen, 
dokumentieren und in ihrem historisch-kulturellen Kon-
text analysieren. Sie vermitteln ihre Arbeitsergebnis-
se mit Hilfe geeigneter Textformen (z.B. Protokoll, Be-
richt, Kritik, Essay). Sie sind in der Lage, Themen oder 
Aufgabenstellungen des Faches in unterschiedlichen 
Kontexten sicher und zielbezogen zu präsentieren. Die 
Absolvent*innen haben darüber hinaus Gender- und Di-
versity-Kompetenzen erworben. Sie sind für die Dimen-
sionen von Differenzkonstruktionen wie Geschlecht, 
Klasse, Alter, Sexualität, Aussehen oder nationaler, 
ethnischer und kultureller Status sensibilisiert und kön-
nen die Zusammenhänge von Kunstgeschichte und Ge-
schlecht bzw. kultureller Differenz kritisch hinterfragen. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lö-
sungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten 
und mit ihnen weiterentwickeln.

(3)	 Der Bachelorstudiengang qualifiziert für ein wei-
terführendes Studium in einem Masterstudiengang. Er 
qualifiziert außerdem für Tätigkeiten in unterschiedlichen 
Berufsfeldern, z.B. in den Bereichen Kulturmanagement 
und Öffentlichkeitsarbeit, Verlagswesen, Journalismus, 
Tourismus, Kunstvermittlung und Museumspädagogik, 
Erwachsenenbildung, Kunstmarkt, Bildarchive und Di-
gitalisierung sowie Tätigkeiten in Kulturinstitutionen und 
in der Wirtschaft (z.B. Versicherungen, Projektmanage-
ment, Werbung). 

§ 7  
Studieninhalte 

(1)	 Gegenstand der Kunstgeschichte im Bachelor-
studiengang sind gattungsübergreifend die historischen 
und zeitgenössischen Objekte der künstlerischen Pro-
duktion sowie der visuellen Kulturen. Diese werden auf 
ihre ästhetische Struktur, Inhalte, Voraussetzungen, 
Kontexte, Funktionen, Fertigungs- und Rezeptionswei-
sen unter den spezifischen historischen, kulturellen und 
politischen Bedingungen der jeweiligen Gesellschaf-
ten hin befragt. Weitere Untersuchungsfelder sind die 
Kunsttheorie im historischen Wandel und ihre Rezep-
tion, die Geschichte und der gegenwärtige Status des 
Fachs Kunstgeschichte, ihre Methoden und Kategorien 
als Voraussetzung einer Historisierung und Reflexion 
wissenschaftlichen Arbeitens sowie Fragen der Konser-
vierung, Präsentation und Vermittlung von Kunstwerken. 
Zur Anwendung kommt dabei ein breites Spektrum me-
thodischer Ansätze, von solchen, die traditionell mit dem 
Fach verbunden sind, bis hin zu solchen, die im inter-

disziplinären Austausch adaptiert wurden (z.B. solche 
der Gender und Postcolonial Studies, der Literatur- und 
Kulturwissenschaften und der Ethnologie). Außerdem 
werden die ethischen Grundsätze guter wissenschaft-
licher Praxis vermittelt. 

(2)	 Das Studium im Bachelorstudiengang mit dem 
Schwerpunkt Afrika befasst sich mit der Kunst und vi-
suellen Kultur Afrikas sowie der afrikanischen Diaspora. 
Historisch steht dabei der Zeitraum vom 15. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart im Zentrum, vereinzelt werden auch 
Beispiele früherer Epochen behandelt. Gegenstand des 
Studiums sind insbesondere Skulptur, Malerei, Architek-
tur, Textilkunst, Druckgraphik, Installation, Performance, 
Medienkunst, Fotografie, Film, Werbung, Design und 
Mode sowie Bildproduktionen der Wissenschaft, des In-
formationswesens und der Alltagskultur in ihren lokalen 
und transkulturellen Verflechtungen. Der Studiengang 
befasst sich außerdem mit der Rezeptionsgeschichte 
der Kunst Afrikas in Europa und Amerika.

(3)	 Das Studium im Bachelorstudiengang mit dem 
Schwerpunkt Europa und Amerika befasst sich mit Ob-
jekten der künstlerischen Produktion und der visuellen 
Kulturen Europas und Amerikas von der Spätantike bis 
zur Gegenwart. Gegenstand des Studiums sind ins-
besondere Malerei, Skulptur/Plastik, Architektur, Gar-
tenkunst, Kunsthandwerk, Design, Zeichnung, Druck-
graphik, Film, Fotografie, Neue Medien, Installation, 
Performance, Textilkunst, Mode sowie Bildproduktionen 
der Wissenschaft, des Informationswesens und der All-
tagskultur. 

(4)	 Das Studium im Bachelorstudiengang mit dem 
Schwerpunkt Ostasien befasst sich mit der Kunst und 
Kultur Chinas, Koreas und Japans, also jenen Regio-
nen, in denen die chinesische Schrift das zentrale Ver-
ständigungsmittel darstellt. Gegenstand des Studiums 
sind Objekte der künstlerischen Produktion und ma-
teriellen Kultur unterschiedlicher ostasiatischer Kultu-
ren vom Neolithikum bis zur Gegenwart im Vergleich: 
insbesondere Malerei, Skulptur/Plastik, Schriftkunst, 
Kunsthandwerk (z. B. Keramik, Lackkunst, Bronzen), 
Architektur und Gartenkunst, Design, Druckgraphik, 
Film, Fotografie, Installation, Textilkunst, Neue Medien, 
Mode, Performance, Zeichnung und Bildproduktionen 
der Wissenschaft, des Informationswesens und der All-
tagskultur.

(5)	 Das Studium vermittelt überfachliche Kom-
petenzen in Selbstorganisation, Schreib- und Vermitt-
lungstechniken. Die Absolvent*innen erwerben darüber 
hinaus Gender- und Diversity-Kompetenzen, z. B. im 
Umgang mit fachspezifischen gender- und diversitybe-
zogenen Argumentationsstrukturen.

§ 8 
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.
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§ 9 
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1)	 Der Bachelorstudiengang umfasst Leistungen 
im Umfang von insgesamt 180 Leistungspunkten (LP). 
Er gliedert sich in 

1.	 das Kernfach im Umfang von 90 LP einschließlich 
der Bachelorarbeit im Umfang von 10 LP. Aus den 
folgenden Schwerpunkten ist ein Schwerpunkt zu 
wählen und zu absolvieren:

a)	 Schwerpunkt Afrika,

b)	 Schwerpunkt Europa und Amerika oder

c)	 Schwerpunkt Ostasien. 

2.	 ein 60-LP-Modulangebot oder zwei 30-LP-Mo-
dulangebote. Wählbar sind, soweit im Folgenden 
nicht anders geregelt, die Modulangebote des 
Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissen-
schaften der Freien Universität Berlin und Mo-
dulangebote der übrigen Fachbereiche und der 
Zentralinstitute der Freien Universität Berlin. Das 
Kernfach Kunstgeschichte mit den Schwerpunk-
ten Afrika, Europa und Amerika sowie Ostasien 
ist nicht mit dem 60- oder 30-LP-Modulangebot 
Kunstgeschichte kombinierbar. Dies gilt auch für 
Modulangebote im Fach Kunstgeschichte an an-
deren Universitäten der Länder Berlin und Bran-
denburg entsprechend. Das Kernfach mit dem 
Schwerpunkt Ostasien ist nur mit einem 60- oder 
einem 30-LP-Modulangebot aus den Bereichen 
China-, Japan- und Koreastudien kombinierbar. 
Der Katalog der wählbaren Modulangebote wird 
Studieninteressierten sowie den Studierenden 
rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt gegeben. 
Ziele, Inhalte und Aufbau des 60-LP-Modulange-
bots oder der 30-LP-Modulangebote werden in 
den jeweiligen Studienordnungen geregelt.

3.	 Module aus dem Studienbereich Allgemeine Be-
rufsvorbereitung (ABV) im Umfang von 30 LP. Zie-
le, Inhalte und Aufbau des Studienbereichs ABV 
werden in den jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnungen geregelt.

(2)	 Das Kernfach gliedert sich in drei Phasen:

1.	 Einführungsphase: Die Module der Einführungs-
phase im Umfang von insgesamt 30 LP vermitteln 
Grundkenntnisse der Gegenstände sowie metho-
dische Grundlagen im gewählten Schwerpunkt. 

a)	 Im Rahmen der Einführungsphase mit dem 
Schwerpunkt Afrika sind folgende Module zu 
absolvieren: 

	– Modul: Einführung Afrika - Bildkünste(10 LP),

	– Modul: Einführung Afrika - Visuelle Kulturen 
(10 LP) und

	– Modul: Einführung Afrika - Geschichte der 
Kunst im Wandel ihrer Funktionen (10 LP).

b)	 Im Rahmen der Einführungsphase mit dem 
Schwerpunkt Europa und Amerika sind folgen-
de Module zu absolvieren:

	– Modul: Einführung Europa und Amerika - Bild-
künste (10 LP),

	– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ar-
chitektur (10 LP) und

	– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ge-
schichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen 
(10 LP).

c)	 Im Rahmen der Einführungsphase im Kern-
fach mit dem Schwerpunkt Ostasien sind fol-
gende Module zu absolvieren:

	– Modul: Einführung Ostasien - Methoden kunst-
historischen Arbeitens (10 LP),

	– Modul: Einführung Ostasien - Kunst und mate-
rielle Kultur (10 LP) und

	– Modul: Einführung Ostasien - Grundzüge der 
Ostasiatischen Kunstgeschichte (10 LP).

2.	 Aufbauphase: Die Module der Aufbauphase im 
Umfang von insgesamt 40 LP erweitern und ver-
tiefen die erworbenen Fähigkeiten und Grund-
kenntnisse im gewählten Schwerpunkt. 

a)	 Im Rahmen der Aufbauphase mit dem Schwer-
punkt Afrika sind die Module wie folgt zu absol-
vieren: 

aa) Pflichtmodule: 
	– Modul: Aufbau Afrika - Epochen und Gattun-

gen (10 LP) und

	– Modul: Aufbau Afrika - Regionale und themati-
sche Vertiefung (10 LP).

ab) �Wahlpflichtmodule: es sind zwei der folgen-
den Module zu wählen und zu absolvieren:

	– Modul: Aufbau - Praxisbezogene Studien (10 LP),

	– Modul: Aufbau Theorie und Methoden (10 LP),

	– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ar-
chitektur (10 LP),

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Mittelal-
ter (10 LP),

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Neuzeit 
(10 LP),

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Moderne 
und Gegenwart (10 LP),

	– Modul: Einführung Ostasien - Kunst und mate-
rielle Kultur (10 LP),

	– Modul: Aufbau Ostasien - Neolithikum bis Neu-
zeit (10 LP) und/oder

	– Modul: Aufbau Ostasien - Neuzeit bis Gegen-
wart (10 LP).
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b)	 Im Rahmen der Aufbauphase mit dem Schwer-
punkt Europa und Amerika sind Module wie 
folgt zu absolvieren: 

ba) Pflichtmodule: 
	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Mittelal-

ter (10 LP),

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Neuzeit 
(10 LP) und

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Moderne 
und Gegenwart (10 LP).

bb) �Wahlpflichtmodule: es ist eines der folgenden 
Module zu wählen und zu absolvieren:

	– Modul: Aufbau Praxisbezogene Studien (10 
LP),

	– Modul: Aufbau Theorie und Methoden (10 LP),

	– Modul: Einführung Afrika - Visuelle Kulturen 
(10 LP),

	– Modul: Einführung Afrika - Geschichte der 
Kunst im Wandel ihrer Funktionen (10 LP),

	– Modul: Aufbau Afrika - Epochen und Gattun-
gen (10 LP),

	– Modul: Aufbau Afrika - Regionale und themati-
sche Vertiefung (10 LP),

	– Modul: Einführung Ostasien - Kunst und mate-
rielle Kultur (10 LP),

	– Modul: Aufbau Ostasien - Neolithikum bis Neu-
zeit (10 LP) oder

	– Modul: Aufbau Ostasien - Neuzeit bis Gegen-
wart (10 LP).

c)	 Im Rahmen der Aufbauphase mit dem Schwer-
punkt Ostasien sind Module wie folgt zu absol-
vieren: 

ca) Pflichtmodule: 
	– Modul: Aufbau Ostasien - Neolithikum bis Neu-

zeit (10 LP) und

	– Modul: Aufbau Ostasien - Neuzeit bis Gegen-
wart (10 LP).

cb) �Wahlpflichtmodule: es sind zwei der folgen-
den Module zu wählen und zu absolvieren:

	– Modul: Aufbau Praxisbezogene Studien (10 
LP),

	– Modul: Aufbau Theorie und Methoden (10 LP),

	– Modul: Afrika - Visuelle Kultur (10 LP),

	– Modul: Afrika - Geschichte der Kunst im Wan-
del ihrer Funktionen (10 LP),

	– Modul: Aufbau Afrika - Epochen und Gattun-
gen (10 LP),

	– Modul: Aufbau Afrika - Regionale und themati-
sche Vertiefung (10 LP),

	– Modul: Europa und Amerika - Architektur (10 
LP),

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Mittelal-
ter (10 LP),

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Neuzeit 
(10 LP) und/oder

	– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Moderne 
und Gegenwart (10 LP).

3.	 Vertiefungsphase: Die Module der Vertiefungs-
phase im Umfang von 10 LP vertiefen die Fähig-
keiten und Fertigkeiten in den gewählten Schwer-
punkten.

a)	 Im Rahmen der Vertiefungsphase ist im 
Schwerpunkt Afrika eines der folgenden Mo-
dule zu wählen und zu absolvieren: 

	– Modul: Vertiefung Afrika (10 LP) oder

	– Modul: Vertiefung Afrika mit Mentorenqualifi-
kation (10 LP).

b)	 Im Rahmen der Vertiefungsphase ist im 
Schwerpunkt Europa und Amerika eines der 
folgenden Module zu wählen und zu absolvie-
ren: 

	– Modul: Vertiefung Europa und Amerika (10 LP) 
oder

	– Modul: Vertiefung Europa und Amerika mit 
Mentorenqualifikation (10 LP.

c)	 Im Rahmen der Vertiefungsphase ist im 
Schwerpunkt Ostasien eines der folgenden 
Module zu wählen und zu absolvieren: 

	– Modul: Vertiefung Ostasien (10 LP) oder

	– Modul: Vertiefung Ostasien mit Mentorenqua-
lifikation (10 LP).

(3)	 Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte 
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, 
die Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren 
für die Module des Bachelorstudiengangs die Modulbe-
schreibungen in der Anlage 1. 

(4)	 Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im 
Bachelorstudiengang unterrichten die exemplarischen 
Studienverlaufspläne in der Anlage 2 unter 2.1.

§ 10 
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung

(1)	 Im Studienbereich Allgemeine Berufsvorberei-
tung (ABV) erwerben die Studierenden über die fach-
wissenschaftlichen Studien hinaus eine breitere wis-
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senschaftliche Bildung und weitere berufsfeldbezogene 
Kompetenzen zur Vorbereitung auf qualifikationsad-
äquate, auch international ausgerichtete berufliche Tä-
tigkeiten nach dem Studium.

(2)	 Die Module des Studienbereichs ABV werden 
in der Studien- und Prüfungsordnung für den Studien-
bereich Allgemeine Berufsvorbereitung in Bachelorstu-
diengängen der Freien Universität Berlin (SPO-ABV) so-
wie der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung 
(ABV) beschrieben.

§ 11 
Bachelorarbeit

(1)	 Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die*der 
Studierende in der Lage ist, eine Fragestellung auf dem 
Gebiet der Kunstgeschichte nach wissenschaftlichen 
Methoden selbstständig zu bearbeiten und die gewon-
nenen Ergebnisse schriftlich angemessen darzustellen 
und zu bewerten. 

(2)	 Studierende werden auf Antrag zur Bachelor-
arbeit zugelassen, wenn sie bei Antragstellung nachwei-
sen, dass sie

1.	 im Bachelorstudiengang zuletzt an der Freien Uni-
versität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

2.	 2. bereits Module im Umfang von insgesamt min-
destens 90 LP im Bachelorstudiengang, davon 
mindestens 50 LP im Kernfach, absolviert haben.

(3)	 Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit 
sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung 
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereit-
schaft zur Übernahme der Betreuung der Bachelorar-
beit. Gegenstand der Betreuung ist unter anderem die 
Anleitung zur Einhaltung der Regeln für gute wissen-
schaftliche Praxis unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten des eigenen Fachgebiets. Der zuständige Prü-
fungsausschuss entscheidet über den Antrag. Wird eine 
Bescheinigung über die Übernahme der Betreuung der 
Bachelorarbeit gemäß Satz 1 nicht vorgelegt, so setzt 
der Prüfungsausschuss eine*n Betreuer*in ein.

(4)	 Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit 
dem*der Betreuer*in das Thema der Bachelorarbeit aus. 
Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeschlossen werden kann. Ausgabe und Fristein-
haltung sind aktenkundig zu machen.

(5)	 Die Bachelorarbeit soll etwa 25 Seiten (etwa 
7.500) Wörter umfassen. Die Bearbeitungsfrist für die Ba-
chelorarbeit beträgt 15 Wochen. Der Prüfungsausschuss 
kann auf Antrag die Anfertigung der Bachelorarbeit in 
einer anderen Sprache gestatten, sofern die beiden Prü-
fungsberechtigten diesem Antrag zugestimmt haben.

(6)	 Als Beginn der Bearbeitungsfrist gilt das Datum 
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-

schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten 
zwei Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als 
nicht ausgegeben. Bei der Abgabe hat die*der Studie-
rende schriftlich zu versichern, dass sie*er die Bachelor-
arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Die 
Bachelorarbeit ist, sofern der Prüfungsausschuss kei-
ne anderen Regelungen beschließt, in drei maschinen-
schriftlichen, gebundenen Exemplaren sowie in elekt-
ronischer Form im Portable-Document-Format (PDF) 
abzugeben. Die PDF-Datei muss den Text der Bachelor-
arbeit maschinenlesbar und nicht nur grafisch enthalten; 
ferner darf sie keine Rechtebeschränkung aufweisen.

(7)	 Die Bachelorarbeit ist innerhalb von vier Wo-
chen von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prü-
fungsberechtigten mit einer schriftlichen Begründung zu 
bewerten. Dabei soll der*die Betreuer*in der Bachelor-
arbeit eine*r der Prüfungsberechtigten sein. Mindestens 
eine der beiden Bewertungen soll von einer prüfungs-
berechtigten Lehrkraft sein, die am Fachbereich Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universi-
tät Berlin hauptberuflich tätig ist.

(8)	 Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn die 
Note für die Bachelorarbeit mindestens „ausreichend“ 
(4,0) ist. 

(9)	 Die Anerkennung einer Leistung auf die Bache-
lorarbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss 
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
erkennung ist, dass die Prüfungsbedingungen und die 
Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüglich 
der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des Um-
fangs und des Profils gleichwertig zu den Prüfungsbe-
dingungen und der Aufgabenstellung einer im Bachelor-
studiengang zu erbringenden Bachelorarbeit sind.

§ 12 
Auslandsstudium

(1)	 Den Studierenden wird ein Auslandsstudienauf-
enthalt empfohlen. Im Rahmen des Auslandsstudiums 
sollen Leistungen erbracht werden, die für den Bache-
lorstudiengang und ergänzende Studienbereiche anre-
chenbar sind. 

(2)	 Dem Auslandsstudium soll der Abschluss ei-
ner Vereinbarung zwischen der*dem Studierenden, 
der*dem Vorsitzenden des für den Bachelorstudiengang 
zuständigen Prüfungsausschusses sowie der zustän-
digen Stelle an der Zielhochschule über die Dauer des 
Auslandsstudiums, über die im Rahmen des Auslands-
studiums zu erbringenden Leistungen, die gleichwertig 
zu den Leistungen im Bachelorstudiengang sein müs-
sen, sowie die den Leistungen zugeordneten Leistungs-
punkte vorausgehen. Vereinbarungsgemäß erbrachte 
Leistungen werden anerkannt.  

(3)	 Es wird empfohlen, das Auslandsstudium wäh-
rend des vierten und/oder fünften Fachsemesters des 
Studiengangs zu absolvieren.



FU-Mitteilungen

217 FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

(4)	 Das Kunsthistorische Institut der Freien Univer-
sität Berlin unterstützt die Studierenden bei der Planung 
und Vorbereitung eines Studienaufenthalts an einer wis-
senschaftlichen Institution im Ausland.

(5)	 Daneben gibt es auch die Möglichkeit, das in-
nerhalb des Studienbereichs ABV vorgesehene Berufs-
praktikum im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes zu 
absolvieren. Dazu berät ausführlich der Career Service 
der Freien Universität Berlin.

§ 13 
Studienabschluss

(1)	 Voraussetzung für den Studienabschluss ist, 
dass die gemäß §§ 9 und 11 geforderten Leistungen er-
bracht worden sind.

(2)	 Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, so-
weit die*der Studierende an einer anderen Hochschule 
im gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches 
mit einem der im Bachelorstudiengang zu absolvieren-
den und bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berück-
sichtigenden Module identisch oder vergleichbar ist, 
Leistungen endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleis-
tungen endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem 
schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

(3)	 Dem Antrag auf Feststellung des Studienab-
schlusses sind Nachweise über das Vorliegen der Vo-
raussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung 
beizufügen, dass für die Person des*der Antragsteller*in 
keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den Antrag 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 

(4)	 Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der 
Hochschulgrad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. Die 
Studierenden erhalten ein Zeugnis und eine Urkun-
de (Anlagen 3 und 4), sowie ein Diploma Supplement 
(englische und deutsche Version). Darüber hinaus wird 
eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzelnen 
Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt. 
Auf Antrag werden ergänzend englische Versionen von 
Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

3. Abschnitt: 60-Leistungspunkte-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika 
sowie Europa und Amerika im Rahmen anderer 

Studiengänge

§ 14 
Zugangsvoraussetzung

Zugangsvoraussetzung für das 60-LP-Modulangebot 
ist die Zulassung zu einem Bachelorstudiengang der 
Freien Universität Berlin, dessen Kernfach nicht mehr 
als 90 LP umfasst, soweit dessen Kombinierbarkeit mit 
dem Modulangebot nicht durch anderweitige Regelun-
gen ausgeschlossen ist. 

§ 15 
Qualifikationsziele

(1)	 Die Absolvent*innen des 60-LP-Modulangebots 
besitzen grundlegende kunsthistorische Fachkennt-
nisse in der jeweiligen Region, die Beherrschung wis-
senschaftlicher Arbeitsmethoden sowie die Fähigkeit, 
wissenschaftliche Erkenntnisse sachlich und sprachlich 
angemessen darzustellen. Die Absolvent*innen können 
Objekte erfassen, dokumentieren und in ihrem histo-
risch-kulturellen Kontext analysieren. Sie vermitteln ihre 
Arbeitsergebnisse mit Hilfe geeigneter Textformen (z.B. 
Protokoll, Bericht, Kritik, Essay). Sie sind in der Lage, 
Themen oder Aufgabenstellungen des Faches in unter-
schiedlichen Kontexten zu präsentieren und komple-
xe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber 
Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiter-
entwickeln.

(2)	 Die Absolvent*innen besitzen überfachliche 
Kompetenzen in Selbstorganisation, Schreib- und Ver-
mittlungstechniken. Die Absolvent*innen erwerben dar-
über hinaus Gender- und Diversity-Kompetenzen, z. B. 
im Umgang mit fachspezifischen gender- und diversity-
bezogenen Argumentationsstrukturen.

(3)	 Das 60-LP-Modulangebot qualifiziert für Tätig-
keiten in unterschiedlichen Berufsfeldern, z.B. in den 
Bereichen Kulturmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, 
Verlagswesen, Journalismus, Tourismus, Kunstvermitt-
lung und Museumspädagogik, Erwachsenenbildung, 
Kunstmarkt, Bildarchive und Digitalisierung sowie Tätig-
keiten in Kulturinstitutionen und in der Wirtschaft (z. B. 
Versicherungen, Projektmanagement, Werbung).

§ 16 
Studieninhalte

(1)	 Gegenstand sind gattungsübergreifend die his-
torischen und zeitgenössischen Objekte der künstleri-
schen Produktion sowie der visuellen Kulturen. Diese 
werden auf ihre ästhetische Struktur, Inhalte, Voraus-
setzungen, Kontexte, Funktionen, Fertigungs- und Re-
zeptionsweisen unter den spezifischen historischen, 
kulturellen und politischen Bedingungen der jeweiligen 
Gesellschaften hin befragt. Weitere Untersuchungsfel-
der sind die Kunsttheorie im historischen Wandel und 
ihre Rezeption, die Geschichte und der gegenwärtige 
Status des Fachs Kunstgeschichte, ihre Methoden und 
Kategorien als Voraussetzung einer Historisierung und 
Reflexion wissenschaftlichen Arbeitens sowie Fragen 
der Konservierung, Präsentation und Vermittlung von 
Kunstwerken. Zur Anwendung kommt dabei ein brei-
tes Spektrum methodischer Ansätze, von solchen, die 
traditionell mit dem Fach verbunden sind, bis hin zu 
solchen, die im interdisziplinären Austausch adaptiert 
wurden. Außerdem werden die ethischen Grundsätze 
guter wissenschaftlicher Praxis vermittelt. Das Studi-
um der Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa 
und Amerika befasst sich mit Objekten der künstleri-
schen Produktion und der visuellen Kulturen Europas 
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und Amerikas von der Spätantike bis zur Gegenwart. 
Gegenstand des Studiums sind insbesondere Malerei, 
Skulptur/Plastik, Architektur, Gartenkunst, Kunsthand-
werk, Design, Zeichnung, Druckgraphik, Film, Fotogra-
fie, Neue Medien, Installation, Performance, Textilkunst, 
Mode sowie Bildproduktionen der Wissenschaft, des 
Informationswesens und der Alltagskultur. Das Studium 
der Kunstgeschichte im 60-LP-Modulangebot mit dem 
Schwerpunkt Afrika befasst sich mit der Kunst und vi-
suellen Kultur Afrikas sowie der afrikanischen Diaspora. 
Historisch steht dabei der Zeitraum vom 15. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart im Zentrum, vereinzelt werden auch 
Beispiele früherer Epochen behandelt. Gegenstand des 
Studiums sind insbesondere Skulptur, Malerei, Architek-
tur, Textilkunst, Druckgraphik, Installation, Performance, 
Medienkunst, Fotografie, Film, Werbung, Design und 
Mode sowie Bildproduktionen der Wissenschaft, des In-
formationswesens und der Alltagskultur in ihren lokalen 
und transkulturellen Verflechtungen. Der Studiengang 
befasst sich außerdem mit der Rezeptionsgeschichte 
der Kunst Afrikas in Europa und Amerika.

(2) Das Studium vermittelt überfachliche Kom-
petenzen in Selbstorganisation, Schreib- und Vermitt-
lungstechniken. Die Absolvent*innen erwerben darüber 
hinaus Gender- und Diversity-Kompetenzen, z. B. im 
Umgang mit fachspezifischen gender- und diversitybe-
zogenen Argumentationsstrukturen.

§ 17
Aufbau und Gliederung

(1) Im 60-LP-Modulangebot ist aus folgenden
Schwerpunkten ein Schwerpunkt zu wählen und zu ab-
solvieren:

a) Schwerpunkt Afrika oder

b) Schwerpunkt Europa und Amerika.

(2) Das Studium im 60-LP-Modulangebot gliedert
sich in zwei Phasen: 

1. Einführungsphase: Die Module der Einführungs-
phase im Umfang von insgesamt 30 LP vermitteln
Grundkenntnisse der Gegenstände sowie metho-
dische Grundlagen in dem gewählten Schwer-
punkt.

a) Im Rahmen der Einführungsphase sind im 60-LP-
Modulangebot mit dem Schwerpunkt Afrika fol-
gende Module zu absolvieren:

– Modul: Einführung Afrika - Bildkünste (10 LP),

– Modul: Einführung Afrika - Visuelle Kulturen (10
LP) und

– Modul: Einführung Afrika - Geschichte der Kunst
im Wandel ihrer Funktionen (10 LP).

b) Im Rahmen der Einführungsphase sind im 60-LP-
Modulangebot mit dem Schwerpunkt Europa und
Amerika folgende Module zu absolvieren:

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Bild-
künste (10 LP),

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Archi-
tektur (10 LP) und

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ge-
schichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen
(10 LP).

2. Aufbauphase: Die Module der Aufbauphase
im Umfang von insgesamt 30 LP erweitern und
vertiefen die dort erworbenen Fähigkeiten und
Grundkenntnisse in dem gewählten Schwerpunkt.

a) Im Rahmen der Aufbauphase sind im Schwer-
punkt Afrika die Module wie folgt zu absolvieren:

aa) Pflichtmodule
– Modul: Aufbau Afrika - Epochen und Gattun-

gen (10 LP) und

– Modul: Aufbau Afrika - Regionale und themati-
sche Vertiefung (10 LP).

bb)  Wahlpflichtmodule: Es ist ein Modul zu wäh-
len und zu absolvieren

– Modul: Aufbau Praxisbezogene Studien (10
LP),

– Modul: Aufbau Theorie und Methoden (10 LP),

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ar-
chitektur (10 LP),

– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Mittelal-
ter (10 LP),

– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Neuzeit
(10 LP),

– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Moderne
und Gegenwart (10 LP),

– Modul: Einführung Ostasien - Kunst und mate-
rielle Kultur (10 LP),

– Modul: Aufbau Ostasien - Neolithikum bis Neu-
zeit (10 LP) oder

– Modul: AufbauOstasien - Neuzeit bis Gegen-
wart (10 LP).

b) Im Rahmen der Aufbauphase sind im Schwer-
punkt Europa und Amerika die Module wie folgt 
zu absolvieren:

aa) Wahlpflichtbereich: Es sind mindestens
     zwei, höchstens drei zu wählen und zu
       absolvieren:
– Modul: Aufbau Europa und Amerika: Mittelalter

(10 LP),

– Modul: Aufbau Europa und Amerika: Neuzeit
(10 LP) und/oder

– Modul: Aufbau Europa und Amerika: Moderne
und Gegenwart (10 LP).
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bb) Ergänzungsbereich: Sofern nicht bereits drei
Module im Wahlpflichtbereich gewählt und ab-
solviert wurden, ist ein Modul aus den folgen-
den Modulen zu wählen und zu absolvieren:

– Modul: Aufbau Praxisbezogene Studien (10
LP)

– Modul: Aufbau Theorie und Methoden (10 LP)

– Modul: Einführung Afrika - Visuelle Kulturen
(10 LP)

– Modul: Einführung Afrika: Geschichte der
Kunst im Wandel ihrer Funktionen (10 LP)

– Modul: Aufbau Afrika: Epochen und Gattungen
(10 LP)

– Modul: Aufbau Afrika: Regionale und themati-
sche Vertiefung (10 LP)

– Modul: Einführung Ostasien: Kunst und mate-
rielle Kultur (10 LP)

– Modul: Aufbau Ostasien: Neolithikum bis Neu-
zeit (10 LP)

– Modul: Aufbau Ostasien: Neuzeit bis Gegen-
wart (10 LP)

(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die 
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für 
die Module des Modulangebots die Modulbeschreibun-
gen in der Anlage 1.

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
60-LP-Modulangebot unterrichten die exemplarischen
Studienverlaufspläne in der Anlage 2 unter 2.2.

4. Abschnitt: 30-Leistungspunkte-Modulangebot
Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika,
Europa und Amerika sowie Ostasien im Rahmen

anderer Studiengänge

§ 18
Zugangsvoraussetzung

Zugangsvoraussetzung für das 30-LP-Modulangebot 
ist die Zulassung zu einem Bachelorstudiengang der 
Freien Universität Berlin, dessen Kernfach nicht mehr 
als 120 LP umfasst, soweit dessen Kombinierbarkeit mit 
dem Modulangebot nicht durch anderweitige Regelun-
gen ausgeschlossen ist. 

§ 19
Qualifikationsziele

(1) Die Absolvent*innen des 30-LP-Modulangebots 
beherrschen wissenschaftliche Arbeitsmethoden und 
Grundzüge des Faches Kunstgeschichte im gewählten 
Schwerpunkt. Die Absolvent*innen können in Grund-
zügen Objekte erfassen, dokumentieren und in ihrem 
historisch-kulturellen Kontext analysieren. Sie vermitteln 
ihre Arbeitsergebnisse mit Hilfe geeigneter Textformen 
(z.B. Protokoll, Bericht, Kritik, Essay). Sie sind in der 
Lage, Themen oder Aufgabenstellungen des Faches in 
unterschiedlichen Kontexten zu präsentieren. 

(2) Das Studium vermittelt überfachliche Kom-
petenzen in Selbstorganisation, Schreib- und Vermitt-
lungstechniken. Die Absolvent*innen erwerben darüber 
hinaus Gender- und Diversity-Kompetenzen, z. B. im 
Umgang mit fachspezifischen gender- und diversitybe-
zogenen Argumentationsstrukturen.

(3) Das 30-LP-Modulangebot qualifiziert für Tätig-
keiten in unterschiedlichen Berufsfeldern, z.B. in den 
Bereichen Kulturmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, 
Verlagswesen, Journalismus, Tourismus, Kunstvermitt-
lung und Museumspädagogik, Erwachsenenbildung, 
Kunstmarkt, Bildarchive und Digitalisierung sowie Tätig-
keiten in Kulturinstitutionen und in der Wirtschaft (z. B. 
Versicherungen, Projektmanagement, Werbung).

§ 20
Studieninhalte

(1) Gegenstand sind gattungsübergreifend die his-
torischen und zeitgenössischen Objekte der künstleri-
schen Produktion sowie der visuellen Kulturen. Diese 
werden auf ihre ästhetische Struktur, Inhalte, Voraus-
setzungen, Kontexte, Funktionen, Fertigungs- und Re-
zeptionsweisen unter den spezifischen historischen, 
kulturellen und politischen Bedingungen der jeweiligen 
Gesellschaften hin befragt. Weitere Untersuchungsfel-
der sind die Kunsttheorie im historischen Wandel und 
ihre Rezeption, die Geschichte und der gegenwärtige 
Status des Fachs Kunstgeschichte, ihre Methoden und 
Kategorien als Voraussetzung einer Historisierung und 
Reflexion wissenschaftlichen Arbeitens sowie Fragen 
der Konservierung, Präsentation und Vermittlung von 
Kunstwerken. Zur Anwendung kommt dabei ein breites 
Spektrum methodischer Ansätze, von solchen, die tradi-
tionell mit dem Fach verbunden sind, bis hin zu solchen, 
die im interdisziplinären Austausch adaptiert wurden. 
Außerdem werden die ethischen Grundsätze guter wis-
senschaftlicher Praxis vermittelt.

(2) Das Studium im Schwerpunkt Afrika befasst sich 
mit der Kunst und visuellen Kultur Afrikas sowie der afri-
kanischen Diaspora. Historisch steht dabei der Zeitraum 
vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart im Zentrum, 
vereinzelt werden auch Beispiele früherer Epochen be-
handelt. Gegenstand des Studiums sind insbesondere 
Skulptur, Malerei, Architektur, Textilkunst, Druckgraphik, 
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Installation, Performance, Medienkunst, Fotografie, 
Film, Werbung, Design und Mode sowie Bildproduktio-
nen der Wissenschaft, des Informationswesens und der 
Alltagskultur in ihren lokalen und transkulturellen Ver-
flechtungen. Der Studiengang befasst sich außerdem 
mit der Rezeptionsgeschichte der Kunst Afrikas in Euro-
pa und Amerika.

(3) Das Studium im Schwerpunkt Europa und Ame-
rika befasst sich mit Objekten der künstlerischen Pro-
duktion und der visuellen Kulturen Europas und Ameri-
kas von der Spätantike bis zur Gegenwart. Gegenstand 
des Studiums sind insbesondere Malerei, Skulptur/Plas-
tik, Architektur, Gartenkunst, Kunsthandwerk, Design, 
Zeichnung, Druckgraphik, Film, Fotografie, Neue Me-
dien, Installation, Performance, Textilkunst, Mode sowie 
Bildproduktionen der Wissenschaft, des Informations-
wesens und der Alltagskultur. 

(4) Das Studium im Schwerpunkt Ostasien befasst 
sich mit der Kunst und Kultur Chinas, Koreas und Ja-
pans, also jenen Regionen, in denen die chinesische 
Schrift das zentrale Verständigungsmittel darstellt. Ge-
genstand des Studiums sind Objekte der künstlerischen 
Produktion und materiellen Kultur unterschiedlicher ost-
asiatischer Kulturen vom Neolithikum bis zur Gegenwart 
im Vergleich: insbesondere Malerei, Skulptur/Plastik, 
Schriftkunst, Kunsthandwerk (z. B. Keramik, Lackkunst, 
Bronzen), Architektur und Gartenkunst, Design, Druck-
graphik, Film, Fotografie, Installation, Textilkunst, Neue 
Medien, Mode, Performance, Zeichnung und Bildpro-
duktionen der Wissenschaft, des Informationswesens 
und der Alltagskultur.

(5) Das Studium vermittelt überfachliche Kom-
petenzen in Selbstorganisation, Schreib- und Vermitt-
lungstechniken. Die Absolvent*innen erwerben darüber 
hinaus Gender- und Diversity-Kompetenzen, z. B. im 
Umgang mit fachspezifischen gender- und diversitybe-
zogenen Argumentationsstrukturen.

§ 21
Aufbau und Gliederung

(1) Im 30-LP-Modulangebot ist aus folgenden 
Schwerpunkten ein Schwerpunkt zu wählen und zu ab-
solvieren:

a) Schwerpunkt Afrika,

b) Schwerpunkt Europa und Amerika oder

c) Schwerpunkt Ostasien.

(2) Das Studium gliedert sich in zwei Phasen:

1. Einführungsphase: Die Module der Einführungs-
phase vermitteln Grundkenntnisse der Gegen-
stände sowie methodische Grundlagen im ge-
wählten Schwerpunkt.

a) Im Rahmen der Einführungsphase im Schwer-
punkt Afrika sind zwei der folgenden Module
zu wählen und zu absolvieren:

– Modul: Einführung Afrika - Bildkünste (10 LP),

– Modul: Einführung Afrika - Visuelle Kulturen
(10 LP),

– Modul: Einführung Afrika - Geschichte der
Kunst im Wandel ihrer Funktionen (10 LP).

b) Im Rahmen der Einführungsphase im Schwer-
punkt Europa und Amerika ist eines der fol-
genden Module zu wählen und zu absolvieren:

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Bild-
künste (10 LP),

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ar-
chitektur (10 LP) oder

– Modul: Einführung Europa und Amerika - Ge-
schichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen
(10 LP).

c) Im Rahmen der Einführungsphase im Schwer-
punkt Ostasien sind zwei der folgenden Modu-
le zu wählen und zu absolvieren:

– Modul: Einführung Ostasien - Methoden kunst-
historischen Arbeitens (10 LP),

– Modul: Einführung Ostasien - Kunst und mate-
rielle Kultur (10 LP) und/oder

– Modul: Einführung Ostasien - Grundzüge der
Ostasiatischen Kunstgeschichte (10 LP).

2. Aufbauphase: Die Module der Aufbauphase er-
weitern die erworbenen Fähigkeiten und Grund-
kenntnisse in dem gewählten Schwerpunkt.

a) Im Rahmen der Aufbauphase ist im Schwer-
punkt Afrika eines der folgenden Module zu
wählen und zu absolvieren:

– Modul: Aufbau Afrika - Epochen und Gattun-
gen (10 LP) oder

– Modul: Aufbau Afrika - Regionale und themati-
sche Vertiefung (10 LP).

b) Im Rahmen der Aufbauphase mit dem Schwer-
punkt Europa und Amerika sind zwei der fol-
genden Module zu wählen und zu absolvieren:

– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Mittelal-
ter (10 LP),

– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Neuzeit
(10 LP ) und/oder

– Modul: Aufbau Europa und Amerika - Moderne
und Gegenwart (10 LP).

c) Im Rahmen der Aufbauphase im Schwerpunkt
Ostasien ist eines der folgenden Module zu
wählen und zu absolvieren:

– Modul: Aufbau Ostasien - Neolithikum bis Neu-
zeit (10 LP) oder

– Modul: Aufbau Ostasien - Neuzeit bis Gegen-
wart (10 LP).
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(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, 
die Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren 
für die Module des 30-LP-Modulangebots die Modulbe-
schreibungen in der Anlage 1.

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
30-LP-Modulangebot unterrichten die exemplarischen 
Studienverlaufspläne in der Anlage 2 unter 2.3.

§ 22
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studienordnung für den
Bachelorstudiengang, das 60-LP- und das 30-LP-Mo-
dulangebot vom 30. Januar 2013 (FU-Mitteilungen 
Nr. 41/2013, S. 996) und die Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang, das 60-LP- und das 30-LP-Mo-
dulangebot vom 30. Januar 2013 (FU-Mitteilungen Nr. 
41/2013, S. 1036) außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt für Studierende, die nach de-
ren Inkrafttreten im Bachelorstudiengang an der Freien 
Universität Berlin immatrikuliert oder im 60-LP- oder im 
30-LP-Modulangebot registriert werden. Studierende,
die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung für den Bache-
lorstudiengang an der Freien Universität Berlin immat-
rikuliert oder für das 60-LP- oder das 30-LP-Modulan-
gebot registriert worden sind, studieren und erbringen
die Leistungen auf der Grundlage der Studienordnung
und der Prüfungsordnung gemäß Abs. 2, sofern sie nicht
die Fortsetzung des Studiums und die Erbringung der
Leistungen gemäß dieser Ordnung beim Prüfungsaus-
schuss beantragen. Anlässlich der auf den Antrag hin er-
folgenden Umschreibung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über den Umfang der Berücksichtigung von zum
Zeitpunkt der Antragstellung bereits begonnenen oder
abgeschlossenen Modulen oder über deren Anrechnung
auf nach Maßgabe dieser Ordnung zu erbringende Leis-
tungen, wobei den Erfordernissen von Vertrauensschutz
und Gleichbehandlungsgebot Rechnung getragen wird.
Die Entscheidung über den Umschreibungsantrag wird
zum Beginn der Vorlesungszeit des auf seine Stellung
folgenden Semesters wirksam. Die Umschreibung ist
nicht revidierbar.

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf
der Grundlage der Studienordnung und der Prüfungs-
ordnung gemäß Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommer-
semesters 2027 gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:

Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit 
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes 
Modul des Bachelorstudiengangs und des 60-LP-
Modulangebots
•	 die Bezeichnung des Moduls,

•	 die*den Verantwortliche*n des Moduls,

•	 die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen 
Modul, 

•	 Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,

•	 Lehr- und Lernformen des Moduls,

•	 den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-
reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,

•	 Formen der aktiven Teilnahme,

•	 die Prüfungsformen,

•	 die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,

•	 die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,

•	 die Regeldauer des Moduls,

•	 die Häufigkeit des Angebots,

•	 die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berück
sichtigen insbesondere
•	 die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudi-

enzeit,

•	 den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer 
Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,

•	 die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-
tung,

•	 die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-
Studienphasen,

•	 die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-
tungen,

•	 die Prüfungszeit selbst.

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem 
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stel-
len Richtwerte dar und sollen den Studierenden Hilfe-
stellung für die zeitliche Organisation ihres modulbe-
zogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben zum 
Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als 
Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu 
erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden. 
In Modulen, in denen alternative Formen der aktiven 
Teilnahme vorgesehen sind, sind die entsprechend dem 
studentischen Arbeitsaufwand zu bestimmenden For-
men der aktiven Teilnahme für das jeweilige Semester 
von der verantwortlichen Lehrkraft spätestens im ersten 
Lehrveranstaltungstermin festzulegen.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die Pflicht 
zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie neben 
der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und 
der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungsleistungen 
eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine 
regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 75 % 
der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgese-
henen Präsenzstudienzeit besucht wurden. Besteht kei-
ne Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an einer Lehr- und 
Lernform eines Moduls, so wird sie dennoch dringend 
empfohlen. Die Festlegung einer Präsenzpflicht durch 
die jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und Lernformen, für 
die im Folgenden die Teilnahme lediglich empfohlen 
wird, ausgeschlossen.
Zu jedem Modul muss - soweit vorgesehen - die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete 
Module werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modul-
prüfung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die 
Qualifikationsziele des Moduls zu beziehen und über-
prüft die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. 
Der Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige 
Maß beschränkt. In Modulen, in denen alternative Prü-
fungsformen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des 
jeweiligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft 
spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzu-
legen.
Die aktive und - soweit vorgesehen - regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolgrei-
che Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls 
sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen 
Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modulen 
ohne Modulprüfung ist die aktive und regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen Voraussetzung 
für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten 
Leistungspunkte. 
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1. Module der Einführungsphase

1a. Module der Einführungsphase im Schwerpunkt Afrika

Modul: Einführung Afrika - Bildkünste
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit:
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können Werke der Bildkünste Afrikas unterschiedlicher Gattungen und Epochen beschreiben. 
Sie sind mit dem terminologischen Fachvokabular vertraut und können es anwenden. Sie kennen unterschiedliche 
methodische Ansätze zur kritischen Reflexion des Forschungsgegenstands. Die Studierenden verfügen über 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und sind mit fachspezifischen Literatur- und Bildrechercheverfahren 
vertraut. Sie beherrschen die Grundlagen für die Ausarbeitung des kunsthistorischen Referats vor Originalen oder 
mithilfe einer Bildpräsentation sowie für die Erstellung einer schriftlichen kunsthistorischen Hausarbeit. Sie können 
fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Das Modul führt in die Bildkünste Afrikas ein und stellt die verschiedenen Medien wie Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, 
Fotografie, neue Medien, Kunstgewerbe, Skulptur und Plastik, Installation epochenübergreifend von den Anfängen 
bis zur Gegenwart vor. Es wird in die Geschichte der Bildkünste Afrikas sowie deren wissenschaftliche Terminologie, 
Theorie und Methodik eingeführt. Die Studierenden üben theoretisch vermittelte Kenntnisse praktisch ein. Dabei 
wird das Wissen vonr Originalen vertieft. Das Studium gibt einen einführenden Überblick in einen spezifischen 
Bereich der Bildkünste und dient der Erweiterung und Konsolidierung der erworbenen Kenntnisse. Das Modul 
vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2

Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre, 
ggf. studentisches Mentorium, 
beschreibende Analyse von 
Originalen

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit PS
Vor- und Nachbereitung PS

Prüfung und 
Prüfungsvorbereitung

30
90

30
60

90

Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen 

Modulprüfung
Schriftliche Ausarbeitung (ca. 3.000 Wörter)
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit
Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika; 
60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika, 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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Modul: Einführung Afrika - Visuelle Kulturen 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der visuellen Kulturen Afrikas und beherrschen die 
terminologisch korrekte Beschreibung. Sie kennen unterschiedliche methodische Ansätze zur kritischen Reflexion 
des Forschungsgegenstands. Die Studierenden verfügen über Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und 
sind mit fachspezifischer Literatur- und Bildrechercheverfahren vertraut. Sie beherrschen die Grundlagen für die 
Ausarbeitung des kunsthistorischen Referats vor Originalen oder mit Bildpräsentation sowie für die Erstellung 
einer schriftlichen kunsthistorischen Hausarbeit. Sie können fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ 
vertreten.
Inhalte: 
Es wird in Terminologie, Arbeitstechniken und Methoden der visuellen Kulturforschung in Afrika eingeführt. Dabei 
werden verschiedene Manifestationen und Erscheinungsformen visueller Kultur (z.B. Architektur, Kino, Fotografie, 
Gebrauchsgraphik, Werbung, Mode) vorgestellt. Es wird die kulturkonstituierende Dimension des Visuellen 
ebenso in den Blick genommen wie seine medialen Voraussetzungen und Transfers. Behandelt werden auch 
die Wirkmächtigkeit von Bildern im Bereich der Populärkultur und die Anwendung bildtheoretischer Ansätze. 
Das Studium bietet einen einführenden Überblick über einen spezifischen Bereich der visuellen Kulturforschung 
und/oder -theorie und dienen damit der Erweiterung und Konsolidierung der erworbenen Kenntnisse. Das Modul 
vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen 

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit PS
Vor- und Nachbereitung PS

Prüfung und Prüfungsvorbereitung

30
60

30
90

90

Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Schriftliche Ausarbeitung (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester

Verwendbarkeit
Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika; 
60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika; 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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Modul: Einführung Afrika - Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: Die Studierenden verfügen über Grundlagenkenntnisse zu unterschiedlichen Kunstregionen 
und Epochen sowie über einen Einblick in die unterschiedlichen Funktionen von Kunst in Afrika (z.B. die abbildende, 
religiöse, ästhetische und politische Funktion). Sie können auf dieser Basis Werke auf ihren jeweiligen historischen 
Kontext beziehen und haben ein Bewusstsein für fachspezifische problemorientierte Fragestellungen entwickelt. 
Sie können fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: Gegenstand des Moduls sind epochen- und gattungsübergreifend die vielfachen Funktionen der Kunst 
Afrikas im historischen Kontext, etwa die abbildende, religiöse, ästhetische und politische Funktion. Es werden 
gattungsübergreifend exemplarisch eine oder mehrere Funktionen der Kunst Afrikas im historischen Kontext 
behandelt und ein Überblick über die Geschichte der Kunst und visuellen Kulturen Afrikas und ihre Funktionen 
sowie ihre Rezeption vermittelt. Das E-Learning wird von einer Übung mit studentischem Tutorium begleitet, in der 
das erworbene Wissen diskutiert und vertieft wird. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie 
überfachliche Qualifikationen

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Übung 2

Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher 
und schriftlicher Form mit 
begleitendem studentischen 
Tutorium E-Learning

Präsenzzeit Ü
Vor- und Nachbereitung Ü

Präsenzzeit PS
Vor- und Nachbereitungszeit PS

Prüfung und Prüfungsvorbereitung

30
60

30
90

90
Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Klausur (90 Minuten)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls zwei Semester

Häufigkeit des Moduls einmal pro Studienjahr (Übung im Wintersemester, Proseminar im 
Sommersemester)

Verwendbarkeit
Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika; 
60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika; 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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1b. Module der Einführungspase im Schwerpunkt Europa und Amerika

Modul: Einführung Europa und Amerika - Bildkünste 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können Werke der Bildkünste Europas und Amerikas unterschiedlicher Gattungen und Epochen 
beschreiben. Sie sind mit dem terminologischen Fachvokabular vertraut und können es anwenden. Sie kennen 
unterschiedliche methodische Ansätze zur kritischen Reflexion des Forschungsgegenstands. Die Studierenden 
verfügen über Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und sind mit fachspezifischen Literatur- und 
Bildrechercheverfahren vertraut. Sie beherrschen die Grundlagen für die Ausarbeitung des kunsthistorischen Referats 
vor Originalen oder mithilfe einer Bildpräsentation sowie für die Erstellung einer schriftlichen kunsthistorischen 
Hausarbeit. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Das Modul führt in die Bildkünste Europas und Amerikas ein und stellt die verschiedenen Medien (Malerei, Zeichnung, 
Druckgrafik, Fotografie, Neue Medien, Kunstgewerbe, Skulptur und Plastik, Installation) epochenübergreifend 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart vor. Es wird in die Geschichte der Bildkünste Europas und Amerikas sowie 
deren wissenschaftliche Terminologie, Theorie und Methodik eingeführt. Es werden einschlägige Hauptwerke 
und Datierungsfragen behandelt und das theoretisch vermittelte und praktisch eingeübte Wissen vor Originalen 
vertieft. Die Lehr- und Lernformen bieten einen einführenden Überblick in einen spezifischen Bereich der Bildkünste 
und dienen der Erweiterung und Konsolidierung der erworbenen Kenntnisse. Das Modul vermittelt Gender- und 
Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen 

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit PS
Vor- und Nachbereitung PS

Prüfung und 
Prüfungsvorbereitung

30
60

30
90

90

Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln 
oder in kleinen Gruppen 
Beschreibende Analyse 
von Originalen ggf. mit 
studentischem Mentorium

Modulprüfung
Schriftliche Ausarbeitung (etwa 3.000 Wörter)
Diese Modulprüfung wird nicht differeziert bewertet.

Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa und 
Amerika; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt 
Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem 
Schwerpunkt Europa und Amerika
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Modul: Einführung Europa und Amerika - Architektur 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der europäischen und amerikanischen Architektur mehrerer 
Epochen und kennen unterschiedliche Bauformen und Bauaufgaben. Sie beherrschen das terminologische 
Fachvokabular und können es in unterschiedlichen Gattungen der Architektur anwenden. Sie kennen unterschiedliche 
methodische Ansätze zur kritischen Reflexion des Forschungsgegenstands. Die Studierenden verfügen über 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und sind mit fachspezifischer Literatur- und Bildrechercheverfahren 
vertraut. Sie beherrschen die Grundlagen für die Ausarbeitung des kunsthistorischen Referats vor Originalen oder 
mit Bildpräsentation sowie für die Erstellung einer schriftlichen kunsthistorischen Hausarbeit. Sie können komplexe 
fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Das Modul führt in die Architekturgeschichte Europas und Amerikas ein und stellt die verschiedenen Bauformen 
und -aufgaben (Architektur, Städtebau, Gartenkunst) epochenübergreifend von den Anfängen bis zur Gegenwart 
vor. Es wird in Terminologie, Arbeitstechniken und Methoden der Architekturgeschichte Europas und Amerikas 
eingeführt. Es wird das theoretisch vermittelte und praktisch eingeübte Wissen vor Originalen vertieft. Die Lehr- 
und Lernformen bieten einen einführenden Überblick in einen spezifischen Bereich der Architekturgeschichte und 
-theorie und dienen der Erweiterung und Konsolidierung der erworbenen Kenntnisse Das Modul vermittelt Gender- 
und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre Präsenzzeit V

Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit PS
Vor- und Nachbereitung PS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
90

90
Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln 
oder in kleinen Gruppen, 
Beschreibende Analyse 
von Originalen ggf. mit 
studentischem Mentorium

Modulprüfung Schriftliche Ausarbeitung (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-
Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa und 
Amerika
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Modul: Einführung Europa und Amerika - Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Grundlagenkenntnisse zu unterschiedlichen Kunstlandschaften und Epochen 
sowie über einen Einblick in die unterschiedlichen Funktionen von Kunst (z.B. die abbildende, religiöse, ästhetische 
und politische Funktion). Sie können auf dieser Basis Werke auf ihren jeweiligen historischen Kontext beziehen und 
haben ein Bewusstsein für fachspezifische problemorientierte Fragestellungen entwickelt. Sie können komplexe 
fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Gegenstand des Moduls sind epochen- und gattungsübergreifend die vielfachen Funktionen von Kunst im 
historischen Kontext, etwa die abbildende, religiöse, ästhetische und politische Funktion. Es werden jeweils die 
Bildkünste und Architektur behandelt und geübt. Das erworbene Wissen wird diskutiert und vertieft. Das Modul 
vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Übung I 2

Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form, E-Learning: 
Bildkünste

Präsenzzeit Ü I
Vor- und Nachbereitung Ü I

Präsenzzeit Ü II
Vor- und Nachbereitung Ü II

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Übung II 2

Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form, E-Learning: 
Architektur

Modulprüfung Klausur (90 Minuten)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP

Dauer des Moduls zwei Semester (Übung I im Wintersemester, Übung II im 
Sommersemester)

Häufigkeit des Moduls einmal im Jahr, Beginn im Wintersemester

Verwendbarkeit 

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa und 
Amerika; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt 
Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem 
Schwerpunkt Europa und Amerika
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1c. Module der Einführungsphase im Schwerpunkt Ostasien

Modul: Einführung Ostasien - Methoden kunsthistorischen Arbeitens
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und sind mit fachspezifischen 
Literatur- und Bildrechercheverfahren vertraut. Sie beherrschen die Grundlagen für die Ausarbeitung des 
kunsthistorischen Referats vor Originalen oder mithilfe einer Bildpräsentation sowie für die Erstellung einer 
schriftlichen kunsthistorischen Hausarbeit. Sie haben einen Überblick über die Geschichte des Faches, seine 
Gegenstandsbereiche sowie Berufsfelder erworben. Die Studierenden kennen die grundlegende Methodologie und 
Methodik der Ostasiatischen Kunstgeschichte und haben sie anhand einzelner Beispiele angewendet. Sie haben 
die Berliner Museumslandschaft kennengelernt. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen 
argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Dieses Modul behandelt die grundlegenden Arbeitstechniken und Methoden des Faches Ostasiatische 
Kunstgeschichte. Es wird ein Überblick zu einem spezifischen Thema der Ostasiatischen Kunstgeschichte geboten 
und so die erworbenen Kenntnisse vertieft. Die Studierenden lernen verschiedene Arbeitstechniken (z.B. Recherche, 
Lese- und Schreibtechniken) und methodische Ansätze (z.B. Stilkritik, Ikonologie, Rezeptionsästhetik oder auch die 
Reflexion von Kategorien wie Transkulturalität oder Gender) kennen und üben deren Anwendung. Die Studierenden 
erschließen sich Grundkenntnisse der Sammlungen der Berliner Museen. Unter Anleitung der Mentorinnen 
und Mentoren besprechen sie einzelne Werke. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie 
überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenszeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit PS
Vor- und Nachbereitung PS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
90

90
Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln 
oder in kleinen Gruppen, 
Beschreibende Analyse 
vor Originalen ggf. mit 
studentischem Mentorium

Modulprüfung
Schriftliche Ausarbeitung (etwa 3.000 Wörter)
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet

Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien; 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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Modul: Einführung Ostasien - Kunst und materielle Kultur 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelor-Beauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über solide Grundkenntnisse zu den Gattungen und Epochen der Künste und zur 
materiellen Kultur Ostasiens in ihren lokalen und transkulturellen Verflechtungen. Sie haben an exemplarischen 
Objekten die wichtigsten Stile, Ikonographien und Techniken der Kunst und materiellen Kultur Ostasiens erlernt. Sie 
kennen unterschiedliche methodische Ansätze zur kritischen Reflexion des Forschungsgegenstands und haben sie 
in Übungen angewandt. Sie sind mit dem Fachvokabular vertraut und können es anwenden. Sie können komplexe 
fachbezogene Probleme und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Es werden die Epochen und wichtigsten Gattungen der Kunst und materiellen Kultur Ostasiens eingeführt. Es 
wird ein Überblick zu ausgewählten Themen der ostasiatischen Kunstgeschichte geboten und das erworbene 
Wissen in einem spezifischen Bereich vertieft. Dabei werden die Kunst und materielle Kultur Ostasiens anhand 
der wichtigsten Epochen und Gattungen vorgestellt und die übergeordnete Zusammenhänge in Rückgriff auf 
ausgewählte Fallbeispiele und beispielhafte Sekundärliteratur erarbeitet. Das Modul vermittelt Gender- und 
Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenszeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit PS 
Vor- und Nachbereitung PS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
90

90

Proseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Klausur (90 Minuten)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebot jedes Sommersemester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien; 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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Modul: Einführung Ostasien - Grundzüge der Ostasiatischen Kunstgeschichte 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über einen Überblick über die wichtigsten Gattungen der Ostasiatischen Kunstgeschichte 
in ihrer historischen Entwicklung. Sie haben eine gute Kenntnis wichtiger Stücke der Sammlungen ostasiatischer 
Kunst im deutschsprachigen Raum. Sie können das erlernte Wissen selbstständig vor den Originalen anwenden 
und in der Gruppendiskussion artikulieren. Sie sind sicher in der Beschreibung, der Analyse und der Interpretation 
von Kunstobjekten unter der Verwendung von Fachterminologie. Sie können komplexe fachbezogene Probleme 
und Lösungen argumentativ vertreten.
Inhalte: 
Die Lehrveranstaltungen geben einen Überblick über die wichtigsten Gattungen und Materialien der Ostasiatischen 
Kunst (Bronzen, Jade, Plastik, Kalligraphie, Malerei, Lack, Keramik, Druckgraphik und Möbel) mit Ausnahme der 
Architektur. Grundlage sind dabei Stücke aus der Sammlung des Berliner Museums für Asiatische Kunst und anderer 
Sammlungen im deutschsprachigen Raum. In dieser computergestützten Lehr- und Lernform erarbeiten sich die 
Studierenden die Lektionen, die einen Einführungstext, Texte zu einzelnen repräsentativen Stücken und einen Test 
zur selbstständigen Wissensüberprüfung umfassen. Die Wissensvermittlung wird durch Bildmaterial, interaktive 
und multimediale Elemente wie Tondateien mit Aussprachebeispielen, Landkarten, Glossaren etc. unterstützt. 
Die Beschreibung und Analyse sowie die mündliche Diskussion von Lernergebnissen vor den Originalen werden 
ebenfalls eingeübt. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Übung I 2

Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form E-Learning; 
ggf. mit begleitendem 
studentischem Tutorium

Präsenzzeit Ü I
Vor- und Nachbereitung Ü I

Präsenzzeit Ü II
Vor- und Nachbereitung Ü II

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120
Übung II 2

Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form E-Learning¸ 
ggf. mit begleitendem 
studentischem Tutorium

Modulprüfung Klausur (90 Minuten)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP

Dauer des Moduls zwei Semester (Übung I im Wintersemester, Übung II im 
Sommersemester)

Häufigkeit des Angebots einmal im Jahr, Beginn im Wintersemester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien; 
30-LP-Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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2. Module der Aufbauphase

2a. Schwerpunktübergreifende Module der Aufbauphase

Modul: Aufbau Praxisbezogene Studien
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über grundlegende berufsfeldbezogene Kompetenzen und besitzen Grundkenntnisse 
über einschlägige Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Sie sind mit praktischen Anforderungen dieser 
Arbeitsbereiche wie etwa Leihverkehr, Ausstellungsplanung, museale Präsentation, Substanzsicherung etc. 
vertraut und haben durch die unmittelbare Arbeit mit Originalen kennerschaftliche Erfahrung und organisatorische 
Kenntnisse erworben. Sie verfügen über berufspraktische Qualifikationen wie Analysieren, Konzipieren, Präsentieren, 
Evaluieren. Sie haben praktische Fertigkeiten wie Objekterfassung, Recherche, Dokumentation, Projektplanung und 
-durchführung, kritischer Umgang mit und Verfassen von verschiedenen Textsorten (z.B. Protokoll, Bericht, Kritik, 
Essay), Vermittlung in unterschiedlichen Kontexten erworben. Die Studierenden verfügen über die Fähigkeit, im 
Team zu kommunizieren und ergebnisorientiert zu arbeiten, die Ergebnisse in angemessener Form zu präsentieren 
und ggf. erste berufsrelevante Kontakte zu knüpfen. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen 
gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln
Inhalte: 
Es werden Anwendungsmöglichkeiten kunsthistorischen Arbeitens praktisch erprobt und zugleich theoretisch 
reflektiert (z.B. aus den Bereichen Museum, Denkmalpflege und Bauforschung, Ausstellungswesen, Kunstkritik 
und Journalismus, Kunstvermittlung, Kunsthandel und Archiv). Dabei erarbeiten die Studierenden zunächst die 
theoretischen Grundlagen und setzen sie dann in praktischen Übungen um. Sie reflektieren anhand von konkreten 
Beispielen Arbeitsprozesse der kunsthistorischen Praxis außerhalb der universitären Forschung (z.B. Ausstellung, 
Kunstvermittlung, Kunstkritik). Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche 
Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Praxisseminar 2 Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche mit mündlicher 
und/oder schriftlicher 
Präsentation, einzeln oder in 
kleinen Gruppen

Präsenzzeit PrS
Vor- und Nachbereitung PrS

Präsenzzeit PrS
Vor- und Nachbereitung PrS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Praxisseminar 2

Modulprüfung Schriftliche Ausarbeitung (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls zwei Semester
Häufigkeit des Angebots einmal im Jahr

Verwendbarkeit
Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika



FU-Mitteilungen

233 FU-Mitteilungen 6/2024 vom 04.03.2024

Modul: Aufbau Theorie und Methoden
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind mit kunsthistorischer Methodologie und Methodik vertraut.
Sie sind über die parallele Auseinandersetzung mit dem konkreten künstlerischen Objekt und der Historisierung 
kunsttheoretischer Ansätze imstande, die Geschichte der Kunst in ihrer Vieldimensionalität von Produktion 
und Rezeption zu reflektieren. Sie haben grundlegende Kenntnisse über die Geschichte des Fachs und seine 
interdisziplinären Vernetzungen. Sie sind in der Lage, Quellen und Forschungsliteratur sowie ihre eigene 
wissenschaftliche Arbeit kritisch zu reflektieren und eigene Fragestellungen zu entwickeln. Sie können komplexe 
fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Es werden jeweils schwerpunktmäßig entweder der Kunsttheorie oder der kunsthistorischen Methodik 
behandelt, wobei sich je nach Thema auch Überschneidungen der beiden Bereiche ergeben können. Es werden 
Quellenschriften sowie Geschichte und Gegenwart der Kunsttheorie bearbeitet. Untersuchungsgegenstände 
sind also theoretische Beurteilungen künstlerischer Objekte in ihrer Zeit und ihrem spezifischen Kontext, die 
Historisierung dieser Schriften, der Wandel und die Semantisierung bestimmter kunsttheoretischer Begriffe und 
Modelle sowie die Ausbildung künstlerischer Gattungen in Praxis und Theorie. In den Themenfeldern Methodologie 
und Methodik (z.B. Stilkritik, Ikonologie, Rezeptionsästhetik, ethnologische Feldstudien oder auch die Reflexion von 
Kategorien wie Transkulturalität oder Gender) reflektieren die Studierenden verschiedene methodische Ansätze. 
Sie üben deren Anwendung, setzen sich mit Geschichte, Funktion und Rezeption methodischer Modelle und deren 
diskursiven Verortungen auseinander und diskutieren kunsthistorische Begriffe und Kategorien. Schließlich werden 
Praktiken und Erfahrungen des wissenschaftlichen Arbeitens besprochen und geübt. Das Modul vermittelt Gender- 
und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 2 Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche mit mündlicher 
und/oder schriftlicher 
Präsentation, einzeln oder in 
kleinen Gruppen

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Seminar 2

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls zwei Semester
Häufigkeit des Angebots einmal im Jahr

Verwendbarkeit
Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika
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2b. Module der Aufbauphase - Schwerpunkt Afrika

Modul: Aufbau Afrika - Epochen und Gattungen
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse der Kunstproduktion und visuellen Kultur Afrikas einer oder mehrerer 
Epochen, die sie in größere kunsthistorische Entwicklungen und Zusammenhänge einordnen und anhand 
übergeordneter Fragestellungen analysieren können. Sie verfügen über Kenntnisse in einer Gattung und 
können gattungs- und medienspezifische Aspekte der Kunstproduktion reflektieren. Dabei beherrschen sie das 
Fachvokabular und wenden es an. Sie kennen die Instrumentarien kunsthistorischen und kunstethnologischen 
Arbeitens und sind in der Lage, diese objektbezogen anzuwenden. Sie haben Übung im Umgang mit Quellen und 
Sekundärliteratur, beherrschen die Technik des kunsthistorischen Referats und der wissenschaftlichen Hausarbeit. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul stellt Werke der Kunst und visuellen Kultur Afrikas anhand von zeitlichen Entwicklungen und/oder anhand 
von Gattungen (Plastik, Malerei, Textilkunst, Druckgraphik, Installation, Performance, Fotografie und Medienkunst, 
Architektur, Kino, Werbung, Textilien, Design) vor. Es werden ein Überblick über eine oder mehrere Epochen und/
oder Gattungen geboten und spezifische Epochen und/oder Gattungen exemplarisch und anhand individueller 
Arbeitsaufgaben behandelt. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche 
Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S 
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Seminar 2
Diskussionsbeteiligung, 
Recherchein mündlicher und 
schriftlicher Form

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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Aufbaumodul: Afrika - Regionale und thematische Vertiefung
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse von den Objekten künstlerischer Produktion und ihren historischen 
Kontexten. Sie kennen die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Werke, können diese historisch-kritisch 
einordnen und analysieren. Sie besitzen vertiefte Kenntnisseund die Studierenden sind in der Lage, beschreibende 
Analysen und Interpretationsansätze zu erarbeiten. Sie haben Übung im Umgang mit Quellen und Sekundärliteratur, 
beherrschen die Technik des kunsthistorischen Referats und der wissenschaftlichen Hausarbeit und sammeln erste 
Erfahrungen bei der Entwicklung und Umsetzung eigener Projekte. Sie können komplexe fachbezogene Probleme 
und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul stellt Werke der Kunst Afrikas anhand von übergreifenden Themenstellungen (z. B. Gattungsproblemen, 
Funktionen, Stilfragen etc.), spezifischen Kunstlandschaften, Künstlern und Künstlerinnen vor. Es werden 
Problemstellungen und Entwicklungen der Kunst Afrikas sowie kunsthistorische Positionen kritisch erarbeitet und 
diskutiert. Dabei findet entweder eine regionale oder eine thematische Vertiefung statt, eventuell auch beides. Von 
den Studierenden können eigene Projekte (z.B. Fotoessays, Ausstellungsanalysen, Künstlerinterviews) entwickelt 
und im Rahmen selbständiger Recherchen in Museen, Archiven und Sammlungen durchgeführt werden. Die Lehre 
kann fallweise auch vor Originalen stattfinden. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie 
überfachliche Qualifikationen nach.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 2
Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Seminar 2
Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form

Modulprüfung Schriftliche Ausarbeitung (etwa 3.000 Wörter) oder Projektpräsentation 
(etwa 3.000 Wörter)

Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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2c. Module der Aufbauphase mit Schwerpunkt Europa und Amerika

Modul: Aufbau Europa und Amerika - Mittelalter
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnisse mittelalterlicher Kunst. Sie haben ihre in der Einführungsphase 
vermittelten Kenntnisse der beschreibenden Analysen und Interpretationsansätze vertieft und können diese 
anwenden. Sie sind in der Lage, historische Entwicklungen der Kunst des Mittelalters zu erklären und zu 
problematisieren. Sie kennen die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Werke des Mittelalters und 
können diese historisch und kritisch einordnen sowie analysieren. Sie sind in der Lage, kunsthistorische Quellen 
sowie Sekundärliteratur auszuwerten. Sie beherrschen die Techniken des kunsthistorischen Referats und der 
wissenschaftlichen Hausarbeit. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten 
argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt den kunsthistorischen Umgang mit künstlerischen Objekten vom Ausgang der Antike bis zum 
Spätmittelalter, historische Entwicklungen sowie Produktions- und Rezeptionsbedingungen. Es werden Objekte 
der Kunst des Mittelalters anhand von übergreifenden Themenstellungen (z. B. Gattungsprobleme, Funktionen, 
Stilfragen), spezifischen Kunstlandschaften oder Künstlern und Künstlerinnen behandelt. Problemstellungen und 
Entwicklungen der Kunst des Mittelalters sowie kunsthistorische Positionen werden kritisch erarbeitet und diskutiert. 
Die Vermittlung kann fallweise auch vor Originalen stattfinden. Es wird ein Überblick zu einem spezifischen Thema 
der mittelalterlichen Kunstgeschichte geboten. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie 
überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S 
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Seminar 2 
Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form 

Modulprüfung Hausarbeit (3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-
Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa und 
Amerika
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Modul: Aufbau Europa und Amerika - Neuzeit 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnisse neuzeitlicher Kunst. Sie haben ihre in der Einführungsphase 
vermittelten Kenntnisse der beschreibenden Analysen und Interpretationsansätze vertieft und können diese 
anwenden. Sie sind in der Lage, historische Entwicklungen der Kunst der Neuzeit zu erklären und zu problematisieren. 
Sie kennen die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Werke der Neuzeit und können diese historisch 
und kritisch einordnen sowie analysieren. Sie sind in der Lage, kunsthistorische Quellen sowie Sekundärliteratur 
auszuwerten. Sie beherrschen die Techniken des kunsthistorischen Referats und der wissenschaftlichen Hausarbeit. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt den kunsthistorischen Umgang mit künstlerischen Objekten vom Ausgang des Mittelalters bis 
zum Beginn der Moderne, historische Entwicklungen sowie Produktions- und Rezeptionsbedingungen. Es werden 
Objekte der Kunst der Neuzeit anhand von übergreifenden Themenstellungen (z. B. Gattungsprobleme, Funktionen, 
Stilfragen), spezifischen Kunstlandschaften oder Künstlern und Künstlerinnen behandelt. Problemstellungen 
und Entwicklungen der neuzeitlichen Kunst sowie kunsthistorische Positionen werden kritisch erarbeitet und 
diskutiert. Die Vermittlung kann fallweise auch vor Originalen stattfinden. Die Lehrveranstaltungen bieten einen 
Überblick zu einem spezifischen Thema der mittelalterlichen Kunstgeschichte. Das Modul vermittelt Gender- und 
Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Seminar 2
Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in  mündlicher und 
schriftlicher Form

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit 

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa und Amerika
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Modul: Aufbau Europa und Amerika - Moderne und Gegenwart 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnisse der Kunst der Moderne und der Gegenwart. Sie haben ihre in der 
Einführungsphase vermittelten Kenntnisse der beschreibenden Analysen und Interpretationsansätze vertieft und 
können diese anwenden. Sie sind in der Lage, historische Entwicklungen der Kunst seit der Moderne zu erklären 
und zu problematisieren. Sie kennen die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Werke seit der Moderne 
und können diese historisch und kritisch einordnen sowie analysieren. Sie sind in der Lage, kunsthistorische 
Quellen sowie Sekundärliteratur auszuwerten. Sie beherrschen die Techniken des kunsthistorischen Referats 
und der wissenschaftlichen Hausarbeit. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber 
Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt den kunsthistorischen Umgang mit künstlerischen Objekten seit der Moderne, historische 
Entwicklungen sowie Produktions- und Rezeptionsbedingungen. Im Seminar werden Werke der Kunst der 
Moderne und der Gegenwart anhand von übergreifenden Themenstellungen (z. B. Gattungsprobleme, Funktionen, 
Stilfragen), spezifischen Kunstlandschaften oder Künstlern und Künstlerinnen behandelt. Problemstellungen 
und Entwicklungen der Kunst seit der Moderne sowie kunsthistorische Positionen werden kritisch erarbeitet und 
diskutiert. Die Lehre kann fallweise auch vor den Originalen stattfinden. Es wird ein Überblick zu einem spezifischen 
Thema der Kunst der Moderne und Gegenwart geboten. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen 
sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesund 2
Diskussionsbeteiligung,  
vor- und nachbereitende 
Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S 
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Seminar 2
Diskussionsbeteiligung, 
Recherche in mündlicher und 
schriftlicher Form

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester

Verwendbarkeit 

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-
Modulangebot Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa und 
Amerika
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2d. Module der Aufbauphase im Schwerpunkt Ostasien

Modul: Aufbau Ostasien - Neolithikum bis Neuzeit
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse zur Kunstproduktion, Architektur und visuellen Kultur einer oder 
mehrerer Epochen vom Neolithikum bis zur Neuzeit. Sie können die in der Einführungsphase erlernten Methoden 
anhand einer spezifischen Fragestellung anwenden. Sie sind in der Lage, historische Entwicklungen der Kunst 
und der materiellen Kultur einer oder mehrerer Epochen vom Neolithikum bis zur Neuzeit zu erklären und zu 
problematisieren. Sie kennen die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Kunst dieser Epoche/n und 
können diese historisch und kritisch einordnen sowie analysieren. Sie sind in der Lage, kunsthistorische Quellen 
sowie Sekundärliteratur auszuwerten. Sie beherrschen die Techniken des kunsthistorischen Referats und der 
wissenschaftlichen Hausarbeit. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten 
argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt überblicksartig historische künstlerische Produktionen ebenso wie Aspekte der materiellen 
Kultur Ostasiens einer oder mehrerer Epochen vom Neolithikum bis zur Neuzeit. Die regionalen und transkulturellen 
Bedingungen und Verflechtungen werden ebenfalls berücksichtigt. Als Überblicksdarstellung werden ausgewählte 
Epochen und Themen geboten und die künstlerische Produktion und die materielle Kultur einer oder mehrerer 
Epochen anhand von übergreifenden Themenstellungen (z.B. Gattungsprobleme, Funktionen, Stilfragen), 
spezifischen Kunstlandschaften oder bestimmten Künstlern und Künstlerinnen erarbeitet. Problemstellungen 
und Entwicklungen der künstlerischen Praktiken sowie kunsthistorische Positionen werden kritisch analysiert und 
diskutiert. Die Vermittlung kann fallweise auch vor den Originalen stattfinden. Das Modul vermittelt Gender- und 
Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
90

90

Seminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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Modul: Aufbau Ostasien - Neuzeit bis Gegenwart
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse zur Kunstproduktion, Architektur und visuellen Kultur einer oder 
mehrerer Epochen von der Neuzeit bis zur Gegenwart. Sie können die in der Einführungsphase erlernten 
Methoden anhand einer spezifischen Fragestellung anwenden. Sie sind in der Lage, historische Entwicklungen 
der Kunst und der materiellen Kultur einer oder mehrerer Epochen von der Neuzeit bis zur Gegenwart zu erklären 
und zu problematisieren. Sie kennen die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Kunst dieser Epoche/n 
und können diese historisch und kritisch einordnen sowie analysieren. Sie sind in der Lage, kunsthistorische 
Quellen sowie Sekundärliteratur auszuwerten. Sie beherrschen die Techniken des kunsthistorischen Referats 
und der wissenschaftlichen Hausarbeit. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber 
Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt überblicksartig historische künstlerische Produktionen ebenso wie Aspekte der materiellen 
Kultur Ostasiens einer oder mehrerer Epochen von der Neuzeit bis zur Gegenwart. Die regionalen und 
transkulturellen Bedingungen und Verflechtungen werden ebenfalls berücksichtigt. Als Überblicksdarstellung 
werden ausgewählte Epochen und Themen geboten und die künstlerische Produktion und die materielle Kultur 
einer oder mehrerer Epochen anhand von übergreifenden Themenstellungen (z.B. Gattungsprobleme, Funktionen, 
Stilfragen), spezifischen Kunstlandschaften oder Künstlern und Künstlerinnen erarbeitet. Problemstellungen und 
Entwicklungen der künstlerischen Praktiken sowie kunsthistorische Positionen werden kritisch erarbeitet und 
diskutiert. Die Vermittlung kann fallweise auch vor den Originalen stattfinden. Das Modul vermittelt Gender- und 
Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 
und nachbereitende Lektüre

Präsenzzeit V
Vor- und Nachbereitung V

Präsenzzeit S
Vor- und Nachbereitung S

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
90

90

Seminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 3.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester

Verwendbarkeit

Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Afrika, 
Europa und Amerika, Ostasien; 60-LP-Modulangebot Kunstgeschichte 
mit den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika; 30-LP-Modulangebot 
Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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3. Module der Vertiefungsphase

3a. Module der Vertiefungsphase im Schwerpunkt Afrika

Modul: Vertiefung Afrika
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Themenfeld der Kunstgeschichte Afrikas. Sie können 
kunsthistorische Analysemethoden selbständig anwenden, kunstwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln 
und unter Hinzuziehung der relevanten Fachliteratur bearbeiten. Sie beherrschen die pointierte Präsentation von 
kunsthistorischen Thesen im Vortrag, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und 
die Entwicklung eigener Interpretationsansätze in schriftlicher Form in Hinblick auf die Erstellung der Bachelorarbeit. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt vertiefend kunstwissenschaftliche Fragestellungen in historischer, theoretischer 
und methodologischer Perspektive. Es wird je ein spezifisches Gebiet der Kunstgeschichte Afrikas (z. B. 
Gattungsprobleme, Funktionen, Methoden, Stilfragen) behandeln. Sie fördern die Intensivierung der eigenständigen 
wissenschaftlichen Arbeit und bieten den Studierenden die Möglichkeit der individuellen fachlichen Spezialisierung 
in Hinblick auf die Bachelorarbeit. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche 
Qualifikatione.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120
Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 4.000-4.500 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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Modul: Vertiefung Afrika mit Mentorenqualifikation
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Themenfeld der Kunstgeschichte Afrikas. Sie können 
kunsthistorische Analysemethoden selbständig anwenden, kunstwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln 
und unter Hinzuziehung der relevanten Fachliteratur bearbeiten. Sie beherrschen die pointierte Präsentation von 
kunsthistorischen Thesen im Vortrag, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und 
die Entwicklung eigener Interpretationsansätze in schriftlicher Form in Hinblick auf die Erstellung der Bachelorarbeit. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt vertiefend kunstwissenschaftliche Fragestellungen in historischer, theoretischer und 
methodologischer Perspektive. Es werden je ein spezifisches Gebiet der Kunstgeschichte Afrikas (z. B. 
Gattungsprobleme, Funktionen, Methoden, Stilfragen) behandelt. Die eigenständige wissenschaftlichen Arbeit 
wird vertieft und den Studierenden die Möglichkeit der individuellen fachlichen Spezialisierung in Hinblick auf die 
Bachelorarbeit geboten. Es wird die Objekt- und Denkmälerkenntnis in Sammlungen/Museen in Berlin/Brandenburg 
vertieft, die die Studierenden bei der Fokussierung auf einen Gegenstand unterstützen kann und sie zugleich auf eine 
Tätigkeit als Mentoren vorbereitet. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche 
Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Vertiefungsseminar 
(Mentoren
qualifikation)

2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 4.000-4.500 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Afrika
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3b. Module der Vertiefungsphase im Schwerpunkt Europa und Amerika

Modul: Vertiefung Europa und Amerika 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Themenfeld der Kunstgeschichte. Sie können 
kunsthistorische Analysemethoden selbständig anwenden, kunstwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln 
und unter Hinzuziehung der relevanten Fachliteratur bearbeiten. Sie beherrschen die pointierte Präsentation von 
kunsthistorischen Thesen im Vortrag, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und 
die Entwicklung eigener Interpretationsansätze in schriftlicher Form in Hinblick auf die Erstellung der Bachelorarbeit. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln. 
Inhalte: 
Das Modul behandelt vertiefend kunstwissenschaftliche Fragestellungen in historischer, theoretischer und 
methodologischer Perspektive. Es wird je ein spezifisches Gebiet der Kunstgeschichte (z. B. Gattungsprobleme, 
Funktionen, Methoden, Stilfragen) behandelt. Die Intensivierung der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit 
wird gefördert und den Studierenden die Möglichkeit der individuellen fachlichen Spezialisierung in Hinblick 
auf die Bachelorarbeit geboten. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche 
Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120
Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 4.000-4.500 Wörter)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand/Stunden insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa 
und Amerika
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Modul: Vertiefung Europa und Amerika mit Mentorenqualifikation
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Themenfeld der Kunstgeschichte. Sie können 
kunsthistorische Analysemethoden selbständig anwenden, kunstwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln 
und unter Hinzuziehung der relevanten Fachliteratur bearbeiten. Sie beherrschen die pointierte Präsentation von 
kunsthistorischen Thesen im Vortrag, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und 
die Entwicklung eigener Interpretationsansätze in schriftlicher Form in Hinblick auf die Erstellung der Bachelorarbeit. 
Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt vertiefend kunstwissenschaftliche Fragestellungen in historischer, theoretischer und 
methodologischer Perspektive. Es wird je ein spezifisches Gebiet der Kunstgeschichte (z. B. Gattungsprobleme, 
Funktionen, Methoden, Stilfragen) behandelt. Die Intensivierung der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit 
wird gefördert und den Studierenden die Möglichkeit der individuellen fachlichen Spezialisierung in Hinblick 
auf die Bachelorarbeit geboten. Es wird die Objekt- und Denkmälerkenntnis in Sammlungen/Museen in Berlin/
Brandenburg vertieft, die die Studierenden bei der Fokussierung auf einen Gegenstand unterstützen kann und sie 
zugleich auf eine Tätigkeit als Mentoren vorbereitet. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie 
überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Vertiefungsseminar
(Mentoren
qualifikation)

2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 4.000-4.500 Wörter)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Europa 
und Amerika
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3c. Module der Vertiefungsphase im Schwerpunkt Ostasien

Modul: Vertiefung Ostasien
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit:
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte 
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Themenfeld der Kunstgeschichte. Sie können 
kunsthistorische Analysemethoden selbständig anwenden, kunstwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln und 
unter Hinzuziehung der relevanten Fachliteratur bearbeiten. Sie beherrschen die Präsentation von kunsthistorischen 
Thesen im Vortrag, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und die Entwicklung 
eigener Interpretationsansätze in schriftlicher Form in Hinblick auf die Erstellung der Bachelorarbeit. Sie können 
komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen 
weiterentwickeln.
Inhalte:
 Das Modul behandelt vertiefend kunstwissenschaftliche Fragestellungen in historischer, theoretischer und 
methodologischer Perspektive. Überblicksdarstellungen eschließen ausgewählte Epochen und Themen. Es wird ein 
spezifisches Gebiet der ostasiatischen Kunstgeschichte (z.B. Gattungsprobleme, Funktionen, Methoden) behandelt 
und so den Studierenden die selbstständige Bearbeitung eines Themas in Vorbereitung auf die Bachelorarbeit 
ermöglicht. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungs
vorlesung 2 Diskussionsbeteiligung, vor- 

und nachbereitende Lektüre
Präsenzzeit VV
Vor- und Nachbereitung VV

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 4.000-4.500 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester

Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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Modul: Vertiefung Ostasien mit Mentorenqualifikation
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Kunstgeschichte
Modulverantwortung: die*der Bachelorbeauftragte
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Themenfeld der Kunstgeschichte. Sie können 
kunsthistorische Analysemethoden selbständig anwenden, kunstwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln und 
unter Hinzuziehung der relevanten Fachliteratur bearbeiten. Sie beherrschen die Präsentation von kunsthistorischen 
Thesen im Vortrag, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und die Entwicklung 
eigener Interpretationsansätze in schriftlicher Form in Hinblick auf die Erstellung der Bachelorarbeit. Sie können 
komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen 
weiterentwickeln.
Inhalte: 
Das Modul behandelt vertiefend kunstwissenschaftliche Fragestellungen in historischer, theoretischer und 
methodologischer Perspektive. Es werden je ein spezifisches Gebiet der Kunstgeschichte (z. B. Gattungsprobleme, 
Funktionen, Methoden, Stilfragen) behandelt. Die Intensivierung der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit 
wird gefördert und den Studierenden die Möglichkeit der individuellen fachlichen Spezialisierung in Hinblick 
auf die Bachelorarbeit geboten. Es wird die Objekt- und Denkmälerkenntnis in Sammlungen/Museen in Berlin/
Brandenburg vertieft, die die Studierenden bei der Fokussierung auf einen Gegenstand unterstützen kann und sie 
zugleich auf eine Tätigkeit als Mentoren vorbereitet. Das Modul vermittelt Gender- und Diversitykompetenzen sowie 
überfachliche Qualifikationen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungsseminar 2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
60

30
60

120

Vertiefungsseminar
(Mentoren
qualifikation)

2

Diskussionsbeteiligung, 
vorbereitende Lektüre, 
Recherche in schriftlicher und 
mündlicher Form, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 4.000-4.500 Wörter)
Modulsprache Deutsch oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Ostasien
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  Gesch ich ts -  und  Ku l tu rw issenscha f ten

Zeugnis

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang 

Kunstgeschichte 
[Schwerpunkt]

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 31. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024) mit der Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 180 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note
Kernfach Kunstgeschichte [Schwerpunkt], davon
•	 10 LP für die Bachelorarbeit 90 (80) n,n

n,n
[60-LP-Modulangebot [XX] oder 
zwei 30-LP-Modulangebote [XX]] XX (…) n,n

Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) 30 (0) bestanden
 
Die Bachelorarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]					     (Siegel)

Die Dekanin*Der Dekan						     Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5  sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang  

der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  Gesch ich ts -  und  Ku l tu rw issenscha f ten 

 
U r k u n d e

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang

Kunstgeschichte 
[Schwerpunkt]

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 31. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024)

wird der Hochschulgrad

Bachelor of Arts (B. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						     Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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Studien- und Prüfungsordnung für den Master-
studiengang Japanologie des Fachbereichs Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien 

Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung 
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 24/1998) hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und 
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin am  
17. Januar 2024 die folgende Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Japanologie des 
Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften 
der Freien Universität Berlin erlassen:4

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Qualifikationsziele

§ 3 Studieninhalte

§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung

§ 5 Prüfungsausschuss

§ 6 Regelstudienzeit

§ 7 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

§ 8 Lehr- und Lernformen

§ 9 Masterarbeit

§ 10 Wiederholung von Prüfungsleistungen

§ 11 Auslandsstudium

§ 12 Studienabschluss

§ 13 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Anlagen

Anlage 1: Modulbeschreibungen

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

4 Diese Ordnung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
12. Februar 2024 bestätigt worden.

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des 
Masterstudiengangs Japanologie des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Uni-
versität Berlin (Masterstudiengang) und in Ergänzung 
zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der Freien 
Universität Berlin (RSPO) Anforderungen und Verfahren 
für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen 
(Leistungen) im Masterstudiengang.

§ 2 
Qualifikationsziele 

(1)	 Die Absolvent*innen des Masterstudiengangs 
haben ein umfassendes und detailliertes Wissen auf 
dem neuesten Erkenntnisstand über Japan im Kontext 
Ostasiens in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesell-
schaft sowie Geschichte, Kultur und Literatur. Sie be-
sitzen je nach gewähltem Profilbereich die theoreti-
schen und methodischen Fertigkeiten auf dem Gebiet 
der geschichts- und kulturwissenschaftlichen oder der 
sozialwissenschaftlichen Japanologie zur Lösung von 
wissenschaftlichen Fragestellungen und Problemen. Sie 
verfügen über eine Sprachkompetenz im Japanischen, 
die es ihnen ermöglicht, anspruchsvolle Texte zu abs-
trakten Themen zu lesen und zu verstehen, eigenstän-
dig Texte in japanischer Sprache zu verfassen und sich 
problemlos an Gesprächen über komplexe Sachverhalte 
auf Japanisch zu beteiligen sowie deren Inhalte ins Deut-
sche zu übermitteln. Absolvent*innen des Profilbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften sind befähigt, die 
Phänomene und Prozesse im Bereich der japanischen 
Geschichte und Kultur einer Analyse, Interpretation und 
kontextuellen Einordnung zu unterziehen und in den 
theoretischen Gesamtzusammenhang ihrer Disziplin 
einzuordnen. Absolvent*innen des Profilbereichs Sozial-
wissenschaften sind befähigt, Institutionen, Akteure und 
Prozesse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Japans 
zu analysieren, zu interpretieren und in ihre jeweiligen 
Kontexte einzuordnen sowie vergleichend zu reflektie-
ren. Sie sind mit den Methoden und Arbeitstechniken 
ihres Profilbereiches sowie den ethischen Grundsätzen 
wissenschaftlicher Praxis vertraut und können diese in 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit umsetzen.

(2)	 Die Absolvent*innen sind dazu in der Lage, Sit-
zungen zu gestalten, Präsentationen zu erstellen und 
Diskussionen zu moderieren und zu leiten. Sie sind in 
der Lage, selbstständig inhaltlich und themenorientiert 
zu arbeiten sowie Ergebnisse adäquat zu präsentieren. 
Darüber hinaus besitzen sie wichtige soziale Kompeten-
zen, welche einen wesentlichen Beitrag zur Berufsbe-
fähigung der Absolventinnen und Absolventen leisten. 
Insbesondere können sie aufgrund ihrer erworbenen 
japan- und ostasienwissenschaftlichen Kompetenz er-
folgreich in interkulturellen Kontexten in Ostasien kom-
munizieren und agieren (interkulturelle Kompetenz) und 
besitzen die Fähigkeit zur Analyse von Geschlechterver-
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hältnissen in verschiedenen historischen und kulturellen 
oder sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontex-
ten (Gender- und Diversitykompetenz). 

(3)	 Der Masterstudiengang vermittelt Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die auf eine weitere Qualifikation in-
nerhalb einer wissenschaftlichen Laufbahn (Promo-
tion) vorbereitet. Ebenso befähigt er die Absolvent*in-
nen, verantwortliche Funktionen in wissenschaftlich 
anspruchsvollen Berufsfeldern inner- und außerhalb 
der Hochschule zu übernehmen. Mögliche Tätigkeits-
felder sind im Bereich der Internationale Beziehungen 
(Auswärtiger Dienst, internationale Organisationen, 
Nicht-Regierungs-Organisationen), in der Bildung (z. B. 
Universitäten, wissenschaftliche Institutionen, Erwach-
senenbildung), im Bereich Kommunikation (wie Presse 
und Medien, Verlage, Öffentlichkeitsarbeit, Archive und 
Bibliotheken), in Unternehmen (z. B. internationale Han-
delsbeziehungen, Firmenrepräsentanz in Japan, Perso-
nal- und Management-Training) oder in der Kultur (wie 
Museen, Kulturaustausch, Tourismus, Stiftungen, Ver-
bände etc.) zu finden. Auch Tätigkeit als Berater*in oder 
Übersetzer*in sind möglich. 

§ 3 
Studieninhalte 

(1)	 Gegenstand des Masterstudiengangs ist die 
vertiefte Auseinandersetzung mit dem modernen Japan 
unter Berücksichtigung seiner historischen Entwicklung. 
Ein Profil wird entweder auf die geschichts- und kultur-
wissenschaftliche oder die sozialwissenschaftliche Be-
fassung mit dem Studiengegenstand Japan angeboten. 
Besonderes Gewicht liegt im Masterstudiengang auf der 
Vermittlung der Methoden geschichts- und kulturwis-
senschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Japanfor-
schung. Die Studierenden erlangen vertiefte Kenntnisse 
zentraler Diskurse in der japanbezogenen Forschung in 
ihrem Profilbereich und setzen sich intensiv und unter 
Einbeziehung der japanischen Forschungsdiskussion 
mit ausgewählten Sachverhalten auseinander. Ferner 
werden Kenntnisse aktueller wissenschaftlicher Diskur-
se in den für ihren Profilbereich relevanten Disziplinen, 
etwa der Politik-, Geistes- und Kulturgeschichte oder 
der Literaturwissenschaft bzw. der Politikwissenschaft, 
Soziologie oder der Politischen Ökonomie vermittelt 
und in Bezug auf Japan erschlossen. In den Modulen 
des Masterstudiengangs Japanologie werden Kenntnis-
se zu ausgewählten Phänomenen, Entwicklungen und 
Prozessen in Japan in einem breiteren, auch regionalen 
Kontext vermittelt und diskutiert. Im Profilbereich Ge-
schichts- und kulturwissenschaftliche Japanologie liegt 
der Focus auf der Geistes- und Kulturgeschichte des 
modernen Japan im Kontext Ostasiens einschließlich 
kultureller, literarischer und ästhetischer Entwicklungen 
der Gegenwart. Im Profilbereich Sozialwissenschaft-
liche Japanologie liegt der Focus auf dem politischen 
System, der Volkswirtschaft und der politischen und 
Wirtschaftsgeschichte des modernen Japan. Darüber 

hinaus kommt der vertiefenden Sprachausbildung gro-
ße Bedeutung zu. Sie beinhaltet die komplexe Entwick-
lung aller Sprachfertigkeiten in Bezug auf verschiedene 
Fachthemen und unter Einbeziehung anspruchsvoller 
Fachtexte und akademischer Diskurse, einschließlich 
der Sprachmittlung.

(2)	 Im Masterstudiengangs üben die Studierenden 
die Präsentation wissenschaftlicher Inhalte, die Modera-
tion von Gruppendiskussionen zu ausgewählten Texten 
und Quellen sowie das gemeinsame Herausarbeiten 
von Erkenntnissen und Zielen. Es werden japanbezoge-
ne Phänomene im regionalen Kontext Ostasiens thema-
tisiert. Ebenso werden auf der Basis zentraler theoreti-
scher Diskurse in den für die Profilbereiche relevanten 
Disziplinen auch vergleichende Kenntnisse vermittelt, 
die die Einordnung Japans in größere, auch transna-
tionale oder transregionale Kontexte ermöglichen. Die 
Studierenden werden darüber hinaus für Differenzen 
und Differenzkonstruktionen in Bezug auf Geschlecht, 
Klasse, Alter, Sexualität, Aussehen oder nationalen, eth-
nischen und kulturellen Status sensibilisiert und können 
dieses Wissen auf japanbezogene Forschungsgegen-
stände und Theorien anwenden. 

§ 4  
Studienberatung und Studienfachberatung

(1)	 Die allgemeine Studienberatung wird von der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische 
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2)	 Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrer*innen, die Lehrveranstaltungen im Master-
studiengang anbieten, zu den regelmäßigen Sprech-
stunden durchgeführt. Zusätzlich steht mindestens ein*e 
studentische Beschäftigte*r beratend zur Verfügung. 

(3)	 Es wird insbesondere Studierenden, die die 
Studienziele des bisherigen Studiums zu weniger als 
einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte er-
reicht haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte der Re-
gelstudienzeit die Teilnahme an Studienfachberatungen 
zur Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienver-
laufs angeboten.

§ 5  
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die 
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kul-
turwissenschaften der Freien Universität Berlin für den 
Masterstudiengang eingesetzte Prüfungsausschuss.

§ 6 
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.
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§ 7 
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1)	 Im Rahmen des Masterstudiengangs sind Leis-
tungen im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunk-
ten (LP), davon Module im Umfang von 95 LP und die 
Masterarbeit mit begleitendem Kolloquium im Umfang 
von 25 LP zu absolvieren. Es werden der Profilbereich 
„Geschichts- und Kulturwissenschaften“ und der Profil-
bereich „Sozialwissenschaften“ angeboten.

(2)	 Das Studium der Module gliedert sich in folgen-
de Bereiche: 

1.	 Bereich Spracherwerb im Umfang von 35 LP,

2.	 Bereich Methoden und Theorien im Umfang von 
10 LP,

3.	 Profilbereich im Umfang von 40 LP und

4.	 Interdisziplinärer und transregionaler Bereich im 
Umfang von 10 LP. 

(3)	 Studierende beider Profilbereiche absolvieren 
die folgenden Module im Bereich Spracherwerb im Um-
fang von insgesamt 35 LP:

	– Modul: Japanisch Mastermodul 1 (10 LP),

	– Modul: Japanisch Mastermodul 2 (10 LP),

	– Modul: Japanisch Mastermodul 3 (10 LP) und

	– Modul: Japanisch Mastermodul 4 (5 LP).

Studierende, die bereits über Kenntnisse des Japani-
schen verfügen, die dem bei Abschluss von Japanisch 
Mastermodul 1 erreichten Niveau entsprechen, absol-
vieren ein weiteres Vertiefungsmodul im Profilbereich. 
Studierende, die bereits über Kenntnisse des Japani-
schen verfügen, die dem bei Abschluss von Japanisch 
Mastermodul 2 erreichten Niveau entsprechen, absol-
vieren ein weiteres Vertiefungsmodul im Profilbereich 
und ein Modul oder Module im Umfang von insgesamt 
10 LP im Interdisziplinären und transregionalen Bereich. 
Die Feststellung entsprechender Japanischkenntnisse 
im Falle einer solchen Wahl erfolgt durch den Prüfungs-
ausschuss auf Empfehlung der Zentraleinrichtung Spra-
chenzentrum im Bereich Japanisch. 

(4)	 Studierende beider Profilbereiche absolvieren 
die folgenden Module im Bereich Methoden und Theo-
rien: 

	– Modul: Theorien und Diskurse der geschichts- 
und kulturwissenschaftlichen Japanologie (5 LP) 
und

	– Modul: Theorien und Diskurse der sozialwissen-
schaftlichen Japanologie (5 LP).

(5)	 Studierende im Profilbereich „Geschichts- und 
Kulturwissenschaften“ absolvieren Module im Umfang 
von insgesamt 40 LP wie folgt: 

1.	 Pflichtmodule: Es sind die folgenden Module zu ab-
solvieren:

	– Modul: Methoden und Arbeitstechniken der ge-
schichts- und kulturwissenschaftlichen Japano-
logie (10 LP),

	– Vertiefungsmodul: Geschichts- und kulturwissen-
schaftliche Japanologie I (10 LP) und

	– Vertiefungsmodul: Geschichts- und kulturwissen-
schaftliche Japanologie II (10 LP).

2.	 Wahlpflichtmodule: Es ist ein Modul aus den beiden 
folgenden Modulen zu wählen und zu absolvieren:

	– Vertiefungsmodul: Geschichts- und kulturwissen-
schaftliche Japanologie III (10 LP) oder

	– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japa-
nologie I (10 LP).

(6)	 Studierende im Profilbereich „Sozialwissen-
schaften“ absolvieren Module im Umfang von insgesamt 
40 LP wie folgt: 

1.	 Pflichtmodule: Es sind die folgenden Module zu ab-
solvieren. 

	– Modul: Methoden und Arbeitstechniken der so-
zialwissenschaftlichen Japanologie (10 LP),

	– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japa-
nologie I (10 LP) und

	– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japa-
nologie II (10 LP).

2.	 Wahlpflichtmodule: Es ist ein Modul aus den beiden 
folgenden Modulen zu wählen und zu absolvieren:

	– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japa-
nologie III (10 LP) oder

	– Vertiefungsmodul: Geschichts- und kulturwissen-
schaftliche Japanologie I (10 LP).

(7)	 Im Interdisziplinären und transregionalen Be-
reich im Umfang von 10 LP können Module aus ande-
ren Masterstudiengängen des Fachbereichs und je nach 
Verfügbarkeit des Zugangs auch aus anderen Master-
studiengängen der Freien Universität Berlin und anderer 
Universitäten auf Antrag und mit Rücksprache in der Stu-
dienfachberatung gewählt und absolviert werden. Dabei 
sollen Studierende des Profilbereichs „Geschichts- und 
Kulturwissenschaften“ ein Modul oder Module im Umfang 
von insgesamt 10 LP mit geschichts- oder kulturwissen-
schaftlichen Inhalten wählen und absolvieren. Studieren-
de des Profilbereichs „Sozialwissenschaften“ sollen ein 
Modul oder Module im Umfang von insgesamt 10 LP mit 
sozialwissenschaftlichem Inhalt wählen und absolvieren. 
Für den Profilbereich „Geschichts- und Kulturwissen-
schaften“ werden insbesondere die Module des Master-
studiengangs Kunstgeschichte im globalen Kontext mit 
den Schwerpunkten Afrika, Europa und Amerika sowie 
Ostasien des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin empfohlen. 
Für den Profilbereich „Sozialwissenschaften“ werden 
insbesondere Module aus dem Masterstudiengang Ko-
reastudien des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
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senschaften der Freien Universität Berlin sowie aus dem 
Masterstudiengang Politikwissenschaft des Fachbe-
reichs Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Uni-
versität Berlin empfohlen. Der Fachbereich Geschichts- 
und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin 
trägt dafür Sorge, dass mindestens die benötigte Zahl 
von Plätzen in Modulen, die für den Masterstudiengang 
besonders geeignet sind, zur Verfügung steht und dass 
dieses Angebot den Studierenden unter Hinweis auf die 
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen rechtzeitig 
vor Beginn der Anmeldefrist bekannt gegeben wird.

(5)	 Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte 
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die 
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für 
die Module des Masterstudiengangs die Modulbeschrei-
bungen in der Anlage 1. 

(6)	 Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im 
Masterstudiengang unterrichtet der exemplarische Stu-
dienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8 
Lehr- und Lernformen

Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende Lehr- 
und Lernformen angeboten:

1.	 Vorlesungen (V) vermitteln Kenntnisse über ein 
spezielles Stoffgebiet, seine Forschungsproble-
matik und aktuelle Forschungsrelevanz. Die vor-
rangige Lehrform ist der Vortrag der jeweiligen 
Lehrkraft.

2.	 Seminare (S) und Vertiefungsseminare (VS) die-
nen der Auseinandersetzung mit exemplarischen 
Themenbereichen und der Einübung selbstän-
digen wissenschaftlichen Arbeitens, indem eine 
eingegrenzte Fragestellung durch Interpretation 
von Quellen und Fachliteratur forschungsorien-
tiert bearbeitet wird. Die vorrangigen Arbeitsfor-
men sind die Seminargespräche auf der Grund-
lage von Unterrichtsmitteln, von vorzubereitender 
Lektüre von japanischsprachigen Quellen und 
Fachliteratur sowie Referate.

3.	 Übungen (Ü) vermitteln in forschungsorientierter 
Weise Einblick in Arbeitstechniken, in Interpreta-
tionsansätze, die eine theoriegeleitete Beschäfti-
gung mit Phänomenen der modernen japanischen 
Geschichte, Kultur und Literatur bzw. mit Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft Japans fördern, in die 
zentralen Diskurse innerhalb des Faches Japano-
logie sowie in vergleichende Themenstellungen. 
Methodenübungen fokussieren hierbei insbeson-
dere auf die je nach Profilbereich spezifischen 
methodischen Zugänge.

4.	 Kolloquien (Ko) dienen der Präsentation und Dis-
kussion selbständig erarbeiteter Fachkenntnisse 
vornehmlich im Hinblick auf die Masterarbeit und 
deren Verteidigung sowie aktueller Probleme der 
internationalen Forschung.

5.	 Sprachpraktische Übungen (SprÜ) dienen der 
Vermittlung von handlungsbezogenen kommuni-
kativen Kompetenzen im modernen Japanisch. 
Sie erfordern eine aktive Teilnahme am Unter-
richtsgespräch und enthalten in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Eingangsniveau der Studierenden, den 
behandelten Textsorten und den Qualifikations-
zielen vielfältige Formen der eigenständigen und 
kooperativen Spracharbeit, die in kontinuierlicher 
Rückkopplung mit der Lehrkraft innerhalb und au-
ßerhalb der Präsenzzeit erbracht werden.

(2)	 Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können 
in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden. 
Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektronischen 
Internet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei 
werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die 
zentralen E-Learning-Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studierenden einzeln 
oder in einer Gruppe selbstständig und/oder betreut be-
arbeitet. Blended Learning kann in der Durchführungs-
phase (Austausch und Diskussion von Lernobjekten, 
Lösung von Aufgaben, Intensivierung der Kommunika-
tion zwischen den Lernenden und Lehrenden) bzw. in 
der Nachbereitungsphase (Lernerfolgskontrolle, Trans-
ferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9 
Masterarbeit

(1)	 Die Masterarbeit soll zeigen, dass die*der Stu-
dierende in der Lage ist, eine Fragestellung aus dem 
Gebiet der Japanologie auf fortgeschrittenem wissen-
schaftlichem Niveau selbstständig zu bearbeiten und 
die Ergebnisse angemessen schriftlich und mündlich 
darzustellen, wissenschaftlich einzuordnen und zu do-
kumentieren.

(2)	 Studierende werden auf Antrag zur Masterarbeit 
zugelassen, wenn sie bei Antragstellung nachweisen, 
dass sie

1.	 im Masterstudiengang zuletzt an der Freien Uni-
versität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

2.	 bereits Module im Umfang von insgesamt min-
destens 60 LP im Masterstudiengang absolviert 
haben.

(3)	 Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung 
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereit-
schaft zur Übernahme der Betreuung der Masterarbeit. 
Gegenstand der Betreuung ist auch die Anleitung zur 
Einhaltung der Regeln für gute wissenschaftliche Praxis 
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unter Berücksichtigung der Besonderheiten des eigenen 
Fachgebiets. Der zuständige Prüfungsausschuss ent-
scheidet über den Antrag. Wird eine Bescheinigung über 
die Übernahme der Betreuung der Masterarbeit gemäß 
Satz 1 nicht vorgelegt, so setzt der Prüfungsausschuss 
eine Betreuerin oder einen Betreuer ein.

(4)	 Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit 
dem*der Betreuer*in das Thema der Masterarbeit aus. 
Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeschlossen werden kann. Ausgabe und Fristein-
haltung sind aktenkundig zu machen. 

(5)	 Die Masterarbeit soll etwa 60 bis 70 Seiten 
(etwa 18.000 bis 21.000 Wörter) umfassen. Die Bearbei-
tungsfrist für die Masterarbeit beträgt 18 Wochen. Sie 
ist in deutscher Sprache anzufertigen. Auf Antrag und 
mit Zustimmung des*der Betreuer*in kann diese auch in 
englischer Sprache angefertigt werden. 

(6)	 Die Masterarbeit wird von einem wissenschaft-
lichen Kolloquium begleitet. Es werden die Thesen und 
Arbeitsfortschritte präsentiert und unter Anleitung durch 
den*die Betreuer*in reflektiert. Die Teilnahme am Kollo-
quium ist obligatorisch.

(7)	 Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum 
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsausschuss. 
Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten drei Wo-
chen zurückgegeben werden und gilt dann als nicht aus-
gegeben. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die*der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie*er die 
Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Die 
Masterarbeit ist in elektronischer Form im Portable-Do-
cument-Format (PDF) abzugeben. Die PDF-Datei muss 
den Text maschinenlesbar und nicht nur grafisch enthal-
ten und darf keine Rechtebeschränkung aufweisen.

(8)	 Die Masterarbeit ist innerhalb von sechs Wo-
chen von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prü-
fungsberechtigten mit einer schriftlichen Begründung 
zu bewerten. Dabei soll der*die Betreuer*in der Master-
arbeit eine*r der Prüfungsberechtigten sein. Mindestens 
eine der beiden Bewertungen soll von einer prüfungs-
berechtigten Lehrkraft sein, die am Fachbereich Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universi-
tät Berlin hauptberuflich tätig ist. 

(9)	 Die Masterarbeit ist bestanden, wenn die Note 
für die Masterarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 

(10)	Die Anerkennung einer Leistung auf die Master-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss 
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
erkennung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und 
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des 
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im 
Masterstudiengang zu erbringenden Masterarbeit, die 
das Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs in be-
sonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 10 
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1)	 Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Master-
arbeit zweimal, sonstige studienbegleitende Prüfungs-
leistungen dreimal wiederholt werden.

(2)	 Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete 
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 11  
Auslandsstudium

(1)	 Den Studierenden wird ein Auslandsstudienauf-
enthalt dringend empfohlen. Im Rahmen des Auslands-
studiums sollen Leistungen erbracht werden, die für den 
Masterstudiengang anrechenbar sind. 

(2)	 Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer 
Vereinbarung zwischen der*dem Studierenden, der*dem 
Vorsitzenden des für den Masterstudiengang zuständi-
gen Prüfungsausschusses sowie der zuständigen Stelle 
an der Zielhochschule über die Dauer des Auslands-
studiums, über die im Rahmen des Auslandsstudiums 
zu erbringenden Leistungen, die gleichwertig zu den 
Leistungen im Masterstudiengang sein müssen, sowie 
die den Leistungen zugeordneten Leistungspunkte vo-
rausgehen. Vereinbarungsgemäß erbrachte Leistungen 
werden anerkannt. 

(3)	 Die Japanologie am Ostasiatischen Seminar 
unterstützt die Studierenden bei der Planung und Vor-
bereitung eines Studienaufenthalts an einer Partner-
hochschule. 

(4)	 Es wird empfohlen, das Auslandsstudium wäh-
rend des zweiten oder dritten Fachsemesters des Stu-
diengangs zu absolvieren.

§ 12 
Studienabschluss

(1)	 Voraussetzung für den Studienabschluss ist, 
dass die gemäß §§ 7 und 9 geforderten Leistungen er-
bracht worden sind.

(2)	 Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, so-
weit die*der Studierende an einer Hochschule im glei-
chen Studiengang oder in einem Modul, welches mit 
einem der im Masterstudiengang zu absolvierenden und 
bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichtigen-
den Module identisch oder vergleichbar ist, Leistungen 
endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem schweben-
den Prüfungsverfahren befindet.

(3)	 Dem Antrag auf Feststellung des Studienab-
schlusses sind Nachweise über das Vorliegen der Vo-
raussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung 
beizufügen, dass für die Person des*der Antragsteller*in 
keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den Antrag 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 
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(4)	 Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der 
Hochschulgrad Master of Arts (M. A.) verliehen. Die Stu-
dierenden erhalten ein Zeugnis und eine Urkunde (Anla-
gen 3 und 4), sowie ein Diploma Supplement (englische 
und deutsche Version). Darüber hinaus wird eine Zeug-
nisergänzung mit Angaben zu den einzelnen Modulen 
und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt. Auf Antrag 
werden ergänzend englische Versionen von Zeugnis 
und Urkunde ausgehändigt.

§ 13 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1)	 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Studienordnung für den 
Masterstudiengang vom 4. Juli 2012 (FU-Mitteilungen 
Nr. 81/2012, S. 1578) und die Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang vom 4. Juli 2012 (FU-Mitteilungen 
Nr. 81/2012, S. 1599) außer Kraft.

(3)	 Diese Ordnung gilt für Studierende, die nach 
deren Inkrafttreten im Masterstudiengang an der Frei-
en Universität Berlin immatrikuliert werden. Studieren-
de, die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung für den 
Masterstudiengang an der Freien Universität Berlin im-
matrikuliert worden sind, studieren und erbringen die 
Leistungen auf der Grundlage der Studienordnung und 
der Prüfungsordnung gemäß Abs. 2, sofern sie nicht 
die Fortsetzung des Studiums und die Erbringung der 
Leistungen gemäß dieser Ordnung beim Prüfungsaus-
schuss beantragen. Anlässlich der auf den Antrag hin er-
folgenden Umschreibung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über den Umfang der Berücksichtigung von zum 
Zeitpunkt der Antragstellung bereits begonnenen oder 
abgeschlossenen Modulen oder über deren Anrechnung 
auf nach Maßgabe dieser Ordnung zu erbringende Leis-
tungen, wobei den Erfordernissen von Vertrauensschutz 
und Gleichbehandlungsgebot Rechnung getragen wird. 
Die Umschreibung ist nicht revidierbar.

(4)	 Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf 
der Grundlage der Studienordnung und der Prüfungs-
ordnung gemäß Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommer-
semesters 2026 gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:

Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit 
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes 
Modul des Masterstudiengangs
•	 die Bezeichnung des Moduls,

•	 die*den Verantwortliche*n des Moduls,

•	 die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen 
Modul, 

•	 Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,

•	 Lehr- und Lernformen des Moduls,

•	 den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-
reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,

•	 Formen der aktiven Teilnahme,

•	 die Prüfungsformen,

•	 die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,

•	 die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,

•	 die Regeldauer des Moduls,

•	 die Häufigkeit des Angebots,

•	 die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
•	 die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudi-

enzeit,

•	 den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer 
Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,

•	 die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-
tung,

•	 die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-
Studienphasen,

•	 die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-
tungen,

•	 die Prüfungszeit selbst.

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem 
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stel-
len Richtwerte dar und sollen den Studierenden Hilfe-
stellung für die zeitliche Organisation ihres modulbe-
zogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben zum 
Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als 
Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu 
erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die Pflicht 
zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie neben 
der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und 
der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungsleistungen 
eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine 
regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 75 % 
der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgese-
henen Präsenzstudienzeit besucht wurden. Besteht kei-
ne Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an einer Lehr- und 
Lernform eines Moduls, so wird sie dennoch dringend 
empfohlen. Die Festlegung einer Präsenzpflicht durch 
die jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und Lernformen, für 
die im Folgenden die Teilnahme lediglich empfohlen 
wird, ausgeschlossen. In Modulen, in denen alternative 
Formen der aktiven Teilnahme vorgesehen sind, sind 
die entsprechend dem studentischen Arbeitsaufwand zu 
bestimmenden Formen der aktiven Teilnahme für das 
jeweilige Semester von der verantwortlichen Lehrkraft 
spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzu-
legen.
Zu jedem Modul muss - soweit vorgesehen - die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete 
Module werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modul-
prüfung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die 
Qualifikationsziele des Moduls zu beziehen und über-
prüft die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. 
Der Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige 
Maß beschränkt. In Modulen, in denen alternative Prü-
fungsformen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des 
jeweiligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft 
spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzu-
legen.
Die aktive und - soweit vorgesehen - regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolgrei-
che Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls 
sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen 
Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modulen 
ohne Modulprüfung ist die aktive und regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen Voraussetzung 
für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten 
Leistungspunkte. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Modul: Japanisch Mastermodul 1
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Zentraleinrichtung (ZE) Sprachenzentrum
Modulverantwortung: beauftragte Lehrkraft für Japanisch an der ZE Sprachenzentrum 
Zugangsvoraussetzungen: Kenntnisse der japanischen Sprache vergleichbar mit der Niveaustufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) oder gleichwertige Kenntnisse (Nachweis 
kann insbesondere durch einen Einstufungstest an der ZE Sprachenzentrum erfolgen)
Qualifikationsziele: Rezeption (mündlich, schriftlich): 
Die Studierenden können mit einem relativ hohen Grad an Selbständigkeit Informationen, Ideen und Meinungen aus 
einem breiten Spektrum an (Fach-)Texten entnehmen, auch wenn diese nicht dem eigenen Fachgebiet angehören, 
sofern passende Nachschlagewerke wie Lexika verwendet werden können. Die Studierenden können in Gesprächen, 
Filmen, Radio- und Fernsehsendungen sowohl inhaltlich als auch sprachlich etwas komplexere Informationen, Ideen 
und Meinungen zu Themen verstehen, denen man normalerweise in persönlichen Gesprächen oder in sozialen, 
fachlichen und akademischen Kreisen begegnet, sofern in normaler Geschwindigkeit gesprochen wird. Produktion 
und Interaktion (mündlich, schriftlich): Die Studierenden können an einem lebhaften Gespräch mit Personen 
partizipieren, deren Erstsprache Japanisch ist. Sie können zu einem breiten Spektrum an Themen, die mit dem 
eigenen Interessengebiet zusammenhängen, eine klare und strukturierte Präsentation halten. Die Studierenden 
können zu einem breiten Spektrum an Themen aus dem eigenen Interessengebiet einen einigermaßen klaren 
erläuternden Text unter Berücksichtigung der Konventionen des entsprechenden Genres schreiben. Sie können zu 
den meisten Themen Informationen austauschen, sofern sie passende Nachschlagewerke wie Lexika verwenden 
können. Sprachmittlung: Die Studierenden können wichtige Inhalte deutsch- oder japanischsprachiger mündlicher 
Texte von einer gewissen Länge zu Themen von allgemeinem Interesse anderen Personen in der japanischen oder 
deutschen Sprache weitergeben. Sie können zentrale Inhalte japanischer oder deutscher schriftlicher Texte zu 
Themen aus dem eigenen Fach-/ Interessensgebiet schriftlich weitergeben.
Inhalte: 
Die Studierenden erschließen sich unter Anleitung authentische und literarische Texte (z.B. populärwissenschaftliche 
Artikel, Kurzromane, Podcastfolgen, Nachrichtensendungen, Filmausschnitte) mit sozialwissenschaftlichem oder 
geschichts- und kulturwissenschaftlichem Themenbezug (z.B. Demographie, Kunsttheorie). In Anlehnung hieran 
erarbeiten sie sich einen erweiterten Wortschatz und sprachliche Strukturen, etwa zur schriftlichen und mündlichen 
Darstellung von Meinungen sowie zur Beschreibung von Daten und Diagrammen. Dabei werden Grundlagen des 
akademischen Schreibens vermittelt und geübt – z.B. mit Blick auf einen angemessenen Schreibstil – und die Studierenden 
trainieren deutschsprachige Textquellen (z.B. eine Romanrezension) in der Zielsprache zusammenzufassen. Sie 
bereiten sich mit gezielten Übungen auf die Teilnahme an Diskussionen sowie auf das Halten von Präsentationen vor. 
Bei alldem erweitern die Studierenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum autonomen Lernen und zur Selbstkorrektur, 
z.B. durch Hinweise seitens der Lehrpersonen zu Hilfsmitteln und deren Verwendung (einsprachige Wörterbücher, 
passende Nachschlagewerke) sowie eigene Fehleranalysen durch kontinuierliches Feedback.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Konversations
übung 6

Vielfältige eigenständige und 
kooperative Spracharbeit während 
und außerhalb der Präsenzzeit 
(z.B. schriftliche/ mündliche 
Meinungsbeiträge, Beschreibung 
von Diagrammen, Halten 
von Kurzpräsentationen inkl. 
Vorbereitung von Skripts)

Präsenzzeit
Vor- und Nachbereitung

Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung

90
180

30

Modulprüfung Klausur (90 Minuten)
Modulsprache Japanisch und Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Modul: Japanisch Mastermodul 2
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Zentraleinrichtung (ZE) Sprachenzentrum
Modulverantwortung: beauftragte Lehrkraft für Japanisch an der ZE Sprachenzentrum 
Zugangsvoraussetzungen: erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Japanisch Mastermodul 1“ oder gleichwertige 
Kenntnisse (Nachweis kann insbesondere durch einen Einstufungstest an der ZE Sprachenzentrum erfolgen)
Qualifikationsziele: Rezeption (mündlich, schriftlich): 
Die Studierenden können den Inhalt eines Texts von gewisser Länge zu einem abstrakten und komplexen Thema 
im Detail verstehen, auch wenn dieses nicht dem eigenen Fachgebiet angehört, sofern schwierige Passagen 
mehrmals gelesen werden können und passende Nachschlagewerke wie Lexika verwendet werden können. Die 
Studierenden können in Gesprächen, Filmen, Radio- und Fernsehsendungen lange und abstrakte Informationen, 
Ideen und Meinungen zu sozialen, fachlichen und akademischen Themen im Detail verstehen, auch wenn sie 
sich gelegentlich Details bestätigen lassen müssen, besonders wenn der Akzent der Sprechenden nicht vertraut 
ist. Produktion und Interaktion (mündlich, schriftlich): Die Studierenden können sich problemlos und ohne 
Hilfestellungen an Gesprächen zu abstrakten, nicht vertrauten Themen beteiligen, auch wenn sie sich insbesondere 
bei einem ungewohnten Akzent gelegentlich Details bestätigen lassen müssen. Die Studierenden können Argumente 
in einer klaren und detaillierten Präsentation zu einem komplexen Thema entwickeln und begründen. Sie können 
zu einem komplexen Thema einen schriftlichen Text mit einer deutlich geordneten Struktur verfassen, indem sie in 
zusammenhängender Form wesentliche Punkte hervorheben. Sie können zu nicht vertrauten Themen Informationen 
austauschen und dabei einen angemessenen Stil verwenden, sofern sie passende Nachschlagewerke wie Lexika 
verwenden können. Sprachmittlung: Die Studierenden können einzelne Aussagen und Standpunkte schnell 
gesprochener deutscher oder japanischer Texte zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen anderen 
Personen strukturiert in der japanischen oder deutschen Sprache weitergeben. Sie können die zentralen Inhalte 
japanischer oder deutscher längerer und komplexer schriftlicher Texte zu konkreten und abstrakten Themen von 
gesellschaftlichem, persönlichem oder fachspezifischem Interesse schriftlich weitergeben.
Inhalte: 
Die Studierenden erschließen sich unter Anleitung längere authentische und literarische Texte (z.B. 
populärwissenschaftliche Artikel, Romanauszüge, Zeitungsartikel, Dokumentationen, Vorlesungsinhalte) zu 
Themen in Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen (z.B. Energiewende, Digitalisierung). In Anlehnung 
hieran erarbeiten sie sich einen erweiterten Wortschatz und sprachliche Strukturen, etwa zum Zusammenfassen 
von Informationen, zur Redewiedergabe sowie zum Schreiben kurzer Aufsätze. Dabei werden Grundlagen des 
akademischen Schreibens vermittelt und geübt – z.B. mit Blick auf das Zitieren und die Kennzeichnung von Quellen 
– und die Studierenden trainieren deutschsprachige Textquellen in der Zielsprache zusammenzufassen. Sie 
bereiten sich mit gezielten Übungen auf die Teilnahme an Diskussionen sowie auf das Halten von Präsentationen 
vor. Bei alldem erweitern die Studierenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum autonomen Lernen sowie zur 
Selbstkorrektur, z.B. durch Hinweise seitens der Lehrpersonen zu Hilfsmitteln und deren Verwendung (einsprachige 
Wörterbücher, passende Nachschlagewerke) sowie eigene Fehleranalysen durch kontinuierliches Feedback.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Konversations
übung 6

Vielfältige eigenständige und 
kooperative Spracharbeit während 
und außerhalb der Präsenzzeit 
(z.B. Textzusammenfassungen, 
Halten von Präsentationen inkl. 
Vorbereitung von Skripts)

Präsenzzeit
Vor- und Nachbereitung

Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung

90
180

30

Modulprüfung schriftliche Ausarbeitung (Japanisch: ca. 3.000 Zeichen und Deutsch: ca. 
150 Wörter)

Modulsprache Japanisch und Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Modul: Japanisch Mastermodul 3
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Zentraleinrichtung (ZE) Sprachenzentrum
Modulverantwortung: beauftragte Lehrkraft für Japanisch an der ZE Sprachenzentrum 
Zugangsvoraussetzungen: erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Japanisch Mastermodul 2“ oder gleichwertige 
Kenntnisse (Nachweis kann insbesondere durch einen Einstufungstest an der ZE Sprachenzentrum erfolgen)
Qualifikationsziele: Rezeption (mündlich, schriftlich): 
Die Studierenden können den Inhalt eines langen Texts zu einem abstrakten und komplexen Thema im Detail verstehen, 
sofern sie passende Nachschlagewerke wie Lexika verwenden können. Sie können - auch ohne Hilfestellungen - in 
Gesprächen, Filmen, Radio- und Fernsehsendungen lange und abstrakte Informationen, Ideen und Meinungen zu 
sozialen, fachlichen und akademischen Themen im Detail verstehen, sofern deutlich gesprochen wird. Produktion 
und Interaktion (mündlich, schriftlich): Die Studierenden können sich problemlos und ohne Hilfestellungen an 
Gesprächen zu abstrakten, nicht vertrauten Themen beteiligen. Sie können eine Argumentation in einer klaren und 
detaillierten Präsentation zu einem komplexen Thema entwickeln und begründen. Sie können angemessen mit Fragen 
und Kommentaren zu der Präsentation umgehen, auch wenn sie gelegentlich ihrerseits zur Klärung nachfragen müssen, 
ehe sie antworten. Die Studierenden können einen Text von einer gewissen Länge mit einer deutlich geordneten 
Struktur schreiben, indem sie Begründungen, zusätzliche Ansichten und passende Fallbeispiele heranziehen, um ihre 
Standpunkte zu untermauern. Die Studierenden können zu abstrakten und nicht vertrauten Themen flexibel und effektiv 
Informationen austauchen und dabei einen angemessenen Stil verwenden, sofern sie passende Nachschlagewerke 
wie Lexika verwenden können. Sprachmittlung: Die Studierenden können wichtige Inhalte aus längeren deutschen 
oder japanischen mündlichen Texten zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen anderen Personen strukturiert in 
der japanischen oder deutschen Sprache weitergeben, auch wenn schnell gesprochen wird. Sie können die zentralen 
Inhalte deutscher oder japanischer längerer und komplexer schriftlicher Texte zu einem breiten Spektrum von Themen 
von aktuellem, persönlichem oder fachspezifischem Interesse klar schriftlich weitergeben. 
Inhalte: 
Die Studierenden erschließen sich unter Anleitung längere authentische Texte (z.B. populärwissenschaftliche Artikel, 
Zeitungsartikel, Interviews) zu Themen in Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen auf verschiedenen 
Abstraktionsniveaus (z.B. menschliche Toleranz, künstliche Intelligenz). In Anlehnung hieran erarbeiten sie sich 
einen erweiterten Wortschatz und sprachliche sowie textuelle Strukturen, etwa für schriftliche und mündliche 
Erörterungen unter Bezugnahme auf unterschiedliche Standpunkte und Äußerungen. Dabei werden Grundlagen 
des akademischen Schreibens vermittelt und geübt – z.B. mit Blick auf das Zitieren und die Kennzeichnung von 
Quellen sowie eine klare Textstrukturierung – und die Studierenden trainieren, Sekundärliteratur (z.B. in Form von 
Aufsätzen) zu den behandelten Themen in der Zielsprache zusammenzufassen und vorzustellen. Die Studierenden 
bereiten sich mit gezielten Übungen auf die Teilnahme an Diskussionen sowie auf das Halten von Präsentationen 
vor. Bei alldem erweitern die Studierenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum autonomen Lernen sowie zur 
Selbstkorrektur, z.B. durch Hinweise seitens der Lehrpersonen zu Hilfsmitteln und deren Verwendung (einsprachige 
Wörterbücher, passende Nachschlagewerke) sowie eigene Fehleranalysen durch kontinuierliches Feedback.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Konversations
übung 6

Vielfältige eigenständige und 
kooperative Spracharbeit während 
und außerhalb der Präsenzzeit 
(z.B. Präsentationen, schriftliche/ 
mündliche Erörterungen)

Präsenzzeit
Vor- und Nachbereitung

Prüfung und 
Prüfungsvorbereitung

90
180

30

Modulprüfung

Mündliche Prüfung (ca. 15 Minuten) oder Präsentation einschließlich der 
Beantwortung von Fragen (ca. 15 Minuten). 
Diese Modulprüfung kann auch als Gruppenprüfung erfolgen und wird 
nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Japanisch und Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Modul: Japanisch Mastermodul 4
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/ Zentraleinrichtung (ZE) Sprachenzentrum
Modulverantwortung: beauftragte Lehrkraft für Japanisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Japanisch Mastermodul 3“ oder gleichwertige 
Kenntnisse (Nachweis kann insbesondere durch einen Einstufungstest an der ZE Sprachenzentrum erfolgen)
Qualifikationsziele: 
Rezeption (mündlich, schriftlich): Die Studierenden können einen langen und sprachlich anspruchsvollen Text 
zu einem abstrakten und komplexen Thema im Detail verstehen und dabei nicht nur die explizit geäußerten Inhalte, 
sondern auch implizite, angedeutete Meinungen und Standpunkte erfassen, sofern sie passende Nachschlagewerke 
wie Lexika verwenden können. Die Studierenden können in Gesprächen, Filmen, Radio- und Fernsehsendungen 
lange und abstrakte Informationen, Ideen und Meinungen zu sozialen, fachlichen und akademischen Themen im 
Detail verstehen, auch wenn schnell gesprochen wird, vorausgesetzt, es werden Ausdrücke aus der Standardsprache 
verwendet. Produktion und Interaktion (mündlich, schriftlich): Die Studierenden können sich problemlos und 
ohne Hilfestellungen an Gesprächen zu komplexen und abstrakten Themen beteiligen. Sie können eine detaillierte 
Argumentation in einer klaren Präsentation zu einem komplexen Thema entwickeln und begründen. Sie können 
angemessen mit mitunter komplizierteren Fragen und Kommentaren zu der Präsentation umgehen, auch wenn sie 
gelegentlich ihrerseits zur Klärung nachfragen müssen, ehe sie antworten. Die Studierenden können einen langen 
Text schreiben, der in seiner Gänze schlüssig zusammenhängt, indem sie Argumente, zusätzliche Positionen 
und passende Fallbeispiele heranziehen, um ihre Standpunkte zu untermauern. Die Studierenden können zu 
abstrakten und komplexen Themen flexibel und effektiv Informationen austauschen und dabei einen angemessenen 
Stil verwenden, sofern sie passende Nachschlagewerke wie Lexika verwenden können. Sprachmittlung: Die 
Studierenden können wichtige Inhalte aus längeren und komplexen deutschen oder japanischen Texten (mündlich, 
schriftlich) zu verschiedenen fachwissenschaftlichen Themen anderen Personen strukturiert in der japanischen 
oder deutschen Sprache weitergeben, unter Verwendung eines angemessenen Stils und von Fachbegriffen.
Inhalte: 
Die Studierenden erschließen sich unter Anleitung längere fachwissenschaftliche Texte je nach 
Interessensschwerpunkt mit Blick auf die Abschlussarbeit. In Anlehnung hieran erarbeiten sie sich einen erweiterten 
Wortschatz und sprachliche sowie textuelle Strukturen, etwa für eine kritische Auseinandersetzung mit und 
Stellungnahme zu einem selbst ausgewählten fachwissenschaftlichen Artikel in der Zielsprache. Sie präsentieren 
Ergebniszusammenfassungen ihrer Auseinandersetzungen und diskutieren diese. Dabei erweitern die Studierenden 
ihre Fähigkeit zur Anwendung eines angemessenen wissenschaftlichen Schreib- und Kommunikationsstils in der 
Zielsprache. Bei alldem erweitern die Studierenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur Selbstkorrektur, z.B. durch 
Hinweise seitens der Lehrpersonen zu Hilfsmitteln und deren Verwendung (einsprachige Wörterbücher, passende 
Nachschlagewerke) sowie eigene Fehleranalysen durch kontinuierliches Feedback.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Sprachpraktische 
Übung 4

Vielfältige eigenständige und 
kooperative Spracharbeit 
während und außerhalb der 
Präsenzzeit (z.B. schriftliche/ 
mündliche Zusammenfassungen, 
Diskussionen, Stellungnahmen)

Präsenzzeit
Vor- und Nachbereitung

Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 

60
60

30

Modulprüfung

Mündliche Prüfung (ca. 15 Minuten) mit Klausur (90 Minuten) 
oder Präsentation einschließlich der Beantwortung von Fragen (ca. 15 
Minuten) mit Klausur (90 Minuten). 
Die mündlichen Prüfungskomponenten (mdl. Prüfung/ Präsentation) 
können auch als Gruppenprüfung erfolgen.

Modulsprache Japanisch und Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Modul: Theorien und Diskurse der Geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanologie 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse von Theorien und Analysemethoden der geschichts- und 
kulturwissenschaftlichen Japanologie und können diese gezielt auf Fragestellungen des Faches anwenden. Sie 
erweitern ihre Fähigkeit, wissenschaftliche Arbeiten kritisch einzuordnen, aktuelle wissenschaftliche Debatten 
in Bezug auf ihr eigenes Fach zu bewerten sowie für ihre eigenen Arbeitsvorhaben geeignete methodische 
Ansätze zu erarbeiten. Sie lernen, sich mit den Faktoren, die ihren Blick auf ihren Forschungsgegenstand prägen, 
auseinanderzusetzen.
Inhalte: Es werden die theoretischen und konzeptuellen Grundlagen vermittelt. Die Studierenden diskutieren den 
Sachstand und die Forschung im Bereich der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanologie anhand von 
repräsentativen Beispielen. Geschichts- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen werden nach einer Einführung 
in Forschungsrichtungen und theoretische Ansätze beispielhaft anhand exemplarischer Studien zu historischen und 
kulturellen Fragestellungen erschlossen. Wichtige Themenbereiche sind u. a. das theoretische Selbstverständnis der 
Japanologie als Regionalwissenschaft, geisteswissenschaftliche Paradigmen (Strukturalismus, Dekonstruktivismus 
u.a.), geschichtsphilosophische Ansätze, Diskurstheorien, Identitätsdiskurse, kulturwissenschaftliche Konzepte, 
Transkulturalität, literatur- und übersetzungswissenschaftliche Theorien, Ästhetik, Gender.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2
Lektüre von Quellen und 
Fachliteratur; ausgearbeitete 
Diskussionsbeiträge; Kurzreferat

Präsenzstudium 
Vor- und Nachbereitung 

Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung

30
60

60

Modulprüfung
Klausur (90 Minuten)
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Moduls jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Modul: Theorien und Diskurse der Sozialwissenschaftlichen Japanologie 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse von Theorien und Analysemethoden der sozialwissenschaftlichen 
Japanologie und können diese gezielt auf Fragestellungen des Faches anwenden. Sie erweitern ihre Fähigkeit, 
wissenschaftliche Arbeiten kritisch einzuordnen, aktuelle wissenschaftliche Debatten in Bezug auf ihr eigenes Fach 
zu bewerten sowie für ihre eigenen Arbeitsvorhaben geeignete methodische Ansätze zu erarbeiten. Sie lernen, sich 
mit den Faktoren, die ihren Blick auf ihren Arbeitsgegenstand prägen, auseinanderzusetzen.
Inhalte: 
Es werden die theoretischen und konzeptuellen Grundlagen vermittelt. Diese dienen der Diskussion von Sachstand 
und Forschung im Bereich der sozialwissenschaftlichen Japanologie. Die Studierenden setzen sich nach Klärung 
der zentralen Konzepte anhand exemplarischer Forschungsarbeiten mit komplexen politischen, ökonomischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen in Japan auseinander. Im Fokus stehen dabei u. a. die Themen 
Demokratie, politisches System, Außenpolitik, politische Ökonomie, Industriepolitik, Arbeitsbeziehungen, Bildung, 
Familie und soziale Schichtung.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vorlesung 2
Lektüre von Quellen und 
Fachliteratur; ausgearbeitete 
Diskussionsbeiträge; Kurzreferat

Präsenzstudium 
Vor- und Nachbereitung 

Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung

30
60

60

Modulprüfung
Klausur (90 Minuten)
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Moduls jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Modul: Methoden und Arbeitstechniken der Sozialwissenschaftlichen Japanologie 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse der einschlägigen Hilfsmittel und Recherchemethoden 
der sozialwissenschaftlichen Japanforschung und können diese gezielt anwenden. Sie sind vertraut mit den 
relevanten Institutionen der japanologischen Forschung, wichtigen Nachschlagewerken, Print- und Online-
Zeitschriftensammlungen, Datenbanken, spezialisierten Suchmaschinen, den Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens und Schreibens, den Schritten des sozialwissenschaftlichen Forschungsprozesses im japanologischen 
Kontext, den wichtigen Methoden des sozialwissenschaftlichen Datenerhebung und -analyse sowie der Präsentation 
wissenschaftlicher Inhalte auf einem fortgeschrittenen Niveau. Auf diese Weise werden sie in die Lage versetzt, 
ihre methodischen Kenntnisse gezielt in Vorbereitung auf ihre Masterarbeit über die im Profilbereich erworbenen 
Fähigkeiten zu erweitern. 
Inhalte: 
Das Modul vertieft die Kenntnisse einschlägiger Methoden der sozialwissenschaftlichen Forschung, insbesondere 
im Bereich der qualitativen Methoden. Das Modul vermittelt zudem erweiterte Kenntnisse von Hilfsmitteln und 
Recherchemöglichkeiten. Außerdem werden die Techniken der wissenschaftlichen Präsentation unter Einsatz 
diverser Medien wie auch die Besonderheiten des wissenschaftlichen Schreibens behandelt. Die Studierenden 
befassen sich mit den Methoden der sozialwissenschaftlichen Japanforschung, die es ihnen ermöglichen 
soll, insbesondere ihre methodischen Kenntnisse im Bereich der von ihnen gewählten Profilbereichs in der 
sozialwissenschaftlichen Japanologie zu vertiefen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Übung I 2 Lektüre von Quellen und 
Fachliteratur; Diskussion 
auf der Basis von 
Arbeitsaufträgen; einzeln 
oder in kleinen Gruppen; 
Rechercheaufgaben

Präsenzstudium Ü I
Vor- und Nachbereitung Ü I

Präsenzstudium Ü II
Vor- und Nachbereitung Ü II

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Übung II 2

Modulprüfung
Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) oder Klausur (90 Minuten)
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Moduls jedes Sommersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Sozialwissenschaften)
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Modul: Methoden und Arbeitstechniken der Geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanologie 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse der einschlägigen Hilfsmittel und Recherchemethoden 
der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanforschung und können diese gezielt anwenden. Sie sind vertraut 
mit den relevanten Institutionen der japanologischen Forschung, wichtigen Nachschlagewerken, Print- und Online-
Zeitschriftensammlungen, Datenbanken, spezialisierten Suchmaschinen, den Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens und Schreibens. Sie können die einzelnen handwerklichen Schritte im Forschungsprozess der geschichts- 
und kulturwissenschaftlichen Japanologie, insbesondere die Auffindung, Sicherung und Aufbereitung historischer 
und literarischer Quellen und deren Analyse praktisch umsetzen. Sie können ihre Forschungsergebnisse auf einem 
fortgeschrittenen Niveau unter Zuhilfenahme der dafür gängigen technischen Hilfsmittel präsentieren. Auf diese 
Weise werden sie in die Lage versetzt, ihre methodischen Kenntnisse gezielt in Vorbereitung auf ihre Masterarbeit 
über die im Profilbereich erworbenen Fähigkeiten zu erweitern.
Inhalte: 
Es werden insbesondere die Kenntnis von japanischsprachigen Hilfsmitteln und Recherchemethoden der geschichts- 
und kulturwissenschaftlichen Forschung vertieft behandelt. Neben wichtigen Nachschlagewerken, Print- und Online-
Zeitschriften, Online-Zeitschriftensammlungen, Datenbanken, spezialisierten Suchmaschinen sowie Sammlungen 
elektronischer Texte lernen die Studierenden weitere für den Profilbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften 
relevanten Forschungsinstitute, Archive oder Bibliotheken kennen. Sie üben die Auffindung, Auswertung und Analyse 
von historischen oder literarischen Quellen. Außerdem behandelt das Modul die Techniken der wissenschaftlichen 
Präsentation unter Einsatz diverser Medien wie auch die Besonderheiten des wissenschaftlichen Schreibens. 
Die Studierenden befassen sich mit den Methoden der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanologie, 
die es ihnen ermöglichen, ihre methodischen Kenntnisse im Bereich der von ihnen gewählten Profilbereichs in 
der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanologie zu vertiefen. Letzteres umfasst auch Übungen zum 
Vormodernen Japanisch (Bungo/Kanbun).

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Übung I 2 Lektüre von Quellen und 
Fachliteratur; Diskussion 
auf der Basis von 
Arbeitsaufträgen; einzeln 
oder in kleinen Gruppen; 
Rechercheaufgaben

Präsenzstudium Ü I
Vor- und Nachbereitung Ü I

Präsenzstudium Ü II
Vor- und Nachbereitung Ü II

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
90

120

Übung II 2

Modulprüfung
Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) oder Klausur (90 Minuten);
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Moduls jedes Sommersemester

Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Geschichts- und 
Kulturwissenschaften)
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Vertiefungsmodul: Geschichts- und kulturwissenschaftliche Japanologie I
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 
Forschungsgegenstand Japan, insbesondere im Bereich der japanischen Politik-, Geistes- und Kulturgeschichte und 
sind in der Lage, geschichts- und kulturwissenschaftliche Methoden zu nutzen. Sie haben eine Methodenkompetenz 
sowie Fachkompetenz in den westlichen und japanischen Diskursen geschichts- und kulturwissenschaftlicher 
Forschung. Sie verfügen über ein dem neusten Forschungsstand entsprechend breites und detailliertes Wissen sowie 
über ein kritisches Verständnis in einem oder mehreren Sachbereichen der geschichts- und kulturwissenschaftlichen 
Japanforschung.
Inhalte: 
Dieses Modul vermittelt den Studierenden fundiertes japanbezogenes Sachwissen und verfolgt geschichts- und 
kulturwissenschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichtigen Diskursen aus 
diesem Profilbereich. Die Studierenden üben die selbständige Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich der 
modernen japanischen Geschichte, Kultur und Literatur. Dabei setzen sie geschichts- und kulturwissenschaftliche 
Theorien und Methoden sowie japanischsprachige Quellen ein und präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und 
mündlicher Form.  

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 2

Gespräche auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
von schriftlichen und/oder 
mündlich zu erfüllenden 
Arbeitsaufträgen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzstudium S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzstudium MÜ
Vor- und Nachbereitung MÜ

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
150

60Methodenübung 2

Austausch auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre 
japanischsprachiger Quellen 
und Fachliteratur, Protokolle

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester

Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Geschichts- und 
Kulturwissenschaften)
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Vertiefungsmodul: Geschichts- und kulturwissenschaftliche Japanologie II
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über fortgeschrittene Fähigkeiten zur eigenständigen wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand Japan, insbesondere im Bereich der japanischen Politik-, 
Geistes- und Kulturgeschichte und sind in der Lage, geschichts- und kulturwissenschaftliche Methoden zu nutzen. 
Sie haben ihre Methodenkompetenz erweitert und sich eine umfassende Fachkompetenz in den westlichen und 
japanischen Diskursen geschichts- und literaturwissenschaftlicher Forschung angeeignet. Sie verfügen über ein 
dem neusten Forschungsstand entsprechend breites und detailliertes Wissen sowie über ein kritisches Verständnis 
in einem oder mehreren Sachbereichen der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Japanforschung.
Inhalte: 
Dieses Modul vermittelt den Studierenden fundiertes japanbezogenes Sachwissen und verfolgt geschichts- und 
kulturwissenschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichtigen Diskursen aus 
diesem Profilbereich. Die Studierenden üben die selbständige Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich der 
modernen japanischen Geschichte, Kultur und Literatur. Dabei setzen sie geschichts- und kulturwissenschaftliche 
Theorien und Methoden sowie japanischsprachige Quellen ein und präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und 
mündlicher Form.  

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 2

Gespräche auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
von schriftlichen und/oder 
mündlich zu erfüllenden 
Arbeitsaufträgen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzstudium S
Vor- und Nachbereitung S

Präsenzstudium MÜ
Vor- und Nachbereitung MÜ

Arbeitsaufträge 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
30

120

60
Methodenübung 2

Austausch auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre 
japanischsprachiger Quellen 
und Fachliteratur, Protokolle

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester

Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Geschichts- und 
Kulturwissenschaften)
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Vertiefungsmodul: Geschichts- und Kulturwissenschaftliche Japanologie III
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über weit fortgeschrittene und gefestigte Fähigkeiten zur eigenständigen 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand Japan, insbesondere im Bereich der 
japanischen Politik-, Geistes- und Kulturgeschichte und sind in der Lage, geschichts- und kulturwissenschaftliche 
Methoden zu nutzen. Sie haben ihre Methodenkompetenz umfassend erweitert und sich eine weit fortgeschrittene 
Fachkompetenz in den westlichen und japanischen Diskursen geschichts- und kulturwissenschaftlicher Forschung 
angeeignet. Sie verfügen über ein dem neusten Forschungsstand entsprechend breites und höchst detailliertes 
Wissen sowie über ein kritisches Verständnis in einem oder mehreren Sachbereichen der geschichts- und 
kulturwissenschaftlichen Japanforschung.
Inhalte: 
Dieses Modul vermittelt den Studierenden fundiertes japanbezogenes Sachwissen und verfolgt geschichts- und 
kulturwissenschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichtigen Diskursen aus 
diesem Profilbereich. Die Studierenden üben die selbständige Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich der 
modernen japanischen Geschichte, Kultur und Literatur. Dabei setzen sie geschichts- und literaturwissenschaftliche 
Theorien und Methoden sowie japanischsprachige Quellen ein und präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und 
mündlicher Form.  

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungs
seminar 2

Gespräche auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
von schriftlichen und/oder 
mündlich zu erfüllenden 
Arbeitsaufträgen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzstudium VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzstudium MÜ
Vor- und Nachbereitung MÜ

Arbeitsaufträge 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
30

120

60
Methodenübung 2

Austausch auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre 
japanischsprachiger Quellen 
und Fachliteratur, Protokolle

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja 
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester

Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Geschichts- und 
Kulturwissenschaften)
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Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japanologie I
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 
Forschungsgegenstand Japan, insbesondere im Bereich der sozialwissenschaftlichen Japanologie und sind 
in der Lage, sozialwissenschaftliche Methoden zu nutzen. Sie besitzen Methodenkompetenz und haben sich 
Fachkompetenz in den westlichen und japanischen Diskursen sozialwissenschaftlicher Forschung angeeignet. Sie 
verfügen über ein dem neusten Forschungsstand entsprechend breites und detailliertes Wissen sowie über ein 
kritisches Verständnis in einem oder mehreren Sachbereichen der sozialwissenschaftlichen Japanforschung.
Inhalte: 
Dieses Modul vermittelt den Studierenden fundiertes japanbezogenes Sachwissen und verfolgt sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichtigen Diskursen aus diesem Profilbereich. Die 
Studierenden üben die selbstständige Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich der modernen japanologischen 
Sozialwissenschaft. Dabei setzen sie sozialwissenschaftliche Theorien und Methoden sowie japanischsprachige 
Quellen ein und präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 2

Gespräche auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
von schriftlichen und/oder 
mündlich zu erfüllenden 
Arbeitsaufträgen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzstudium VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzstudium MÜ
Vor- und Nachbereitung MÜ

Arbeitsaufträge 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
30

120

60
Methodenübung 2

Austausch auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre 
japanischsprachiger Quellen 
und Fachliteratur, Protokolle

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja 
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie
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Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japanologie II
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanologie
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über fortgeschrittene Fähigkeiten zur eigenständigen wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand Japan, insbesondere im Bereich der sozialwissenschaftlichen 
Japanologie und sind in der Lage, sozialwissenschaftliche Methoden zu nutzen. Sie haben ihre Methodenkompetenz 
erweitert und sich eine umfassende Fachkompetenz in den westlichen und japanischen Diskursen 
sozialwissenschaftlicher Forschung angeeignet. Sie verfügen über ein dem neusten Forschungsstand entsprechend 
breites und detailliertes Wissen sowie über ein kritisches Verständnis in einem oder mehreren Sachbereichen der 
sozialwissenschaftlichen Japanforschung.
Inhalte: 
Dieses Modul vermittelt den Studierenden fundiertes japanbezogenes Sachwissen und verfolgt sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen in der vertieften exemplarischen Auseinandersetzung mit wichtigen Diskursen aus diesem 
Profilbereich. Die Studierenden üben die selbstständige Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich der 
modernen japanologischen Sozialwissenschaft. Dabei setzen sie sozialwissenschaftliche Theorien und Methoden 
sowie Japanisch sprachige Quellen ein und präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Seminar 2

Gespräche auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
von schriftlichen und/oder 
mündlich zu erfüllenden 
Arbeitsaufträgen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzstudium VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzstudium MÜ
Vor- und Nachbereitung MÜ

Arbeitsaufträge 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
30

120

60
Methodenübung 2

Austausch auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre 
japanischsprachiger Quellen 
und Fachliteratur, Protokolle

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja 
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Sozialwissenschaften)
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Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Japanologie III
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Japanstudien
Modulverantwortung: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden verfügen über weit fortgeschrittene und gefestigte Fähigkeiten zur eigenständigen 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand Japan, insbesondere im Bereich der 
sozialwissenschaftlichen Japanologie und sind in der Lage, sozialwissenschaftliche Methoden zu nutzen. Sie 
haben ihre Methodenkompetenz umfassend erweitert und sich eine weit fortgeschrittene Fachkompetenz in den 
westlichen und japanischen Diskursen sozialwissenschaftlicher Forschung angeeignet. Sie verfügen über ein 
dem neusten Forschungsstand entsprechend breites und höchst detailliertes Wissen sowie über ein kritisches 
Verständnis in einem oder mehreren Sachbereichen der sozialwissenschaftlichen Japanforschung.
Inhalte: 
Dieses Modul vermittelt den Studierenden fundiertes japanbezogenes Sachwissen und verfolgt sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichtigen Diskursen aus diesem Profilbereich.  Die 
Studierenden üben die selbstständige Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich der modernen japanologischen 
Sozialwissenschaft. Dabei setzen sie sozialwissenschaftliche Theorien und Methoden sowie japanischsprachige 
Quellen ein und präsentieren ihre Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungs
seminar 2

Gespräche auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
von schriftlichen und/oder 
mündlich zu erfüllenden 
Arbeitsaufträgen, einzeln oder 
in kleinen Gruppen

Präsenzstudium VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzstudium MÜ
Vor- und Nachbereitung MÜ

Arbeitsaufträge 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
30

30
30

120

60
Methodenübung 2

Austausch auf der Grundlage 
von Studienmaterialien, von 
vorzubereitender Lektüre 
japanischsprachiger Quellen 
und Fachliteratur, Protokolle

Modulprüfung Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)
Modulsprache Deutsch, Englisch, Japanisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Semester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Japanologie (Profilbereich Sozialwissenschaften)
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  Gesch ich ts -  und  Ku l tu rw issenscha f ten

Zeugnis

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang 

Japanologie

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 17. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024) mit der Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 120 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note
Module 95 (65)
Masterarbeit 25 (25)
 
Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						     Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5  sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang 

 der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen. 
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  Gesch ich ts -  und  Ku l tu rw issenscha f ten

 
U r k u n d e

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Japanologie

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung 17. Januar 2024 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024)

wird der Hochschulgrad

Master of Arts (M.A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						     Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstu-
diengang Religionswissenschaft des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien 

Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Teilgrundordnung 
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr. 24/1998) hat der 
Fachbereichsrat des Fachbereiches Geschichts- und 
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin am 
22. November 2023 folgende Studien- und Prüfungsord-
nung für den Masterstudiengang Religionswissenschaft 
des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten der Freien Universität Berlin erlassen:5

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Qualifikationsziele

§ 3 Studieninhalte

§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung

§ 5 Prüfungsausschuss

§ 6 Regelstudienzeit

§ 7 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

§ 8 Lehr- und Lernformen

§ 9 Masterarbeit

§ 10 Elektronische Prüfungsleistungen

§ 11 Wiederholung von Prüfungsleistungen

§ 12 Auslandsstudium

§ 13 Studienabschluss

§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Anlagen

Anlage 1: Modulbeschreibungen

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

5 Diese Ordnung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
12. Februar 2024 bestätigt worden.

§ 1  
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des 
Masterstudiengangs Religionswissenschaft des Fach-
bereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der 
Freien Universität Berlin (Masterstudiengang) und in 
Ergänzung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung 
der Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen und 
Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prüfungs-
leistungen (Leistungen) im Masterstudiengang.

§ 2 
Qualifikationsziele

(1)	 Die Absolvent*innen des Masterstudiengangs 
sind dazu befähigt, zeit- und raumübergreifende Prozes-
se des Transfers und der Transformation von religiösen 
Vorstellungen und Praktiken in ihren kulturellen Zusam-
menhängen zu analysieren und zu interpretieren. Dabei 
haben sie aufgrund vertiefter Kenntnisse der Reichwei-
ten und Grenzen religionswissenschaftlich relevanter 
Theorien, Begriffe und Forschungsmethoden ihre Kom-
petenzen erweitert, diese qualifiziert zu beurteilen und 
eigene wissenschaftliche Problemlösungsstrategien 
und Forschungsansätze zu entwickeln. Diese Kompe-
tenz versetzt sie ferner in die Lage, historisch-anthropo-
logische, materialhermeneutische und komparatistische 
Problemstellungen disziplinübergreifend erfassen und 
bearbeiten zu können. Vor dem Hintergrund wissen-
schaftshistorischer Reflexion verfügen sie über vertief-
te Kenntnisse religionswissenschaftlicher Aspekte, ins-
besondere der europäischen Kulturgeschichte seit der 
Antike, und zwar hinsichtlich der für gesellschaftliche, 
künstlerische, philosophische und wissenschaftsge-
schichtliche Fragestellungen relevanten Forschungs-
gegenstände. Zudem sind sie in der Lage, bei der 
Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen auch 
kulturelle Traditionen und Aktualisierungen von außereu-
ropäischen schriftlosen und schriftzentrierten Religionen 
komparatistisch mit einzubeziehen. Die Absolvent*innen 
sind zur eigenständigen wissenschaftlichen Forschung 
auf dem Gebiet der Religionswissenschaft qualifiziert. 
Die Studierenden kennen die Grundsätze und allgemei-
nen Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens sowie guter 
wissenschaftlicher Praxis und können diese bei ersten 
wissenschaftlichen Tätigkeiten berücksichtigen.

(2)	 Die Absolvent*innen sind zur Analyse von Ge-
schlechterverhältnissen in verschiedenen religiösen, so-
zialen, politischen, historischen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Kontexten befähigt; überdies sind sie mit un-
terschiedlichen disziplinären Zugängen zur Konstruktion 
von Gender und zur Ausprägung von Geschlechterver-
hältnissen vertraut. Aufgrund ihrer vertieften Kenntnis-
se hinsichtlich der thematischen und methodologischen 
Schnittstellen der Religionswissenschaft und ihrer Nach-
bardisziplinen verfügen sie über die Kompetenz, sowohl 
fachspezifische als auch fachübergreifende analytische 
und interpretative Verfahren selbständig zu beurteilen 
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und sie den jeweiligen Forschungsanforderungen anzu-
passen, was sie zum kreativ-offenen interdisziplinären 
Dialog befähigt. Darüber hinaus sind die Absolvent*in-
nen in der Lage, die eigene wissenschaftliche Position 
argumentativ zu vertreten sowie mündlich und schriftlich 
zu präsentieren. 

(3)	 Die Absolvent*innen sind auf vorwiegend kul-
turwissenschaftlich orientierte Berufsfelder und Tätig-
keiten vorbereitet, für deren Ausübung vertiefte reli-
gionswissenschaftliche Kenntnisse und Kompetenzen 
erforderlich sind. Dazu gehören neben der Arbeit in 
Wissenschaft und Forschung (universitäre und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen) auch berufliche 
Tätigkeiten im Kultur-, Bildungs-, Medien- und Kommu-
nikationsbereich. Die Absolvent*innen sind nach Maß-
gabe der jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen zur 
Aufnahme eines Promotionsstudiums qualifiziert.

§ 3 
Studieninhalte

(1)	 Der Masterstudiengang befasst sich thema-
tisch mit zeit- und raumübergreifenden Prozessen des 
Transfers und der Transformation von religiösen Vor-
stellungen und Praktiken in ihren kulturellen Zusammen-
hängen. Hinsichtlich ihrer künstlerischen und medialen 
Vermittlung stehen dabei die spezifischen Modi ihrer 
Übertragung und Integration sowie ihrer Abgrenzung 
gegenüber den gesellschaftlichen, künstlerischen, phi-
losophischen und wissenschaftsgeschichtlichen Kon-
texten im Zentrum. Der Schwerpunkt des Studiums liegt 
dabei auf der europäischen Kultur- und Religionsge-
schichte seit der Antike, komparatistisch werden gleich-
wohl auch kulturelle Traditionen und Aktualisierungen 
von außereuropäischen schriftlosen und schriftzentrier-
ten Religionen berücksichtigt. Zudem führt der Master-
studiengang ausführlich in Spezialgebiete und Subdis-
ziplinen der Religionswissenschaft ein und vermittelt so 
vertiefte Kenntnisse der Reichweiten und Grenzen reli-
gionswissenschaftlich relevanter Begriffe, Theorien und 
Forschungsmethoden. Aufgrund des breiten, epochen- 
und kulturübergreifenden Spektrums der behandelten 
Forschungsgegenstände wird den Studierenden die 
Möglichkeit gegeben, religions, kultur- und methoden-
geschichtliche Problemstellungen aus einer reflektierten 
historisch-anthropologischen Perspektive zu erörtern. 
In der Projektforschung werden die dabei gewonnenen 
fachspezifischen Erkenntnisse anhand eigener For-
schungsfragen weiter modifiziert und die Möglichkeiten 
ihrer integrativen Verknüpfung mit fachübergreifenden 
Problemstellungen und Lösungsstrategien ausgelotet. 
Es werden die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens 
und guter wissenschaftlicher Praxis vermittelt und ange-
wendet. Im Studium wird in das wissenschaftliche Arbei-
ten angeleitet eingeführt.

(2)	 Der Masterstudiengang befasst sich darüber 
hinaus mit den genderspezifischen Ausprägungen der 
religiösen Vorstellungen und Praktiken; ebenso werden 
unterschiedliche Modellierungen von Geschlechterver-

hältnissen in ihren jeweiligen religiösen, sozialen, poli-
tischen, historischen, wissenschaftlichen und kulturel-
len Zusammenhängen untersucht. Der interdisziplinäre 
Bereich bietet den Studierenden die Möglichkeit, ihre 
im Rahmen des Masterstudiengangs Religionswissen-
schaft erworbenen fachspezifischen Kenntnisse und 
methodischen Kompetenzen durch den ergänzenden 
Besuch von Lehrveranstaltungen benachbarter Fächer 
hinsichtlich thematischer oder historischer Aspekte in-
terdisziplinär zu erweitern und zu vertiefen. 

§ 4 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1)	 Die allgemeine Studienberatung wird von der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische 
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2)	 Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrer*innen, die Lehrveranstaltungen im Master-
studiengang anbieten, eine*n Studienfachberater*in 
sowie eine*n studentische*n Beschäftigte*n zu den 
regelmäßigen Sprechstunden durchgeführt. Weiterhin 
wird empfohlen, die Eignung der individuellen Studien-
verlaufsplanung mit dem*der Studienfachberater*in, ins-
besondere im Hinblick auf die Wahl der Module im Inter-
disziplinären Bereich, zu besprechen. 

(3)	 Es wird insbesondere Studierenden, die die 
Studienziele des bisherigen Studiums zu weniger als 
einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte er-
reicht haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte der Re-
gelstudienzeit die Teilnahme an Studienfachberatungen 
zur Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienver-
laufs angeboten.

§ 5 
Prüfungsausschuss 

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die 
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom 
Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der 
Freien Universität Berlin für den Masterstudiengang ein-
gesetzte Prüfungsausschuss. 

§ 6 
Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 

§ 7 
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1)	 Im Masterstudiengang sind insgesamt Leistun-
gen im Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) nachzu-
weisen. Der Masterstudiengang gliedert sich in:

1.	 den Kernbereich im Umfang von 75 LP,

2.	 den Interdisziplinärer Bereich im Umfang von 15 
LP und
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3.	 die Masterarbeit mit Präsentation der Ergebnisse 
im Umfang von 30 LP.

(2)	 Im Kernbereich sind folgende Module zu absol-
vieren:

	– Modul: Grundlagen religionswissenschaftlicher 
Forschung (15 LP),

	– Modul: Methoden religions- und kulturgeschicht-
licher Forschung (15 LP),

	– Modul: Religionstransfer und Kulturtransforma-
tion (15 LP),

	– Modul: Historisch-analytische Vertiefung (15 LP) 
und

	– Modul: Interdisziplinäre Forschung und Projekt-
forschung (15 LP).

In den Modulen gibt es thematische und/oder organisa-
torische Wahlmöglichkeiten.

(3)	 Der Interdisziplinäre Bereich dient der Erweite-
rung des fachspezifischen Wissens und der Fähigkeit zu 
disziplinübergreifender, integrativer Reflexion. Im Inter-
disziplinären Bereich sind Wahlpflichtmodule im Umfang 
von insgesamt 15 LP zu wählen und zu absolvieren. Die 
zu erbringenden Leistungen in diesem Modul sollen zei-
gen, dass jeweils ein deutlich über dem Anfänger- oder 
Einführungsniveau liegender Qualifikationsstand erreicht 
worden ist. Die Module des Interdisziplinären Bereichs 
und die darin erbrachten Leistungen dürfen nicht mit be-
reits absolvierten oder noch zu absolvierenden Modulen 
und Leistungen des Masterstudiengangs übereinstim-
men. Es wird empfohlen, Module aus anderen Masterstu-
diengängen zu absolvieren. Bei der Wahl der Module im 
Interdisziplinäre Bereich wird eine Studienfachberatung 
empfohlen. Für die Module wird auf die entsprechenden 
Studien- und Prüfungsordnungen für die Studiengänge 
des entsprechenden Fachbereichs der Freien Universität 
Berlin verwiesen. Eine ausreichende Anzahl von Modulen 
wird in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt. 

(4)	 Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte 
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die 
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für 
die Module des Masterstudiengangs die Modulbeschrei-
bungen in der Anlage 1.

(5)	 Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im 
Masterstudiengang unterrichtet der exemplarische Stu-
dienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8 
Lehr- und Lernformen

(1)	 Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende 
Lehr- und Lernformen angeboten:

1.	 Grundkurse (GK) vermitteln Fakten und Metho-
den durch die vortragenden Dozierenden mit kur-
zen Interaktionen zwischen Lehrenden und Stu-
dierenden in Form von Frage-und-Antwort sowie 
kurzen eigenständigen Aufgaben.

2.	 Übungen (Ü) vermitteln in forschungsorientierter 
Weise Einblick in Arbeitstechniken und Interpre-
tationsansätze, die eine theoriegeleitete Beschäf-
tigung mit Gegenständen der Religionswissen-
schaft fördern, sowie in die zentralen Diskurse 
innerhalb des Faches sowie in vergleichende 
Themenstellungen. 

3.	 Methodenübungen (MÜ) dienen dazu, mündliche 
Kompetenzen zu erweitern, um Gespräche unter 
Beachtung von Umgangsformen sicher zu führen. 
Die vorrangige Arbeitsform ist das Übungsgespräch 
zu wissenschaftsgeschichtlichen, genderspezi-
fischen sowie kultur- und medientheoretischen 
Grundlagen religionswissenschaftlicher Forschung.

4.	 Hauptseminare (HS) dienen der intensiven, histo-
risch-methodologisch perspektivierten Auseinan-
dersetzung mit Fragestellungen, Analyse- und In-
terpretationsverfahren der Religionswissenschaft 
sowie der Einübung selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeitens. Die vorrangigen Arbeitsformen 
sind durch Seminargespräche begleitete Lektüre 
von Fachliteratur und Quellen und die selbständig 
erarbeitete mündliche oder schriftliche Präsenta-
tion der Lektüreergebnisse. Der Selbststudienan-
teil ist deutlich höher als im Seminar.

5.	 Oberseminare (OS) sind in besonderem Maße 
forschungsorientiert und höher spezialisiert; sie 
dienen der Auseinandersetzung mit aktuellen, 
speziellen Forschungsproblemen und Theoriean-
sätzen der Religionswissenschaft und ihrer Sub-
disziplinen. Die vorrangige Arbeitsform ist die in 
intensiver Interaktion zwischen Lehrenden und 
Studierenden selbständig erarbeitete und zwi-
schen Vortrag und Diskussion wechselnde Prä-
sentation längerer eigener oder fremder Beiträge.

6.	 Vertiefungsseminare (VS) dienen der gründli-
chen, historisch akzentuierten Auseinanderset-
zung mit exemplarischen, epochenübergreifen-
den religionswissenschaftlichen Fragestellungen 
und der Einübung selbstständigen wissenschaft-
lichen Arbeitens. Die vorrangigen Arbeitsformen 
sind Seminargespräche auf der Grundlage von 
Unterrichtsmitteln, vorzubereitender Lektüre von 
Fachliteratur und Quellen, schriftlichen und/oder 
mündlich vorzutragenden Arbeitsaufträgen sowie 
Gruppenarbeit.

7.	 Kolloquien (K) dienen zum fachlichen Gedanken-
austausch ohne vorgegebene Formen und der 
Vorstellung/Präsentation aktueller eigener For-
schungsergebnisse, die im Zusammenhang mit 
Fragen nach unterschiedlichen Konzepten religi-
onswissenschaftlicher Interdisziplinarität stehen. 
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(2)	 Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können 
in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden. 
Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektronischen 
Internet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei 
werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die 
zentralen E-Learning- Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studierenden einzeln 
oder in einer Gruppe selbstständig und/oder betreut be-
arbeitet. Blended Learning kann in der Durchführungs-
phase (Austausch und Diskussion von Lernobjekten, 
Lösung von Aufgaben, Intensivierung der Kommunika-
tion zwischen den Lernenden und Lehrenden) bzw. in 
der Nachbereitungsphase (Lernerfolgskontrolle, Trans-
ferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9 
Masterarbeit 

(1)	 Die Masterarbeit soll zeigen, dass die*der Stu-
dierende in der Lage ist, eine Fragestellung auf dem 
Gebiet der Religionswissenschaft auf fortgeschrittenem 
wissenschaftlichem Niveau selbstständig zu bearbeiten 
und die Forschungsergebnisse angemessen schriftlich 
und mündlich darzustellen, wissenschaftlich einzuord-
nen und zu dokumentieren. 

(2)	 Studierende werden auf Antrag zur Masterarbeit 
zugelassen, wenn sie 

1.	 im Masterstudiengang zuletzt an der Freien Uni-
versität Berlin immatrikuliert gewesen sind und 

2.	 in den Modulen des Kernbereichs und des inter-
disziplinären Bereichs mindestens 60 LP erfolg-
reich absolviert haben. 

(3)	 Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind 
Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen ge-
mäß Abs. 2 beizufügen. Der zuständige Prüfungsaus-
schuss entscheidet über den Antrag. Mit dem Antrag soll 
die Bescheinigung einer prüfungsberechtigten Lehrkraft 
über die Bereitschaft zur Übernahme der Betreuung der 
Masterarbeit vorgelegt werden; andernfalls setzt der 
Prüfungsausschuss eine*n Betreuer*in ein. Gegenstand 
der Betreuung ist auch die Anleitung zur Einhaltung der 
Regeln für gute wissenschaftliche Praxis unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des eigenen Fachge-
biets.

(4)	 (Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit 
dem*der Betreuer*in das Thema der Masterarbeit aus. 
Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeschlossen werden kann. Die Studierenden er-
halten Gelegenheit, eigene Themenvorschläge zu ma-
chen; ein Anspruch auf deren Umsetzung besteht nicht. 

(5)	 Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit be-
trägt 22 Wochen. 

(6)	 Die Masterarbeit (einschließlich Fußnoten und 
Literaturverzeichnis) soll ca. 60 bis 70 Seiten (ca. 18.000 
bis 21.000 Wörter) umfassen. 

(7)	 Als Beginn der Bearbeitungsfrist gilt das Datum 
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Ausgabe und Fristeinhaltung sind aktenkundig 
zu machen. Das Thema kann einmalig innerhalb der 
ersten sechs Wochen zurückgegeben werden und gilt 
dann als nicht ausgegeben. Bei der Abgabe hat die*der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie*er die 
Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(8)	 Die Masterarbeit ist innerhalb von sechs Wo-
chen von zwei Prüfungsberechtigten zu bewerten, die 
vom Prüfungsausschuss bestellt werden und von denen 
eine*r der*die Betreuer*in der Masterarbeit sein soll.

(9)	 Die Ergebnisse der Masterarbeit werden als 
mündlicher Teil der Masterarbeit präsentiert (ca. 15 
Minuten) und in einer wissenschaftlichen Aussprache 
verteidigt (ca. 45 Minuten). Der Termin wird unmittelbar 
nach Einreichung der Arbeit vom Prüfungsausschuss 
festgelegt und dem*der Studierenden in geeigneter 
Form bekannt gegeben. Der mündliche Teil der Master-
arbeit wird von zwei bestellten Prüfer*innen abgenom-
men. Sie sollen mit den Prüfer*innen der Masterarbeit 
identisch sein. Die Note für den mündlichen Teil der 
Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der beiden von den Prüfungsberechtigten jeweils verge-
benen Einzelnoten.

(10)	Die Note des schriftlichen Teils der Masterarbeit 
fließt mit fünf Sechsteln, die Note des mündlichen Teils 
der Masterarbeit mit einem Sechstel in die zusammen-
gefasste Note für Masterarbeit ein. Die Masterarbeit ist 
bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet worden ist.

(11)	 Die Anerkennung einer Leistung auf die Master-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss 
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und 
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des 
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im 
Masterstudiengang zu erbringenden Masterarbeit, die 
das Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs in be-
sonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 10 
Elektronische Prüfungsleistungen

(1)	 Bei elektronischen Prüfungsleistungen erfolgt 
die Durchführung und Auswertung unter Verwendung 
von digitalen Technologien.

(2)	 Vor einer Prüfungsleistung unter Verwendung 
von digitalen Technologien ist die Geeignetheit dieser 
Technologien im Hinblick auf die vorgesehenen Prü-
fungsaufgaben und die Durchführung der elektroni-
schen Prüfungsleistung von zwei Prüferinnen oder Prü-
fern festzustellen.
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(3)	 Die Authentizität des Urhebers und die Integri-
tät der Prüfungsergebnisse sind sicherzustellen. Hierfür 
werden die Prüfungsergebnisse in Form von elektroni-
schen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechsel-
bar und dauerhaft der*dem Studierenden zugeordnet. 
Es ist zu gewährleisten, dass die elektronischen Daten 
für die Bewertung und Nachprüfbarkeit unverändert und 
vollständig sind.

(4)	 Eine automatisiert erstellte Bewertung einer 
Prüfungsleistung ist auf Antrag der*des geprüften Stu-
dierenden von einer Prüferin oder einem Prüfer zu über-
prüfen.

§ 11 
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1)	 Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Master-
arbeit zweimal, sonstige studienbegleitende Prüfungs-
leistungen dreimal wiederholt werden.

(2)	 Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete 
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 12 
Auslandsstudium 

(1)	 Die Absolvierung eines Studienaufenthalts an 
einer Hochschule im Ausland wird empfohlen. Im Rah-
men des Auslandsstudiums sollen Leistungen erbracht 
werden, die anrechenbar sind auf diejenigen Module, die 
während des gleichen Zeitraums im Masterstudiengang 
an der Freien Universität Berlin zu absolvieren wären.

(2)	 Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer 
Vereinbarung zwischen der*dem Studierenden, der*dem 
Vorsitzenden des für den Masterstudiengang zuständi-
gen Prüfungsausschusses sowie der zuständigen Stelle 
an der Zielhochschule über die Dauer des Auslands-
studiums, über die im Rahmen des Auslandsstudiums 
zu erbringenden Leistungen, die gleichwertig zu den 
Leistungen im Masterstudiengang sein müssen, sowie 
die den Leistungen zugeordneten Leistungspunkte vo-
rausgehen. Vereinbarungsgemäß erbrachte Leistungen 
werden angerechnet. 

(3)	 Das Institut für Religionswissenschaft des Fach-
bereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der 
Freien Universität Berlin unterstützt die Studierenden 
bei der Planung und Vorbereitung eines Studienaufent-
halts an einer auswärtigen Hochschule.

(4)	 Als geeigneter Zeitpunkt für einen Auslandsauf-
enthalt wird das zweite oder dritte Fachsemester emp-
fohlen. 

§ 13 
Studienabschluss

(1)	 Voraussetzung für den Studienabschluss ist, 
dass die gemäß §§ 7 und 9 geforderten Leistungen er-
bracht worden sind.

(2)	 Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, so-
weit die*der Studierende an einer Hochschule im glei-
chen Studiengang oder in einem Modul, welches mit 
einem der im Masterstudiengang zu absolvierenden und 
bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichtigen-
den Module identisch oder vergleichbar ist, Leistungen 
endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem schweben-
den Prüfungsverfahren befindet.

(3)	 Dem Antrag auf Feststellung des Studienab-
schlusses sind Nachweise über das Vorliegen der Vo-
raussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung 
beizufügen, dass für die Person der Antragstellerin oder 
des Antragstellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vor-
liegt. Über den Antrag entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss. 

(4)	 Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der 
Hochschulgrad Master of Arts (M.A.) verliehen. Die Stu-
dierenden erhalten ein Zeugnis und eine Urkunde (Anla-
gen 3 und 4), sowie ein Diploma Supplement (englische 
und deutsche Version). Darüber hinaus wird eine Zeug-
nisergänzung mit Angaben zu den einzelnen Modulen 
und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt. Auf Antrag 
werden ergänzend englische Versionen von Zeugnis 
und Urkunde ausgehändigt.

§ 14 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1)	 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Studienordnung für den 
Masterstudiengang vom 8. Mai 2013 (FU-Mitteilungen 
Nr. 41/2013, S. 1112) und die Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang vom 8. Mai 2013 (FU-Mitteilungen 
Nr. 41/2013, S. 1123) außer Kraft.

(3)	 Diese Ordnung gilt für Studierende, die nach 
deren Inkrafttreten im Masterstudiengang an der Freien 
Universität Berlin immatrikuliert werden. Studierende, die 
vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung für den Masterstu-
diengang an der Freien Universität Berlin immatrikuliert 
worden sind, studieren und erbringen die Leistungen auf 
der Grundlage der Studien- und der Prüfungsordnung 
gemäß Abs. 2, sofern sie nicht die Fortsetzung des Stu-
diums und die Erbringung der Leistungen gemäß dieser 
Ordnung beim Prüfungsausschuss beantragen. Anläss-
lich der auf den Antrag hin erfolgenden Umschreibung 
entscheidet der Prüfungsausschuss über den Umfang 
der Berücksichtigung von zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung bereits begonnenen oder abgeschlossenen Mo-
dulen oder über deren Anrechnung auf nach Maßgabe 
dieser Ordnung zu erbringende Leistungen, wobei den 
Erfordernissen von Vertrauensschutz und Gleichbehand-
lungsgebot Rechnung getragen wird. Die Entscheidung 
über den Umschreibungsantrag wird zum Beginn der 
Vorlesungszeit des auf seine Stellung folgenden Semes-
ters wirksam. Die Umschreibung ist nicht revidierbar.
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(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der 
Grundlage der Studien- und der Prüfungsordnung ge-
mäß Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 
2026 gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:

Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit 
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes 
Modul des Masterstudiengangs
•	 die Bezeichnung des Moduls,

•	 die*den Verantwortliche*n des Moduls,

•	 die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen 
Modul, 

•	 Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,

•	 Lehr- und Lernformen des Moduls,

•	 den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-
reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,

•	 Formen der aktiven Teilnahme,

•	 die Prüfungsformen,

•	 die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,

•	 die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,

•	 die Regeldauer des Moduls,

•	 die Häufigkeit des Angebots,

•	 die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
•	 die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudi-

enzeit,

•	 den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer 
Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,

•	 die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-
tung,

•	 die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-
Studienphasen,

•	 die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-
tungen,

•	 die Prüfungszeit selbst.

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem 
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stel-
len Richtwerte dar und sollen den Studierenden Hilfe-
stellung für die zeitliche Organisation ihres modulbe-
zogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben zum 
Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als 
Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu 
erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die Pflicht 
zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie neben 
der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und 
der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungsleistungen 
eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine 
regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 80 
% der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vor-
gesehenen Präsenzstudienzeit besucht wurden.
Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete 
Module werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modul-
prüfung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die 
Qualifikationsziele des Moduls zu beziehen und über-
prüft die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. 
Der Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige 
Maß beschränkt.
Die aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehr- und 
Lernformen sowie die erfolgreiche Absolvierung der 
Prüfungsleistungen eines Moduls sind Voraussetzung 
für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten 
Leistungspunkte. Bei Modulen ohne Modulprüfung ist 
die aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehr- und 
Lernformen Voraussetzung für den Erwerb der dem je-
weiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte.
.
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A. Kernbereich

Modul: Grundlagen religionswissenschaftlicher Forschung
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Religionswissenschaft
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, die Reichweite und die Grenzen religionswissenschaftlicher Verfahrensweisen 
zu erfassen und darzustellen. Sie sind sowohl mit der genauen Arbeit an Texten und anderen Materialien als auch 
mit der intensiven Diskussion von Interpretations- und Analyseverfahren vertraut. Die Studierenden verfügen über 
vertieftes Grundlagenwissen, auf dem weitergehendes historisch-methodologisches Forschen aufbauen kann und 
besitzen Einblick in zentrale religionswissenschaftliche Forschungspositionen. Sie sind in der Lage, sich mit den 
gewonnenen Kenntnissen selbstständig und kritisch auseinanderzusetzen.
Inhalte: 
Das Modul ermöglicht den Studierenden, Fragestellungen, Theorien, Begriffe und Arbeitstechniken der Religions-
wissenschaft (wie etwa theoriegeleitete Text-, Bild oder Praxisanalyse) zu vertiefen und sich damit forschungsnah 
auseinanderzusetzen. Diese Fragestellungen, Theorien, Begriffe und Arbeitstechniken werden dabei zugleich wis-
senschaftshistorisch eingeordnet. Der Grundkurs vermittelt eine forschungsorientierte Übersicht zu dementspre-
chenden wichtigen Grundlagen der Religionswissenschaft; das Hauptseminar vertieft diesbezügliche Kenntnisse 
durch exemplarische Lektüre.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Grundkurs 2 Kurs- und Seminargespräche; 
mündliche oder schriftliche 
Präsentation der Lektüre-
ergebnisse von Fachliteratur 
und Quellen

Präsenzzeit GK
Vor- und Nachbereitung GK

Präsenzzeit HS
Vor- und Nachbereitung HS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
120

30
120

150

Hauptseminar 2

Modulprüfung
Klausur (90 Minuten) oder Take-Home-Klausur (ca. 5 Seiten bzw. ca. 
1.500 Wörter Fließtext)
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Religionswissenschaft
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Modul: Methoden religions- und kulturgeschichtlicher Forschung
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Religionswissenschaft
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können größere Themenkomplexe anhand von Fachliteratur bearbeiten und das vorhandene 
Grundlagenwissen vertiefen. Sie sind in der Lage, bestimmte religions- und kulturgeschichtliche Problemstellungen 
und Forschungsfragen beispielhaft zu reflektieren, methodisch differenziert zu bearbeiten und genauer zu durch-
dringen und können die historische Modellierung von Geschlechterverhältnissen sowie von sozialer und religiöser 
Heterogenität analysieren. Die Studierenden besitzen vor allem einen umfassenden historisch-methodologischen 
Überblick und können dies auf europäische sowie außereuropäische Traditionen anzuwenden.
Inhalte: 
An ausgewählten Problemstellungen und Forschungsfragen werden historische und methodische Kenntnisse in-
tensiviert und angewandt. Die Vermittlung und Erarbeitung des Wissensstoffes im Detail sowie die forschungs-
praktische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Methoden des Faches am konkreten religions- und kultur-
historischen Material stehen dabei im Vordergrund. Im Hauptseminar werden Kenntnisse anhand exemplarischer 
Materialanalysen vertieft. Die Übung konzentriert sich auf die historisch-methodologische Kontextualisierung der 
Problemstellungen und Forschungsfragen einschließlich ihrer Gender- und Diversity-Aspekte. Konkretisiert wird 
dies sowohl an Gegenständen, welche die europäische Tradition religiöser Vorstellungen und Praktiken von der 
Antike bis in die Gegenwart betreffen, als auch an Gegenständen, die kulturanthropologische Themenbereiche und 
Fragestellungen oder außereuropäische religiöse Vorstellungen und Praktiken betreffen.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Übung 2 Übungs- und 
Seminargespräche; 
mündliche oder schriftliche 
Präsentation der Lektüre-
ergebnisse von Fachliteratur 
und Quellen

Präsenzzeit Ü 
Vor- und Nachbereitung Ü 

Präsenzzeit HS 
Vor- und Nachbereitung HS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
90

30
150

150

Hauptseminar 2

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 20 Seiten bzw. ca. 6.000 Wörter Fließtext)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Religionswissenschaft
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Modul: Religionstransfer und Kulturtransformation
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Religionswissenschaft
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse über die Dynamik von Religionstransfer und Kulturtransformation in 
unterschiedlichen historischen und kulturellen Zusammenhängen. Sie können Übertragungsformen und -modi von 
Religion in andere Bereiche (Kunst und Medien, Kultur und Gesellschaft, Wissenschaft und Philosophie) analytisch 
erfassen und kritisch durchdringen. Sie erwerben dabei die Fähigkeit zur selbstständigen Analyse und Vernetzung 
von dafür relevanten Materialien einschließlich von deren Reflexion innerhalb der jeweiligen Gender-Konstruktio-
nen.
Inhalte: 
Im Modul wird das Verhältnis von Religion zu anderen Bereichen (Kunst und Medien, Kultur und Gesellschaft, 
Wissenschaft und Philosophie) beispielhaft behandelt und aufgearbeitet, mit dem Fokus auf Fragestellungen, die 
Religionstransfer und Kulturtransformation betreffen. Ausgangspunkt für die Untersuchung dieser Fragestellungen 
ist dabei vor allem die europäische Tradition in ihren Bezügen zur griechischen und römischen Antike sowie zu Ju-
dentum und Christentum. Vor diesem Hintergrund werden zeit- und raumübergreifende Prozesse des Transfers und 
der Transformation religiöser Vorstellungen und Praktiken in ihren historischen und kulturellen Zusammenhängen 
behandelt und im Forschungskontext situiert. Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls widmen sich daher exemp-
larischen Gegenständen, die erlauben, nach den Spezifitäten und Gemeinsamkeiten von Religionstransfers und 
Kulturtransformationen zu fragen: Im Hauptseminar wird untersucht, 1.) ob diese Transfer- und Transformationspro-
zesse von Religion als integralem Bestandteil einer Gesellschaft bzw. Kultur oder als eigenständigem Teilbereich 
oder aber als institutionell außer Kraft gesetztem Faktor ausgehen, und 2.) ob für die Prozesse der wissenschaft-
lichen und philosophischen Auseinandersetzung mit Religion jeweils eigene Formen und Modi der Übertragung, 
Integration bzw. Abgrenzung gelten; die beiden Methodenübungen konkretisieren dies anhand exemplarischer Lek-
türen und Materialanalysen durch die Fragestellung, in welcher Weise Religion bzw. religiöse Vorstellungen und 
Praktiken künstlerisch bzw. medial vermittelt und umgewandelt werden.

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Methodenübung A 2

Übungs- und 
Seminargespräche; 
mündliche oder schriftliche 
Präsentation der Lektüre-
ergebnisse von Fachliteratur 
und Quellen

Präsenzzeit MÜ A 
Vor- und Nachbereitung MÜ A 

Präsenzzeit MÜ B 
Vor- und Nachbereitung MÜ B

Präsenzzeit HS 
Vor- und Nachbereitung HS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
70

30
70

30
70

150

Methodenübung B 2

Hauptseminar 2

Modulprüfung Hausarbeit (etwa 20 Seiten bzw. ca. 6.000 Wörter Fließtext)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Religionswissenschaft
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Modul: Historisch-analytische Vertiefung
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Religionswissenschaft
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind in der Lage, bestimmte religions- und kulturgeschichtliche Problemstellungen und For-
schungsfragen unter Berücksichtigung des Verhältnisses zu anderen Bereichen (wie Kunst und Literatur, Medien, 
Gesellschaft, Philosophie, Wissenschaft) in unterschiedlichen historischen und kulturellen Zusammenhängen ein-
schließlich der Gender-Konstruktionen intensiv und umfassend zu durchdringen und aufzuarbeiten. Sie können die 
Geschichte dieses Verhältnisses von der Antike bis zur Gegenwart an zentralen Beispielen analytisch erfassen und 
kritisch reflektieren und besitzen vertiefte Kenntnisse über die Wissenschaftsgeschichte der Religionswissenschaft 
und ihrer Spezialgebiete. Die Studierenden entwickeln dabei ihre Fähigkeit weiter, die wichtigsten Forschungsposi-
tionen in diesem Bereich in ihrer historischen Entwicklung zu erfassen, kritisch zu durchdringen und zu beurteilen. 
Inhalte: 
Ausgangspunkt ist dabei vor allem die europäische Tradition in ihren Bezügen zur griechischen und römischen An-
tike sowie zu monotheistischen Religionen; auch andere Traditionen können nach Möglichkeit komparatistisch ein-
bezogen werden. Das Hauptseminar bietet Gelegenheit zur genauen, für komparatistische Fragestellungen offenen 
Analyse zentraler Texte und anderer auf diese Traditionszusammenhänge bezogener Materialien. Das Vertiefungs-
seminar konzentriert sich auf die historische Analyse exemplarischer, epochenübergreifender Fragestellungen. Im 
Modul werden zugleich Spezialgebiete und Subdisziplinen der Religionswissenschaft (wie etwa Religionsanthro-
pologie, Religionsästhetik, Religionsgeographie, Religionsökonomie, Religionspsychologie, religionswissenschaft-
liche Gendertheorie und Religionssoziologie) sowie zentrale Aspekte ihrer Wissenschaftsgeschichte beispielhaft 
behandelt und vertiefend aufgearbeitet.

Lehr- und  
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Vertiefungs
seminar 2 Seminargespräche; 

mündliche oder schriftliche 
Präsentation der Lektüre-
ergebnisse von Fachliteratur 
und Quellen

Präsenzzeit VS
Vor- und Nachbereitung VS

Präsenzzeit HS
Vor- und Nachbereitung HS

Prüfungsvorbereitung und Prüfung

30
120

30
120

150

Hauptseminar 2

Modulprüfung mündliche Prüfung (etwa 20 Minuten)
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Religionswissenschaft
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Modul: Interdisziplinäre Forschung und Projektforschung
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: 
Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften/Religionswissenschaft
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: keine
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen vertiefte fachliche und methodische Kenntnisse und gewinnen profunde Einblicke in 
interdisziplinäre Forschungen. Sie sind zur interdisziplinären Verortung zentraler kulturwissenschaftlicher Grund-
begriffe befähigt. Die dabei erworbenen Kompetenzen verstärken die Fähigkeit zu eigenständiger interdisziplinärer 
Forschung. Die Studierenden können einen umfassenden thematischen Schwerpunkt selbstständig bearbeiten, 
ausgehend vom aktuellen Forschungsstand und dessen wissenschaftshistorischen Grundlagen. Damit entwickeln 
sie die Fähigkeit zielgerichtet weiter, eigene wissenschaftliche Positionen zu erarbeiten, diese argumentativ zu ver-
treten und mündlich sowie schriftlich zu präsentieren.
Inhalte: 
Der Fokus liegt hierbei auf Fragestellungen, welche die interdisziplinären Beziehungen zwischen Religionswis-
senschaft, Geschichtswissenschaft, Philosophie, Philologie, Ethnologie, Soziologie, Theologie, Psychologie, Gen-
dertheorie, Anthropologie und Altertumswissenschaften sowie deren integrative Verknüpfung betreffen. Das Ober-
seminar vermittelt neue Theorieansätze zu ausgewählten Subdisziplinen und aktuellen Forschungsgebieten. Das 
Kolloquium eröffnet Einblicke in unterschiedliche Konzepte von Interdisziplinarität. Das Modul bietet vor allem ein 
Forum zur Darstellung von methodischen Problemen und Erkenntnissen beim selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten. Dabei wird zugleich die Forschungspraxis von Projekten einbezogen, die von den Dozierenden geleitet 
werden. Den Studierenden wird die Möglichkeit gegeben, ihre Forschungsansätze und Methoden zu erläutern und 
zu diskutieren. 

Lehr- und 
Lernformen

Präsenzstudium
(Semesterwochen
stunden = SWS)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand
(Stunden)

Oberseminar 2
Selbständige Erarbeitung län-
gerer Beiträge; Präsentation in 
Vortrag und Diskussion

Präsenzzeit OS
Vor- und Nachbereitung OS 

Präsenzzeit K
Vor- und Nachbereitung K

30
195

30
195Kolloquium 2

Präsentation aktueller eigener 
Forschungsergebnisse; For-
schungsberichte

Modulprüfung keine
Modulsprache Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme ja
Arbeitsaufwand insgesamt 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls ein Semester
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester
Verwendbarkeit Masterstudiengang Religionswissenschaft

B. Interdisziplinärer Bereich

Gewählte Module oder gewähltes Modul im Umfang von 15 LP aus anderen Studiengängen.
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  Gesch ich ts -  und  Ku l tu rw issenscha f ten

Zeugnis

[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang 

Religionswissenschaft

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 22. November 2023 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024) mit der Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 120 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Studienbereich Leistungspunkte Note
Studienphase 90 (...)
Masterarbeit 30 (30)
 
Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						     Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang  

der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.  
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

Fre ie  Un ive rs i tä t  Ber l i n
Fachbere ich  Gesch ich ts -  und  Ku l tu rw issenscha f ten

 
U r k u n d e

 
[Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Religionswissenschaft

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 22. November 2023 (FU-Mitteilungen Nr. 6/2024)

wird der Hochschulgrad

Master of Arts (M.A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr					     (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan						     Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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